
  
Name: WAS! Deutschland 
Kurzbezeichnung: WAS! 
Zusatzbezeichnung: - 
  

 
 
 

 
 
 

Anschrift: Daalerstraße 22 
 26789 Leer 
  
  
Telefon: 0173 3515681 
 
Telefax: - 
 
E-Mail: corinna.hufnagel@gmx.de 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

I N H A L T  
 
 
 

Übersicht der Vorstandsmitglieder 
 

Satzung 
 

Programm 
 
 
 

 
 

(Stand:  14.11.2025)



  
Name: WAS! Deutschland 
Kurzbezeichnung: WAS! 
Zusatzbezeichnung: - 
  

 

 

Bundesvorstand: 

Vorsitzende: Joana Kipping 

 Corinna Hufnagel 

Schatzmeister: Michael Hartmann 

 

 

Landesverbände: 

 

./. 

  



Satzung von WAS!Deutschland 
 

1 
 

 
WAS! 
Daalerstr. 22 
26789 Leer 
Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 
 
info@WASdeutschland.org 
I N H A L T 
Übersicht der Vorstandsmitglieder 
Satzung 
Programm 
(Stand: 19.10.2025) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Satzung von WAS!Deutschland 
 

2 
 

WAS!Deutschland Vorsitz Joana Kipping 

 Vorsitz Corinna Hufnagel 

 Schatzmeister Michael Hartmann 

 
Baden-Württemberg     Bayern 
Vorsitz:       Vorsitz 
Stellv. Vorsitz:      Stellv. Vorsitz: 
Schatzmeister:      Schatzmeister: 
 
Berlin        Brandenburg Vorsitz 
Vorsitz       Vorsitz: 
Stell. Vorsitz:      stellv. Vorsitz: 
Schatzmeister:      Schatzmeister. 
 
Bremen      Hamburg. 
Vorsitz:       Vorsitz: 
Stellv. Vorsitz      Stellv. Vorsitz: 
Schatzmeister      Schatzmeister. 
 
Hamburg       Hessen: 
Vorsitz       Vorsitz 
Stellv. Vorsitz      stellv. Vorsitz: 
Schatzmeister      Schatzmeister: 
 
Niedersachsen      NRW: 
Vorsitz       Vorsitz 
Stellv. Vorsitz      stellv. Vorsitz: 
Schatzmeister      Schatzmeister: 
 
Rheinland-Pfalz     Saarland: 
Vorsitz       Vorsitz 
Stellv. Vorsitz      stellv. Vorsitz: 
Schatzmeister      Schatzmeister: 
 
Sachsen      Sachsen-Anhalt: 
Vorsitz       Vorsitz 
Stellv. Vorsitz      stellv. Vorsitz: 
Schatzmeister      Schatzmeister: 
 
Schlessiwg Holstein     Thüringen: 
Vorsitz       Vorsitz 
Stellv. Vorsitz      stellv. Vorsitz: 
Schatzmeister      Schatzmeister: 
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Satzung von WAS! Deutschland 
 
§ 1 Name und Sitz 
 
(1) 
Der nicht rechtsfähige Verein führt den Namen WAS! Deutschland. 
DieKurzbezeichnunglautetWAS! 
 
(2) 
Der Sitz von WAS! Deutschland ist in Leer. 
 
(3) 
Die Bundesgeschäftsstellebefindetsich in Leer. 
 
Gebietsverbändeführen den Namen WAS! Deutschland mitZusatz der Bezeichnung der 
Verbandsebene und der jeweiligenGebietsbezeichnung. 
 
 
§ 2 Zweck 
 
(1) 
WAS!DeutschlandisteineParteiim Sinne von § 2 Parteiengesetz und Artikel 21 Grundgesetz 
und hat das Ziel, imgesamtenBereich des europäischenKontinents, in der Bundesrepublik 
Deutschland, den einzelnendeutschenBundesländern und allenStädten, Kreisen und 
Gemeinden dauerhaftEinfluss auf die politischeWillensbildungzunehmen und an der 
Vertretung der Bürger*innenimEuropäischenParlament, imDeutschen Bundestag, in 
Landtagen und auf kommunaler Ebene mitzuwirken. 
 
(2) 
WAS! Deutschland isteine progressive, pragmatische, paneuropäischePartei und Mitglied 
der europäischenParteiWAS! Europa. Sie vereinigtMitgliederohneUnterschied der 
Staatsangehörigkeit, der Herkunft, der Sprache, des Aussehens, der kulturellenIdentität, des 
Geschlechts, der sexuellenOrientierung und des religiösenBekenntnisses. Alle 
Mitgliederhaben das Ziel,beim Aufbau und AusbaueinesdemokratischenRechtsstaates und 
einervomGeistesozialerGerechtigkeitgeprägten, modernenföderalen Ordnung in Deutschland 
und Europa mitzuwirken. Totalitäre, diktatorische und faschistischeBestrebungenjeder Art 
lehntWAS! Deutschland entschieden ab.  
 
(3) 
Die ParteiWAS! Deutschland legtihregrundsätzlichenZiele, Werte und politischenLeitsätze in 
einem Manifest nieder. 
Das GrundsatzprogrammvonWAS! Deutschland istAusdruck des gemeinsamenpolitischen 
Willens und muss sichim Rahmen des Manifests bewegen.  
 
 
§ 3 Mitgliedschaft 
 
(1) 
Jedenatürliche Person, die nicht MitgliedeineranderennationalenWAS!-Parteiist, 
kannMitglied von WAS!Deutschland werden, sofernsie die Satzung, das Manifest (Anhang 1) 
und das Grundsatzprogramm von WAS!Deutschland anerkenntsowie das 14. 
Lebensjahrvollendet hat. 
 
 



Satzung von WAS!Deutschland 
 

5 
 

(2) 
Personen, die infolgeeinesRichterspruchs die Amtsfähigkeit, die Wählbarkeitoder das 
Wahlrecht nicht besitzen, können nicht Mitglied der Partei sein oderwerden. 
Personen, die sich um die MitgliedschaftbeiWAS! Deutschland bewerben, dürfen nicht 
MitgliedeineranderenpolitischenPartei, Jugendorganisationoder Gruppe, 
FraktionodereinerVereinigung sein, die daraufabzielt, einepolitischePartei zu werden. 
Alternativkannsich die Person, wennsieihrenAntragbeieinemMitgliedsverbandeinreicht, 
verpflichten, ihreMitgliedschaftbeidiesenpolitischenEntitätenunverzüglichaufzugeben.Der 
Bundesvorstand von WAS! Deutschland kannAusnahmen von dieser Regel 
unterAngabeeinerklarenBegründunggewähren. 
 
 
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1) 
Die MitgliedschaftbeiWAS!Deutschland wirdnachdieserSatzungerworben.  
Mit dem Antrag auf Mitgliedschafterkennt der/die Bewerber*in die Satzung an. 
 
(2) 
Der Aufnahmeantrag muss unter Nennung des Familiennamens, der Vornamen, der 
Anschrift der Hauptwohnung, des Geburtsdatums und -ortesüber das einschlägige 
Online-Formular auf der Internetseite von WAS! Deutschland gestelltwerden. In 
AusnahmefällenkanneinAufnahmeantragnach Satz 1 schriftlichgestelltwerden. Der Eingang 
des Aufnahmeantragsist dem/der Bewerber*in innerhalbeinerWocheschriftlichoder per E-Mail 
oderim Falle des Satz 2 schriftlichzubestätigen. Die Bundesgeschäftsstelleprüft die 
eingegangenenAnträgespätestensmit dem VorliegeneinerEntscheidungnach Abs. 3 
unverzüglich auf formaleKorrektheit.  
 
(3) 
Die inhaltlicheEntscheidungüberAufnahmeanträgetrifft der Vorstand des im Sinne des § 10 
Absatz 1 niedrigstenGebietsverbands, der am Wohnsitz des Antragstellers/der 
Antragstellerinbesteht, in der Regel innerhalb von dreiWochennachAbschluss des nach Abs. 
5 festgesetztenVerfahrens. Die Entscheidung muss injedem 
FallspätestenssechsMonatenachBestätigung des Eingangs des 
Aufnahmeantragsgetroffenwerden. Soweit am Wohnsitz des Antragstellers/der 
AntragstellerinkeinGebietsverbandunterhalb des Bundesverbandsbestehtoder der 
Wohnsitzaußerhalb des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland liegt, entscheidet der 
Bundesvorstandüber die Aufnahme. Die Bundesgeschäftsstelleistunverzüglichüber die 
inhaltlicheEntscheidung in Kenntniszusetzen. Die nach Satz 1 berechtigten und 
verpflichtetenGebietsverbändekönnen in ihrerSatzungbestimmen, ihrePflichten und 
BefugnisseunterdiesemAbsatz an GebietsverbändeeinerhöherenStufeoder an den 
Bundesverbandzudelegieren. 
 
(4) 
Ist die formalePrüfungerfolgreichabgeschlossen und liegteine positive Entscheidung des 
zuständigenVorstandesvor, weist die Bundesgeschäftsstelle dem 
MitgliedunverzüglicheineMitgliedsnummerzu. Die Mitgliedschaftbeginntmit demVersand der 
Mitteilungüber die Aufnahmeentscheidungdurch die Bundesgeschäftsstelle. Der 
Bundesparteitagkann für die Entscheidungüber die AufnahmeeinVerfahrenbeschließen, das 
daraufgerichtetist, die Bewerber*innendaraufhinzuüberprüfen, obsie in 
ihrengrundsätzlichenAnsichten und Wertvorstellungen nicht den Grundwerten und Zielen der 
Parteiwidersprechen. Schließt der*dieBewerber*in das Verfahrenerfolgreich ab, kann von 
einerausreichendenÜbereinstimmungzwischenBewerber*in und Parteiausgegangenwerden; 
Mitgliederbzw. Antragsteller*innenerhaltendannZugangzu den parteiinternen Online- 
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Diskussionsforen und -Kommunikationskanälen. Entscheidetsich der zuständigeVorstand für 
eineinhaltlicheEntscheidungohnepositivenAbschluss des Verfahrens, hat er die 
ÜbereinstimmungdurchanderegeeigneteMethodensicherzustellen und zudokumentieren. 
ErgehteinBeschlussim Sinne des Satz 1 nicht, legt der Bundesvorstand den 
einzuhaltendenProzess per Beschluss fest. 
 
(5) 
Der BundesvorstandkannbinnendreiMonatennachAufnahmeeinesneuenMitgliedes die 
Mitgliedschaftwiderrufen, wennbei der 
AufnahmegegenzwingendeSatzungsbestimmungenverstoßenwordenistoder es 
sichherausstellt, dassgrundsätzlicheAnsichten und Wertvorstellungen des Mitglieds den 
Grundwerten und Zielen der Parteiwidersprechen. Der Widerruf der 
Mitgliedschaftistzubegründen. Gegen den Widerruf der Mitgliedschaftsteht dem/der 
Betroffenen der Weg zumzuständigenSchiedsgerichtoffen.  
 
(6) 
Die MitgliedschaftbestehtgrundsätzlichbeimBundesverband und allenGebietsverbänden, in 
derenZuständigkeitsbereichen das Mitglied seinen Wohnsitz hat 
(mitgliedschaftlicherWohnsitz). Wechselt das Mitglied seinen Wohnsitzinnerhalb des 
GeltungsbereichsdieserSatzung, so endet die Mitgliedschaft in den Gebietsverbänden, in 
welchen der Wohnsitz nicht mehrbesteht, und wird in den Gebietsverbänden, in welchen der 
Wohnsitznach dem Wohnsitzwechselbesteht, neu erworben. Die Mitteilungüber den 
erfolgtenWechselerteilt die Bundesgeschäftsstelle. Die Mitgliedschaftrichtetsichnach dem 
Erstwohnsitz.LiegennachvollziehbareGründevor, kann das Mitgliedbeantragen, 
einenanderen Ort als seinen Wohnsitzals den maßgeblichen Ort im Sinne des Satzes 1 
zubestimmen. Dieser Antragerfolgt in Schriftformoder per E-Mail und wird von dem 
niedrigstenGebietsverbandbeschieden, in dessenZuständigkeitsbereich der 
vomMitgliedbestimmte Ort liegt. Die Mitgliedschaftkanngrundsätzlichnur in 
einemGebietsverbanderfolgen.  
 
(7) 
Die ZurückweisungeinesAufnahmeantragsoder des Antrags auf Aufnahme in 
einenanderenGebietsverbandist auf entsprechendeNachfrageschriftlichoder per E-Mail 
zubegründen. Die Annahme des MitgliedschaftsantragseinesBewerbers/einerBewerberin, 
der/die zueinemfrüherenZeitpunktaus der ParteiWAS! Deutschland 
ausgeschlossenoderdessen/derenMitgliedschaftsantragnegativbeschiedenwurde, bedarf der 
Zustimmung des Bundesvorstands. 
 
 
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) 
Die MitgliedschaftbeiWAS!Deutschland endetdurchTod, Austritt,Ausschluss,Verlust des 
Wahlrechts und der WählbarkeitdurchRichterspruch.  
 
(2)  
JedesMitgliedistjederzeitzumsofortigenAustrittaus der Parteiberechtigt. Der 
AustritterfolgtdurchschriftlicheErklärungoder per E-Mail gegenüber der Geschäftsstelle des 
Bundesverbands, welche den Austritt den VorständenallerGebietsverbände, in denen die 
Mitgliedschaftbesteht, unverzüglichanzeigenwird.  
 
(3) 
Bei Beendigung der MitgliedschaftbestehtkeinAnspruch auf Rückzahlung von Beiträgen. 
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§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1) 
Die Mitgliedersindverpflichtet, die Ziele und Interessen von WAS! Deutschland 
zuunterstützensowie die Beschlüsse und Anordnungen der Parteiorganezubefolgen.  
 
(2)  
Die Mitgliedersindberechtigt, die Einrichtungen von WAS! Deutschland ihrem Zweck 
entsprechend für Zwecke der Parteizunutzen und an Veranstaltungenteilzunehmen. Sie 
habenbeiParteitagen, Mitgliederversammlungen und 
beisonstigenAbstimmungenallerMitgliedergleichesStimmrecht. Eine Übertragung des 
Stimmrechtsist nicht zulässig. 
 
(3) 
JedesMitglied hat der Parteieinegültige E-Mail-Adressemitzuteilen. Mitteilungengeltenim 
Augenblick des ordnungsgemäßenVersands an die hinterlegteodereine von der 
Parteibereitgestellte E-Mail-Adressealszugegangen. Mitgliederkönnen, 
miteinemmitGründenversehenenAntrag, die Befreiung von der Pflichtnach Satz 1 verlangen. 
Der Antragist an den Vorstand des niedrigstenGebietsverbandszurichten, dem das 
Mitgliedangehört. Die höherrangigenGebietsverbände, denen das Mitgliedangehört, und der 
Bundesverbandsindhierüberzuinformieren. Diesen MitgliedernsindMitteilungen in der 
Folgepostalischzuübermitteln und gelten am Tag nachihremVersandalszugegangen. 
 
(4) 
JedesMitglied hat einenWohnsitzwechsel der Parteianzuzeigen. Die Anzeigeist per E-Mail 
möglich und an die Bundesgeschäftsstellezurichten. 
JedesMitgliedistzurregelmäßigenZahlungeinesMitgliedsbeitrags an die Parteiverpflichtet. 
Einzelheitenregelt die Finanzordnung der Bundespartei.  
 
(5)  
Die Rechte eines Mitglieds ruhen, wenn es längeralsdreiMonateschuldhaftmit derZahlung 
seiner Mitgliedsbeiträge in Verzug ist und mindestenseinen Monat vorAussetzung der 
Mitgliedsrechteschriftlichoder per E-Mail unterHinweis auf die Folgen des 
Verzugsgemahntwurde. Über die Aussetzung der Mitgliedsrechteist das 
Mitgliedunverzüglichzuinformieren. 
 
 
§ 7 OrdnungsmaßnahmengegenMitglieder und Parteiausschluss 
 
(1) 
Gegen einMitglied, das gegen die Satzung, die Grundsätzeoder die Ordnung von 
WAS!Deutschland odereinesGebietsverbands, dem es angehört, verstößtoder in anderer 
Weise das Ansehen der Partei in einemMaßebeeinträchtigt, welches einenParteiausschluss 
nicht rechtfertigt, könnenfolgendeOrdnungsmaßnahmenverhängtwerden: 

1. Entzug der Rechte zumZugangoder der Erstellung von Beiträgen für parteiinterne 
Online- Diskussionsforen und -Kommunikationskanäle von WAS! Deutschland 
odereinesGebietsverbands für einenZeitraum von maximal sechsMonaten;  

2. Verwarnung; EnthebungauseinemParteiamt; Aberkennung der Fähigkeit, 
einParteiamtzubekleiden, für die Höchstdauer von zwei Jahren. 

 
(2) 



Satzung von WAS!Deutschland 
 

8 
 

Ein Mitgliedkannaus der Parteiausgeschlossenwerden, wenn es vorsätzlichgegen die 
Satzungodererheblichgegen die Grundsätzeoder Ordnung der Parteiverstößt und 
ihrdamitschweren Schaden zufügt.  
 
(3) 
InsbesondereliegteinVerstoßim Sinne des Absatzes 2 in der Regel dannvor, wenn das 
Mitglied 

1. innerhalb des Tätigkeitsgebiets von WAS!Deutschland 
zugleicheineranderenpolitischenPartei, Jugendorganisationoder Gruppe, 
FraktionodereinerVereinigung, die daraufabzielt, einepolitischePartei zu werden, 
angehört,  

2. einerOrganisationangehörtodereinesolchefördert, derenZielenach dem 
sachlichgerechtfertigtenVerständnis der Partei die gleichzeitigeVerfolgung der Ziele 
und Grundsätze der Parteiausschließen, und dadurch die Glaubwürdigkeit und 
Überzeugungskraft der Parteibeeinträchtigt, 
vertraulicheParteivorgängeveröffentlichtoder an politische Gegner verrät, Vermögen, 
das der ParteigehörtoderihrzurVerfügungsteht, veruntreut, 
oderandereParteimitgliederoder den politischen Gegner öffentlichbeleidigt, 
verunglimpft, verleumdetodersichdiesengegenüber der üblenNachredestrafbarmacht. 

 
(4) 
Eine OrdnungsmaßnahmenachAbsatz 1 Nr. 1 und Nr. 2 kanninnerhalb von 
zweiMonatennachBekanntwerden der die OrdnungsmaßnahmebegründendenUmstände von 
den VorständenallerGebietsverbändedurchVorstandsbeschlussverhängtwerden, denen das 
betroffeneMitgliedangehört. Gegen 
dieseMaßnahmekanninnerhalbeinesMonatsEinspruchbeimzuständigenSchiedsgerichteingele
gtwerden. 
 
(5)  
OrdnungsmaßnahmennachAbsatz 2 sprichtgrundsätzlich das zuständigeSchiedsgericht auf 
Antragaus, wenn die jeweiligenVoraussetzungenvorliegen und keinmilderes Mittel 
ersichtlichist, welches den VerstößenAbhilfeschaffenkönnte (Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit). 
 
(6) 
In dringenden und schwerwiegendenFällen, die sofortigesEingreifenerfordern, kann der 
Vorstand des BundesverbandsodereinesGebietsverbandseinMitglied von der Ausübung 
seiner Rechte bis zurEntscheidung des Schiedsgerichtsausschließen. Ein 
solcherVorstandsbeschluss gilt gleichzeitigalsAntrag auf 
EinleitungeinesAusschlussverfahrens. Das zuständigeSchiedsgericht hat in jeder Lage des 
Verfahrenszuprüfen, ob die MaßnahmenachUmfang und Fortdauernocherforderlichist und 
kannsie auf Antrag des/der Betroffenen bis zurendgültigenEntscheidungaussetzen.  
 
 
§ 8 Gleichberechtigung und Antidiskriminierung 
 
(1) 
Der Bundesvorstand und die Vorstände der Landes-, Kreis- und sonstigerGebietsverbände 
der Parteisindverpflichtet, die rechtliche und tatsächlicheGleichstellung der Geschlechter in 
ihremjeweiligenVerantwortungsbereichdurchzusetzen und zufördern. 
Weiterhinsindsiedazuverpflichtet, jeglicherDiskriminierung, insbesondereaufgrund der 
Staatsangehörigkeit, der Herkunft, der Sprache, des Aussehens, der kulturellenIdentität, des 
Geschlechts, der sexuellenOrientierung, des religiösenBekenntnissesodereiner Behinderung, 
entschiedenentgegenzuwirken.Zur DurchsetzungdieserZieleernennt der Bundesvorstand und 
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jederVorstandeinesGebietsverbandsjeweilseines seiner 
Mitgliederzum/zurGleichberechtigungsbeauftragten. JedesMitgliedistdazuangehalten, 
beiKenntnisnahmediskriminierenderTätigkeitendiesebei dem/der 
Gleichberechtigungsbeauftragten des zuständigenGebietsverbandsanzuzeigen. 
Versammlungen, insbesondereParteitage, und Veranstaltungensindgrundsätzlichbarrierearm 
und inklusivzu gestalten, sodass alle gleichberechtigtteilhabenkönnen 
§ 9 WAS! Europa 
 
(1) 
WAS! Deutschland wirdMitglied von WAS! Europa.  
 
(2) 
Die ParteiWAS! Deutschland erkennt die Statuten von WAS! Europa an, erfüllt die 
sichdarausergebendenPflichten und nimmtihre Rechte wahr, 
soweitkeinegesetzlichenBestimmungen dem entgegenstehen. Zu diesem Zweck 
wirktWAS!Deutschland daraufhin, Differenzen und WidersprüchezwischendieserSatzung 
und den Statuten von WAS!Europa in AbstimmungmitWAS! Europa imgesetzlichzulässigen 
Rahmen zubeheben und aufzulösen. 
 
(3) 
WAS! Deutschland arbeitetim Rahmen der Satzung von WAS! Europa mit den 
WAS!ParteienanderereuropäischerMitgliedstaatenzusammen. Dies 
schließtinsbesondereeinefinanzielle Zusammenarbeit imrechtlichzulässigen Rahmen ein. 
 
 
§ 10 Gliederung 
 
(1) 
WAS! Deutschland gliedertsichunterhalb des Bundesverbands in absteigenderRangfolge 
 

1.in Landesverbände auf dem GebieteinesdeutschenBundeslandes. Die 
Landesverbändeführen die Bezeichnung "Regional Team". Die Landesverbände Berlins, 
Hamburgs und Bremenskönnenstattdessenauch die Bezeichnung "City- Team" führen. In 
Fällen des Satzes3ist die Bezeichnung in der Satzungfestzulegen.  
 
2. in Kreisverbände auf dem GebieteinesLandkreises/Kreises, einerkreisfreien 
Stadt/einesStadtkreises, einesStadtbezirks der Länder Berlin und Hamburg, 
einerStadtgemeinde des Landes Bremen, der Region Hannover, des Regionalverbands 
Saarbrücken und der Städteregion Aachen. Die Kreisverbändekönnen die Bezeichnung 
"City-Team" oder "Local Team" führen. Die Wahl der Bezeichnung ist in der 
Satzungfestzulegen. 

 
(2) 
Kreisverbändekönnen je nachlokalenGegebenheiten in 
ihrerSatzungeineweitergehendeUntergliederungbeschließen.  
 
(3) 
Auf jedemGebietgibt es nureinenGebietsverbandgleichen Rangs. 
OrganisatorischeZusammenschlüssemehrererGebietsverbändeeines Rangs, die 
dieverbandsmäßigeGliederung von WAS! Deutschland nicht wesentlichbeeinträchtigen, 
sindzulässig. 
§ 11 Gründung von Landes- und Kreisverbänden 
 
(1) 
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Die Gründungeines Landes- oderKreisverbandsbedarf der vorherigenZustimmung des 
Bundesvorstands. 
 
(2) 
Der Antrag auf ZustimmungzurGründung des Landes- oderKreisverbandsist an den 
Bundesvorstandzurichten und bedarfzu seiner Wirksamkeit der Unterzeichnung von 
mindestenssiebenMitgliedern, die 
imbetroffenenGebietihrenmitgliedschaftlichenWohnsitzhaben. Der 
Antragistinnerhalbeinerangemessenen Frist, spätestensaberinnerhalb von vier Wochen, per 
Beschlusszubescheiden.  
 
(3) 
Der Gründungistgrundsätzlichzuzustimmen, 
wennmindestenszwanzigMitgliederWAS!DeutschlandsihrenmitgliedschaftlichenWohnsitz in 
diesemGebiethaben und mindestensfünfdieserMitglieder nicht dem unter den Mitgliedern am 
stärkstenrepräsentiertenGeschlechtangehören. Eine Ablehnungkannnurerfolgen, wenn der 
BundesvorstandernsthafteBedenkenbezüglich der organisatorischenFestigkeit der 
Mitgliederstrukturgeltendmachenkann. In diesemFall isteineVerweigerung der 
ZustimmungvomBundesvorstandinnerhalb von zweiWochen ab Bekanntgabe der 
Entscheidungschriftlichoder per E-Mail zubegründen. 
 
(4) 
Sind die Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 nicht erfüllt, so kann der Bundesvorstand 
der Gründungeines Landes- oderKreisverbandsausnahmsweisezustimmen, 
sofernnachgewiesenwerdenkann, dass die Mitgliederstrukturausreichendgefestigtist, um die 
Geschäfte des Landes- oderKreisverbandspflicht-und ordnungsgemäßzuführen, oderwenn 
die Interessen der Partei dies erfordern. Dies istinsbesonderedann der Fall, wenn die 
Gründungeines Landes- oderKreisverbands für die Teilnahme an einerBundestags-, 
Landtags- oderKommunalwahlerforderlichoderhilfreichist. Stimmt der Bundesvorstand der 
Gründungzu, so hat er innerhalb von zweiWochen den Termin der 
Gründungsversammlungzubestimmen, der innerhalbeinesZeitraumes von zwölf Wochen, 
gerechnet ab der Bekanntgabe der Zustimmungsentscheidung, liegen muss.  
Zu dieserGründungsversammlungsind alle Mitgliederzu laden, die 
ihrenmitgliedschaftlichenWohnsitz in dem Gebiet des zukünftigenGebietsverbandshaben. 
Die Ladungsfristbeträgt 4 Wochen. Hat einGebietsverbandkeinengewähltenhandlungs- und 
beschlussfähigenVorstandmehr, so stellt der Vorstand des 
nächsthöherrangigenGebietsverbands die Handlungs- und 
BeschlussunfähigkeitdurchBeschluss fest und lädt alle Mitglieder, die 
ihrenmitgliedschaftlichenWohnsitz in dem Gebiethaben, 
zumParteitagoderzurMitgliederversammlung, um einenneuenVorstandzuwählen. Die 
LadungsfristbeträgtzweiWochen. Bis zudieser Wahl führt der Vorstand des 
nächsthöherrangigenGebietsverbands die Geschäftekommissarisch.  
 
Der Bundesvorstandkanneinen Kreis- oderLandesverband, der eineMitgliederzahl von zehn 
für eine Dauer von längeralssechsMonatenunterschreitet, auflösen. Überdie 
beabsichtigteAuflösungist der Vorstand des 
betroffenenGebietsverbandsmindestensdreiMonateimVorauszuinformieren. 
 
§ 12 Rechte und Pflichten der Gebietsverbände 
 
(1) 
Die Gebietsverbändeermöglichen den einzelnenMitgliederneineangemesseneMitwirkung an 
der Willensbildung der Partei. 
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(2)  
Die Kreisverbände und LandesverbändegenießenSatzungs-, Finanz-, Personal- 
sowieOrganisationshoheit und regelnihreAngelegenheiteninnerhalbihresGebietsselbst, 
soweitdieseRegelungen nicht imWiderspruchzu den Satzungen, politischenGrundsätzen, 
ProgrammenoderBeschlüssenhöherrangigerGebietsverbändestehen. In den 
Kreisverbändenerfolgt der Schwerpunkt der politischenTätigkeit von WAS!Deutschland. Die 
Landesverbändedienenvorrangig der Teilnahme an Wahlen unddem Austauschzwischen 
den Kreisverbänden. LandesverbändekönnenunterihremNamen klagen und verklagtwerden. 
(3) 
Die Satzungen der GebietsverbändemüssendieseBestimmungenenthalten: 
 

1. Eine aufeinanderfolgendeWiederwahl für dasselbeodereinanderesVorstandsamtdes 
jeweiligen Kreis- bzw. Landesverbandesistmöglich. Die Neuwahl desVorstandserfolgt 
in jedemzweitenKalenderjahr. 

2. Bei Aufstellungen von Wahllisten für Wahlen zumEuropäischenParlament, Deutschen 
Bundestag, zuLandtagen, dem Abgeordnetenhaus Berlin, der Bremer und 
Hamburger Bürgerschaft sowiekommunalenVertretungskörperschaftenistim Falle der 
Besetzung der einzelnenListenpositionen in einemanderenWahlverfahrenals dem der 
§§ 22 bis 24 der AllgemeinenWahlordnung von WAS!Deutschland 
zwingendsicherzustellen, dasszweiaufeinanderfolgendeListenplätze nicht von 
zweiPersonendesselbenGeschlechtsbesetztwerdenkönnen. Eine Abweichung 
kannerfolgen, wennsichnurnochKandidat*inneneinesGeschlechts für die 
verbleibendenListenplätzebewerben. 

3. Eine MitgliedschaftimVorstandeinesLandesverbandesoderKreisverbandesistmiteinem 
Mandat alsAbgeordnete*r des EuropäischenParlaments, des Bundestags, 
einesLandtagssowiemiteinemöffentlichen Amt alsMitglied der 
EuropäischenKommission, der BundesregierungodereinerLandesregierung, 
sowieeinesAmtesals Bürger- oderOberbürgermeister*in 
oderLandrat/Landrätinunvereinbar. Eine 
MitgliedschaftimVorstandeinesLandesverbandesoderKreisverbandesistmiteinem 
Mandat auf kommunaler Ebene vereinbar. 

4. Eine 
MitgliedschaftimLandesvorstandoderKreisvorstandistmiteinerMitgliedschaftimVorstan
deinesanderen Landes- oderKreisverbandes, des Bundesverbandesoder von 
WAS!Europa unvereinbar. 

5. Abweichend von Satz 1 Nr. 1 kann die Satzung der Gebietsverbände die 
Bestimmungenthalten, dass die Neuwahl des Vorstands in jedemKalenderjahrerfolgt.  

 
(4) 
Satzungsänderungen der Kreis- und Landesverbändesind dem Bundesvorstandinnerhalb 
von zweiWochennachihremBeschlussanzuzeigen. Der Gebietsverbandist für alle Fragen 
seines Gebietszuständig, solange und soweit nicht das 
GebieteinesgleichrangigenoderhöherrangigenGebietsverbandsbetroffenist. Im Falle 
kollidierenderZuständigkeitenistimEinvernehmenzuhandeln. Fragen, die das 
gesamteBundesgebietbetreffen, fallen in den ausschließlichenZuständigkeitsbereich der 
Bundespartei. Die Gebietsverbändesind an entsprechendeBeschlüsse des 
Bundesverbandsgebunden. 
 
(5) 
Die Gebietsverbände tun alles, um die Einheit WAS!Deutschlandszusichern, und 
unterlassenjedwedesVerhalten, das sichgegen die Grundsätze, die Ordnung oder das 
Ansehen vonWAS!Deutschland richtet. Die 
MitgliedersindzueinerentsprechendenVerhaltensweiseanzuhalten. Die 
Gebietsverbändesinddazubefugt, die Wahlvorschläge der ParteiWAS!Deutschland für 
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Wahlen in ihremGeltungsbereichzuunterzeichnen. 
 
 
§ 13 OrdnungsmaßnahmengegenGebietsverbände 
 
(1) 
Gegen Gebietsverbände von WAS!Deutschland, die 
dieBestimmungendieserSatzungmissachten, insbesondereauchsatzungsgemäßeBeschlüsse 
der ParteiorganeübergeordneterGebietsverbände, diese nicht durchführenodersichweigern, 
begründeteBeschwerdenaufzugreifenoder in wesentlichenFragengegen die 
politischeZielsetzung von WAS! Deutschland handeln, 
könnenfolgendeOrdnungsmaßnahmenverhängtwerden: 

1. Verwarnung, ggf. verbundenmit der Auflage, 
bestimmteHandlungeninnerhalbeinergesetzten Frist vorzunehmen, 
zuunterlassenoderangemesseneVorkehrungenzutreffen. 

2. AmtsenthebungeinzelnerMitglieder von Gebietsvorständenoder des 
gesamtenGebietsvorstands; in diesem Fall kann das 
zuständigeSchiedsgerichteinParteimitglied des betroffenenGebietsverbandsmit den 
Vorstandsgeschäften bis zurunverzüglichen, satzungsgemäßeinzuleitendenNeuwahl 
der betroffenenVorstandsmitgliederbeauftragen. 

3. Auflösungdes Gebietsverbands 
 
(2) 
Eine OrdnungsmaßnahmenachAbsatz 1 darfnurverhängtwerden, wenn die 
Voraussetzungenvorliegen und keinmilderes Mittel ersichtlichist, welches den 
VerstößenAbhilfeschaffenkönnte (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit).  
 
(3) 
MaßnahmennachAbsatz 1 Nr. 1 erlässt der Bundesvorstandoder der 
VorstandeinesübergeordnetenGebietsverbands. 
HiergegenistEinspruchbeimzuständigenSchiedsgerichtzulässig. Über den Einspruch hat das 
Schiedsgerichtunverzüglichzuentscheiden. Das Schiedsgerichtkann bis zu seiner 
endgültigenEntscheidungeineangeordneteAuflagebestätigen, 
aufhebenodereinemildereAuflagebestimmen. 
MaßnahmennachAbsatz 1 Nr. 2 und Nr. 3 spricht das zuständigeSchiedsgericht auf Antrag 
des Bundesvorstandsoder des VorstandseinesübergeordnetenGebietsverbandsaus. Gegen 
die Entscheidungkannmit dem Rechtsmittel der Beschwerdevorgegangenwerden. 
Genaueresregelt die Schiedsgerichtsordnung. 
 
 
§ 14 Organe 
 
(1) 
Die Organe des Bundesverbandssind: 
der Bundesparteitag 
der Bundesvorstand 
der Bundesfinanzrat 
 
 
 
(2) 
NotwendigeOrgane der Landesverbändesind: 
der Landesparteitag 
der Landesvorstand 
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(3) 
1 
NotwendigeOrgane der Kreisverbändesind: 
die Mitgliederversammlung 
der Kreisvorstand 
 
(4) 
Landes- und Kreisverbändekönnen in ihrerSatzungzusätzlicheOrganeregeln. In Kreis- und 
Landesverbändendarf die Anzahl der 
VorstandsmitgliederdesselbenGeschlechtesbeidreiVorstandsmitgliedernzwei, 
beieinerhöherenAnzahl von Vorstandsämtern70Prozent der 
satzungsgemäßenVorstandspositionen nicht überschreiten, es sei denn, es 
stehenkeinegeeignetenKandidat:innen des anderenGeschlechtszur Wahl. 
§ 15 Bundesparteitag 
 
(1) 
Der Bundesparteitagistoberstes Organ von WAS! Deutschland. Er wirdmindestenseinmalim 
Jahr vomBundesvorstandeinberufen. Der BundesparteitaggibtsicheineGeschäftsordnung. 
 
(2) 
Der Bundesvorstandkann in dringendenFälleneinenBundesparteitageinberufen und muss auf 
einenmitGründenversehenenAntrag von mindestenseinemFünftel der Mitglieder, 
dreiLandesverbändenodersiebenKreisverbändeneinenaußerordentlichenParteitageinberufen. 
 
(3) 
Der Bundesvorstandberuft den ordentlichenBundesparteitagschriftlichoder per E-Mail 
miteiner Frist von zehnWochenunterAngabe der vorläufigenTagesordnung, des 
Tagungsortessowie der Antrags- und soweitaufgrund von Wahlen notwendig der 
Wahlkommissionein. Bei außerordentlichenBundesparteitagensoll die Einladung 
sofrühwiemöglicherfolgen, mindestensjedochmiteiner Frist von zehn Tagen. 
AufaußerordentlichenParteitagenwerdenBeschlüssenurzumdringlichen, den 
ParteitagnotwendigmachendenAnlass,gefasst. Dieser Anlassistbei der Einladunganzugeben. 
Das weitereVerfahrenregelt die Geschäftsordnung für Bundesparteitage. 
 
(4) 
Alle Parteimitgliederkönnen an den Bundesparteitagenteilnehmen und sindstimmberechtigt. 
Mit der Einberufung des Bundesparteitagssetzt der Bundesvorstand den Mitgliederneine 
Frist zurRückmeldungihrerTeilnahme am Bundesparteitag (Rückmeldefrist). Die 
Rückmeldfristbeträgthöchstenssieben Tage vorBeginn des Bundesparteitags. 
 
(5) Die Mitglieder des Bundesvorstandes und der LandesvorständehabeneinRederecht. Der 
Parteitagkannauchanderen,als den redeberechtigtenTeilnehmerndurchBeschluss das 
Rederechterteilen. 
 
(6) 
Die Bewerber*innen für einegemeinsameListe, für alle Länder zurEuropawahlwerden in 
einerVersammlung der Mitgliedergewählt, die 
zumZeitpunktihresZusammentrittszumEuropäischenParlamentwahlberechtigtsind. 
 
 
§ 16 Aufgaben und Arbeitsweise des Bundesparteitags 
 
(1) 
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Der Bundesparteitagbeschließtinsbesondereüber die in § 9 
ParteiengesetzniedergelegtenAngelegenheiten (Partei- und Wahlprogramme, die Satzung, 
die Beitragsordnung, die Schiedsgerichtsordnung, die Auflösungsowie die 
VerschmelzungmitanderenParteien), über die Aufstellung von Kandidatinnen für 
öffentlicheÄmternach den 
gesetzlichenVorschriftensowieüberzumBundesparteitageingegangeneAnträge. 
 
(2) 
Der Bundesparteitagwählt: 
den Bundesvorstand, 
das Bundesschiedsgericht und 
die Rechnungsprüfer*innen. 
(3) 
Der Bundesparteitagnimmtmindestens alle zwei Jahre einenTätigkeitsbericht des  
Bundesvorstandsentgegen und fasstüberihnBeschluss. Der finanzielle Teil des 
Berichtswirdvor der Berichterstattungdurch die Rechnungsprüfer*innenüberprüft, die dem 
BundesparteitagihrerseitsBerichterstatten. 
 
(4) 
SoweitdieseSatzungnichts Anderes vorsieht, entscheidet der Bundesparteitagmit der 
Mehrheit der abgegebenenStimmen. Stimmenthaltungen und ungültigeStimmengeltenals 
nicht abgegebeneStimmen. 
 
(5) 
Für die Einreichung von Sachanträgen und AnträgenzurÄnderung der 
TagesordnungbeiordentlichenBundesparteitagengegenüber der Antragskommission gilt eine 
Frist von 42 Tagen, soweitandereFristen nicht geregeltsind. Anträge, die sich auf 
einenbereitseingereichtenSachantragbeziehen (Änderungsanträge) und Anträge, die der 
ParteitagwegenihrerbesonderenDringlichkeitzubehandelnbeschließt (Dringlichkeitsanträge) 
sind von der Regelungnach Satz 1 nicht umfasst. Näheresregelt die Geschäftsordnung für 
Bundesparteitage. Die Antragskommissioninformiertden Bundesvorstandunverzüglichüber 
den Eingang von AnträgenzurÄnderung der Tagesordnung. 
 
(6) 
Für die Einreichung von Änderungsanträgen gilt eine Frist von 21 Tagen. Die Fristbeginnt am 
Tag nachAblauf der Frist für die Einreichung von Sachanträgengemäß Abs. Satz 1. Nach 
Ablauf der Frist gemäß Satz 1 ist das Stellen von Änderungsanträgenvor dem 
Parteitagnurdurch die Antragskommissionmöglich. Während des 
ParteitagskönnenÄnderungsanträgegestelltwerden, sofern der Parteitag dies 
imEinzelfallmiteinfacherMehrheitbeschließt. 
 
(7) 
FormellordnungsgemäßeingereichteAnträgesind den MitgliedernmitAblauf der Frist, 
spätestensaber 35 Tage vorBeginn des Parteitags gem. § 6 Absatz 3 mitzuteilen. In der 
FolgeeingehendeÄnderungsanträge und 
Dringlichkeitsanträgesindparteiöffentlichzukommunizieren.Näheresregelt die 
Geschäftsordnung für Bundesparteitage. 
 
(8) 
Der Bundesparteitagistunabhängig von der Anzahl der 
anwesendenMitgliederbeschlussfähig.Von den Verhandlungen des 
BundesparteitagsisteineNiederschriftzufertigen, in der die gestelltenAnträge, die 
gefasstenBeschlüsse und die Ergebnisse der Wahlen festgehaltenwerdenmüssen. 
Danebenkönnen die Verhandlungen auf elektronischenDatenträgernaufgezeichnetwerden. 
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Die Niederschriftnach Satz 1 wird von den Vorsitzenden der Versammlungsleitung, 
Schriftführer*innen und den Vorsitzenden des Bundesvorstandesunterzeichnet. Ein 
Auszugmit dem WortlautallergefasstenBeschlüsse und dem Ergebnis der Wahlen ist 
allenMitgliederninnerhalb von vier Wochenschriftlichoder per E-Mail mitzuteilen. 
 
 
§ 17 Bundesvorstand 
 
(1) 
Die Mitglieder des Bundesvorstandswerdendurch den Bundesparteitag in geheimer Wahl 
gewählt. Wahlen zumBundesvorstandfinden für alle seine Mitgliedergemeinsam in 
jedemzweiten Jahr statt. Die Mitglieder des Bundesvorstandsbleiben bis zurNeuwahl des 
Bundesvorstandsim Amt. Eine aufeinanderfolgendeWiederwahl für 
dasselbeodereinanderesVorstandsamtmöglich. 
 
(2)  
Nachwahlenaufgrund des AusscheidenseinzelnerMitglieder des Bundesvorstandsfinden auf 
dem nächstfolgendenBundesparteitagstatt. Nachwahlenaufgrund des 
AusscheidenseinzelnerMitglieder des Bundesvorstandsmüssenim Rahmen 
einesaußerordentlichenBundesparteitagsnach § 15 Absatz 2 stattfinden, soweit er 
sonstdurch das Ausscheiden des Mitglieds unter die gesetzlicheMindestzahl an 
Mitgliedernsinkt. NachgewählteMitgliederführenihr Amt nur für den verbleibenden Rest der 
Amtszeit des Bundesvorstandsaus; 
eineWiederwahlnacheinerAmtszeitnachdiesemAbsatzzählt nicht alsWiederwahlim Sinne von 
Absatz 1 Satz 4. Scheidet der gesamteBundesvorstandaus, 
insbesondereinfolgeeinesRücktrittsallerMitglieder, endet die Amtsperiodevorzeitig und es 
finden auf dem 
folgendenaußerordentlichenoderordentlichenBundesparteitagNeuwahlenstatt. 
 
(3) 
Dem Bundesvorstand von WAS! Deutschland gehörensiebenMitglieder*innen an: 
zweigleichberechtigteVorsitzende; 
ein*e Schatzmeister*in;  
vier stellvertretendeVorsitzende;  
Der Bundesvorstandsollmit maximal 4 Mitglieder*inneneinesGeschlechtsbesetztwerden, es 
sei denn, es stehen nicht ausreichendKandidat*innen des anderenGeschlechtszur Wahl. 
 
(4) 
Eine MitgliedschaftimBundesvorstandistmiteinem Mandat alsAbgeordnete*r des 
EuropäischenParlaments, des Bundestags, einesLandtagssowiemiteinemöffentlichen Amt 
alsMitglied der EuropäischenKommission, der 
BundesregierungodereinerLandesregierungsowieeinesAmtesals Bürger- 
oderOberbürgermeister*in oderLandrat/Landrätinunvereinbar. 
 
(5) 
Eine 
MitgliedschaftimBundesvorstandistmiteinerMitgliedschaftimVorstandeinesKreisverbandes, 
Landesverbandesoder vonWAS!Europa unvereinbar. 
(6) 
Der Bundesparteitagkann den BundesvorstandodereinzelneMitgliederjederzeit in geheimer 
Wahl miteinerMehrheit von zweiDritteln der abgegebenenStimmenabwählen. Nachwahlen für 
einzelneabgewählteMitgliederfindennoch auf demselbenParteitagstatt; Absatz 2 Satz 3 gilt 
entsprechend. Für den Fall der Abwahl des gesamtenBundesvorstandssindnoch auf 
demselbenParteitagNeuwahlendurchzuführen; Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend. 
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(7) 
Der BundesvorstandvertrittWAS!Deutschlandgerichtlich und außergerichtlichnachaußen. Er 
führt die Geschäfte auf Grundlage der Beschlüsse des Bundesparteitagsoder der 
Gründungsversammlung. Soweit die Finanzordnung nichtsanderesbestimmt, ist der*die 
Schatzmeister*in ermächtigt, WAS! Deutschland in wirtschaftlichen und 
finanziellenAngelegenheitenzuvertreten. Der Bundesvorstandkanneinzelne seiner 
VorstandsmitgliederzuralleinigenodermehrereVorstandsmitgliederzurgemeinschaftlichenVertr
etungnachaußenermächtigen. 
 
(8) 
Der BundesvorstandgibtsicheineGeschäftsordnung. Dieseregeltunteranderemdie 
Aufgabenverteilunginnerhalb des Bundesvorstands und die 
VerantwortlichkeitendereinzelnenVorstandsmitglieder. DieseGeschäftsordnung und 
jeglicheÄnderungensindspätestenszehn Tage nachBeschlussfassung den 
Mitgliedernschriftlichoder per E-Mail bekanntzugeben. 
 
(9) 
Der Bundesvorstandfasst seine Beschlüssemit der Mehrheit der abgegebenenStimmen. 
Enthaltungengeltenals nicht abgegebeneStimmen. Die 
VorstandsbeschlüssekönnenauchbeifernmündlichensowievirtuellenPräsenzsitzungengefasst
werden, wenneineEchtzeitkommunikationgewährleistetist. ErscheinteinePräsenzsitzung (in 
Person oderfernmündlich/ virtuell) nicht zweckmäßig, könnenBeschlüsseauch in 
einemUmlaufverfahrengefasstwerden, wobei es abweichend von § 28 BGB i.V.m. § 32 
Absatz 2 BGB nicht der 
schriftlichenZustimmungallerVorstandsmitgliederzumBeschlussinhaltbedarf.Vorstandsbeschl
üssewerden in namentlicherAbstimmunggefasst und protokolliert. Das Nähereregelt der 
Vorstand in seiner Geschäftsordnung. Der Vorstand hat 
zuBeginneinesjedenQuartalsinnerhalb von 14 Tagen dieVorstandsbeschlüsse des 
vergangenenQuartalszuveröffentlichen. Dabei wird das namentlicheAbstimmungsverhalten 
der Vorstandsmitglieder nicht veröffentlicht.Bei der 
VeröffentlichunghabeneinzelneVorstandsmitgliederaber die Möglichkeit,ihreabweichende 
Meinung imjeweiligenBeschlussdarzulegen. Nicht 
zuveröffentlichensindsolcheVorstandsbeschlüsse, 
derenVeröffentlichungberechtigteInteressen, insbesonderejene des Datenschutzes und der 
Wahrung vonGeschäftsgeheimnissen, entgegenstehen. 
 
(10) 
EinzelneMitglieder des Bundesvorstandskönnenim Rahmen von 
Anstellungsverhältnissenvergütetwerden. Über die AnstellungsowieHöhe und Umfang der 
VergütungimEinzelfallbeschließt der Bundesparteitagim Rahmen der Haushaltsplanung. Den 
Mitgliedern des Bundesvorstands in 
AusübungihrerVorstandstätigkeitentstandeneAufwendungenwerdennach den Regelungen 
der Finanzordnung ersetzt. Der BundesvorstandkannbeiBedarfzurDurchführung seiner 
Aufgaben und zurKoordination der 
internenParteiarbeitzweiGeneralsekretär*innenunterschiedlichenGeschlechtsernennen. 
 
 
§ 18 Wahlen von Parteiämtern und Bewerberaufstellung für staatliche Wahlen 
 
Für Wahlen von Parteiämtern und die Aufstellung der Kandidat*innen für staatliche Wahlen 
gilt die Allgemeine Wahlordnung von WAS!Deutschland als Teil dieserSatzung, 
sowieergänzend die Geschäftsordnung für ordentliche und außerordentlicheParteitage von 
WAS!Deutschland. 
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§ 19 Auflösung, Verschmelzung, Satzungsänderungen und Programmänderungen 
 
(1) 
Die Auflösung von WAS! Deutschland oder die 
VerschmelzungmitanderenParteienkönnennurdurcheinenBeschluss des 
BundesparteitagesmiteinerMehrheit von dreiVierteln der 
abgegebenenStimmenbeschlossenwerden. Dieser Beschluss bedarf der 
BestätigungdurcheineUrabstimmungsämtlicherMitglieder von WAS! Deutschland. Das 
Verfahren der Urabstimmungnach § 6 Absatz 2 Nr. 11 Parteiengesetzwird in dem 
Beschlussnach Satz 1 und 2 geregelt. 
 
(2) 
Änderungen des GrundsatzprogrammskönnendurcheinenBeschluss des 
BundesparteitagesmiteinereinfachenMehrheit der 
abgegebenenStimmenbeschlossenwerden. Eine Änderung der 
SatzungkanndurcheinenBeschluss des BundesparteitagesmiteinerMehrheit von zweiDritteln 
der abgegebenenStimmenbeschlossenwerden. Eine Änderung des Manifests 
kanndurchBeschluss des BundesparteitagsmiteinerMehrheit von drei Viertel der 
abgegebenenStimmenbeschlossenwerden. 
 
(3) 
Keine ÄnderungennachAbsatz 2 und daher nicht der Beschlussfassungdurch den 
ParteitagbedürftigsindVeränderungen der jeweiligenFassungen, wennsiealleine 

1. auf die Behebung von sprachlichenFehlern,  
2. die BerichtigungoffensichtlichfehlerhafterVerweiseinnerhalb der 

DokumentemitSatzungsrangoder 
3. den durchWegfall von bisherigenoder den Einschub von 

neuenParagraphenerforderlicheAnpassung der Nummerierung von 
Paragraphengerichtetsind und nicht zuinhaltlichenÄnderungenführen.   
 

(4)  
ÜbereinenAntrag auf Parteiauflösung, ParteiverschmelzungoderÄnderung des Manifests 
kannnurabgestimmtwerden, wenn er mindestens vier WochenvorBeginn des 
BundesparteitagesbeimBundesvorstandeingegangenist. Die Möglichkeiteines 
Dringlichkeitsantragsbesteht nicht. 
(5) 
Sofern der Bundesparteitagnichtsanderesbeschließt, obliegt dem Bundesvorstandim Falle 
der Auflösung von WAS! Deutschland gemeinsam die Abwicklung des 
Parteivermögensentsprechend den Vorschriften der §§ 47 ff. BGB. Bei Auflösung muss das 
VermögenunmittelbargemeinnützigenZweckenzugutekommen. 
 
 
§ 20 Finanzen und unternehmerischeTätigkeit 
 
(1) 
Die Finanzen von WAS! Deutschland und nachgeordneterGebietsverbändewerden in 
einerseparaten Finanzordnung geregelt, die BestandteildieserSatzungist.  
 
(2)  
Der BundesvorstandkannParteivermögen an besondereVermögensträgerübertragen. Dem 
Betrieb von wirtschaftlichenUnternehmungendienenKapitalgesellschaften. 
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§ 21 3 Schiedsgerichtsordnung 
 
Die Schiedsgerichtsordnung von WAS!Deutschland ist Teil dieserSatzung.  
 
 
§ 22 Schlussbestimmungen 
 
DieseSatzung und alle Änderungentreten am Tage ihrerBeschlussfassung in Kraft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Joanna Geertiens     Corinna Hufnagel 
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Finanzordnung von WAS! Deutschland 
 
§ 1 Finanzverhältnisse 
 
(1) 
WAS!Deutschland regeltihreFinanzverhältnissefolgendermaßen: 

1. Der/die Bundesschatzmeister*in verwaltet die zentralenFinanzen und ist für die 
Beschaffung der finanziellen Mittel des Bundesverbandsverantwortlich.  

2. Die Schatzmeister*innen der Landes- und Kreisverbändeverwalten die 
FinanzenihrerjeweiligenVerbände und sind für die Beschaffung der finanziellen Mittel 
ihrerjeweiligenVerbändeverantwortlich. 

3. Der BundesfinanzratberätWAS! Deutschland in allenFinanzfragen, er 
fasstBeschlüsse und dient der Vernetzung der Finanzverantwortlichen. Er entwickelt 
und plant MaßnahmenzurfinanziellenLeistungsfähigkeitallerEbenen von 
WAS!Deutschland. 

 
(2) 
Die Finanzwirtschaft von WAS! Deutschland folgt den Grundsätzen der wirtschaftlichen und 
sparsamenHaushaltsführung. Die Schatzmeister*innen des Bundesverbands undder 
jeweiligen Landes- und Kreisverbändesinddafürverantwortlich, die 
dafürnotwendigenMaßnahmenzutreffen. 
 
 
§ 2 Rechnungslegung 
 
(1) 
Der Bundesverband und die Landes- und Kreisverbändesindverpflichtet, ihreBüchernach den 
GrundsätzenordnungsgemäßerBuchführungzuführen und jährlich den 
Rechenschaftsberichtnach den Vorschriften des FünftenAbschnittes des 
Parteiengesetzesaufzustellen. Zur Gewährleistung des 
einheitlichenRechenschaftsberichtsWAS!Deutschland sind die Landes- und 
Kreisverbändeangehalten, die BundesgeschäftsstellemitihrerBuchführungzubeauftragen. Die 
dem Bundesverbanddabeientstehenden Kosten tragen die in Anspruchnehmenden Landes- 
und Kreisverbändeanteilig. 
 
(2) 
Der/die Bundesschatzmeister*in und die Schatzmeister*innen der 
Landesverbändekontrollierenfortlaufend die 
ordnungsgemäßeBuchführungniederrangigerVerbände und gewährleistendamit, 
dassjederzeit die zurErstellung des Prüfvermerkes für den Rechenschaftsberichtnach § 29 
Abs.1 PartGvorgeschriebenenStichprobenmöglichsind. 
 
(3) 
Der/die Bundesschatzmeister*in istberechtigt und verpflichtet, zureinheitlichenGestaltung des 
RechnungswesenssowiezurordnungsgemäßenVereinnahmung und Veröffentlichung von 
Spendenim Sinne des Parteiengesetzes, um Anweisungenzuerteilen und 
verbindlicheRichtlinien für den Bundesverbandsowie die Landes- und 
Kreisverbändeherauszugeben. Die Landes- und Kreisverbändesindberechtigt und 
verpflichtet, die vomBundesverbandzudiesenZweckenzurVerfügunggestellten IT-Systeme 
zunutzen. 
 
 
§ 3Prüfungswesen und Rechnungsprüfer*innen 
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(1) 
JedesVorstandsmitgliedistberechtigt, jederzeit Einsicht in die Buchführung, die Kassen und 
die Konten seines jeweiligenVerbandeszunehmen. 
(2) 
Der Bundesverband und die Landesverbändeprüfenstichprobenartig die Konten und Kassen 
ihrerUntergliederungennachMaßgabe des Parteiengesetzes. Der Bundesverbandsowie die 
Landes- und Kreisverbändesindverpflichtet, die Buchführung, die Kassen und die 
KontendurchsatzungsgemäßbestellteRechnungsprüfer*innenentsprechend § 9 Abs. 5 
PartGprüfenzulassen.  
 
(3)  
Der Bundesparteitag und die Mitgliederversammlungen der Landes- und 
Kreisverbändewählen in nicht geheimer Wahl jeweilsdreiRechnungsprüfer*innen für 
eineAmtszeit von zwei Jahren. Landes- und Kreisverbändekönnen in 
ihrerSatzungeineabweichendeAnzahl von Rechnungsprüfer*innen, mindestensaberzwei, 
festlegen. Ungeachtet der nach den Sätzen 1 und 2 
zuwählendenAnzahlistbeiallenwesentlichenPrüfungshandlungen das Vier-Augen-
Prinzipeinzuhalten - insofernistdie Prüfungdurchlediglicheine*n Rechnungsprüfer*in stets 
ausgeschlossen. 
 
(5) 
Zum/zurRechnungsprüfer*in kannnurbestelltwerden, werMitglied von WAS! Deutschland ist. 
Rechnungsprüfer*innendürfen dem Vorstand des Verbandes, den sieprüfen, nicht 
angehörenoderimPrüfungszeitraumangehörthaben und in 
keinemDienstverhältniszumzuprüfendenVerbandodereinerUntergliederungstehen. Die 
Rechnungsprüfer*innenüberprüfen den finanziellen Teil des Tätigkeitsberichts des 
Vorstandessowieallgemein die FinanzwirtschaftihresjeweiligenVerbandes, 
insbesonderehinsichtlich der Einhaltung der Grundsätze der wirtschaftlichen und 
sparsamenHaushaltsführung, des Haushaltsplans und der Beschlüsse des Parteitagesoder 
der Mitgliederversammlung.  
 
(7) 
Die Rechnungsprüfer*innensindberechtigt, vomVorstandihreszuprüfendenVerbandes alle 
Auskünftezuverlangen, die nachihrem Ermessen 
zurordnungsgemäßenErfüllungihrerAufgabenerforderlichsind. Sie sindfernerberechtigt, alle 
auf die Finanzwirtschaft des jeweiligenVerbandesbezogenenUnterlagen, 
einschließlichBuchführung, Konten und Kassen, einzusehen. Zum Abschluss der Prüfung hat 
ihnen der Vorstand die 
VollständigkeitallererteiltenAuskünftesowiezurVerfügunggestelltenUnterlagen und 
Nachweiseschriftlichzuversichern. 
 
(8) 
Die Rechnungsprüfer*innensindverpflichtet, 
einenschriftlichenBerichtüberihrePrüfunganzufertigen und diesen dem Parteitagoder der 
Mitgliederversammlung des zuprüfendenVerbandes, rechtzeitigvor der 
Beschlussfassungüber den finanziellen Teil des Tätigkeitsberichts des Vorstandes, 
zuzuleiten. In jedem Fall sind in diesemBericht die Rahmenbedingungen, der Umfang der 
Prüfung und alle wesentlichenPrüfungshandlungensowie das 
Prüfungsergebnisaufzunehmen. 
 
 
§ 4 Rechenschaftsbericht und Prüfung des Rechenschaftsberichts 
 
(1) 
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Der/die Bundesschatzmeister*in trägt die Verantwortung für die fristgerechte Vorlage des 
Rechenschaftsberichtesbei der/dem Präsidentin/en des DeutschenBundestagesgemäß § 23 
Abs. 2 Satz 3 PartG. Zu diesem Zweck legen a) die Schatzmeister*innen der Kreisverbände 
dem/der Schatzmeister*in ihresLandesverbandes - wennkeinLandesverbandbesteht, 
dem/der Bundesschatzmeister*in - bis spätestenszum 31. März einesjedenJahres die 
Rechenschaftsberichte der Kreisverbände und b) die Schatzmeister*innen der 
Landesverbände dem/der Bundesschatzmeister*in bis  spätestenszum 31. Mai 
einesjedenJahres die Rechenschaftsberichte der Landesverbändevor. 
 
(2) 
Ist die rechtzeitigeAbgabe des einheitlichenRechenschaftsberichtsWAS! 
Deutschlandgefährdet, so haben der Bundesverband und die Landesverbände das Recht 
und die Pflicht, durchgeeigneteMaßnahmen die 
ordnungsgemäßeBuchführungniederrangigerVerbändezugewährleisten. 
GeeignetsindinsbesondereMaßnahmen, durch die der jeweilshöherrangigeVerbandüber sein 
entsprechendes Organ die Buchführung des niederrangigen Organs an sichzieht, oder die 
Einsetzungeines/einerBeauftragten. Der/die Bundesschatzmeister*in und die 
Schatzmeister*innen der Landesverbändesindberechtigt, 
AnsprücheniederrangigerVerbändegegenDrittegerichtlich und 
außergerichtlichgeltendzumachen, soweit dies zurErstellung der 
Rechenschaftsberichteerforderlichist. 
 
(3) 
Der Bundesvorstandbestellt auf Vorschlag des/der Bundesschatzmeisters/in 
eineWirtschaftsprüfungsgesellschaft, die den Rechenschaftsberichtnach den Vorschriften der 
§§ 29 bis 31 PartGzuprüfen hat. 
 
 
§ 5 Mitgliedsbeiträge 
 
(1) 
JedesMitgliedistzurregelmäßigenZahlungeinesMitgliedsbeitrages per Bankeinzugverpflichtet. 
Dieserbeträgtmindestens 10 Euro pro Monat. Für Menschen mitniedrigemEinkommenbeträgt 
der Beitragmindestens 2 Euro pro Monat. Ein niedrigesEinkommenliegtvor, wenn 10 Euro 
mehrals 1 Prozent des monatlichenNettoeinkommensausmachen. Für Schüler*innen, 
Studierende und Arbeitslosebeträgt der Beitragmindestens 1 Euro pro Monat. JedesMitglied 
hat die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis einenhöherenMitgliedsbeitragzuzahlen. Ein 
Richtwerthierfürwäreein 1 Prozent des monatlichen Netto-Einkommens. Bei Abschluss der 
Mitgliedschaftsoll das neueMitgliedangeben, um welchenBetrag der Mindestbetrag von 10 
Euro monatlicherhöhtwird und diesendannalsfestgesetztenBetragregelmäßigentrichten. Eine 
ÄnderungskündigungzurHöhe des festgesetztenMitgliedsbeitragsistmiteiner Frist von 3 
MonatenzumJahresendemöglich. 
 
(2) 
Mitgliedsbeiträge von monatlichunter 10 Euro 
könnennurquartalsweiseoderjährlichentrichtetwerden. Bei 
höherenMitgliedsbeiträgenbestehtzusätzlich die Möglichkeit der monatlichenZahlungsweise. 
Mitgliedsbeiträgewerdengrundsätzlich am erstenBankarbeitstag des MonatszurZahlungfällig; 
beiquartalsweiserZahlungsweise am erstenBankarbeitstag des Quartals; 
beijährlicherZahlungsweise am erstenBankarbeitstag des Kalenderjahres.  
 
(3) 
Der ersteMitgliedsbeitragnachBeitrittist der des Beitrittsmonats. Er wird in dem Monat 
zurZahlungfällig, der auf den Monat folgt, in dem der Beitrittstattfand. Bei 
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quartalsweiseroderjährlicherZahlungwirdzudiesemZeitpunktebenfalls der 
anteiligeMitgliedsbeitragfällig, den das Mitglied für den Zeitraum bis 
zurerstenregulärenZahlungschuldet.  
 
(4) 
BefindetsicheinMitgliedmit der ZahlungeinesMitgliedsbeitrages in Verzug, so kann es durch 
den Bundesverbandschriftlichoder per E-Mail gemahntwerden. Die 
zweiteMahnungerfolgtunterSetzungeinerZahlungsfrist von einem Monat und dem Hinweis, 
dass die Nichtzahlung der Erklärung des Austrittsgleichsteht. SoferneinMitglied die 
RückgabeeinerberechtigtenLastschriftzuvertreten hat, istWAS! Deutschland 
zurRückforderung der durch die Rückgabetatsächlichentstandenen Kosten berechtigt. 
 
(5) 
Der MitgliedsbeitragwirdvomBundesverbanderhoben und verteilt. SoweitWAS!! Deutschland 
Mitglied der WAS! Europa ist, erhältWAS! Europa im Rahmen der nach § 9 der Satzung von 
WAS! Deutschland bestehendenMitgliedschafteneinenAnteil des Mitgliedsbeitrages. Die 
Landes- und Kreisverbände, in derenZuständigkeitsbereich das Mitglied seinen Wohnsitz 
hat, erhaltenjeweilseinenAnteil des nach Satz 2 verbleibendenMitgliedsbeitrages. 
SoferneinVerband nicht besteht, steht der Anteil dem nächsthöherenVerbandzu.  
 
(6) 
Über die Höhe des an WAS! Europa abzuführendenAnteilsbeschließt der Bundesparteitag. 
Der Bundesparteitagbeschließtweiterhinüber die Höhe der zwischen dem Bundesverband 
und den Landes- und KreisverbändenzuverteilendenAnteile des nach Satz 1 
verbleibendenGesamtanteils. Der Bundesverbandzahlt den Anteil der 
Mitgliedsbeiträgequartalsweisedirekt an die Landesverbände und Kreisverbändeaus. Auf 
Antrageinzelner Landes- oderKreisverbändekann der/die Bundesschatzmeister*in 
einekurzfristigeAuszahlung der jeweiligenAnteilebewilligen. 
 
 
§ 6 Mandatsträger*innenbeiträge 
 
(1) 
Inhabereinesöffentlichen (Wahl-)Amtes (Mandatsträger*innen) 
leistenüberihrenMitgliedsbeitraghinausmonatlicheGeldzuwendungen 
(Mandatsträger*innenbeiträge). Die Beiträgesindalssolchegesondertzuerfassen. 
 
(2)  
Die BeiträgewerdenvomjeweilsrangniedrigstenVerbanderhoben, der das Wahlgebiet des 
Parlaments / der Vertretungskörperschaftvollständigumfasst, und stehendiesemungeteiltzu, 
soweit die nachfolgenden Sätze nichtsanderesregeln. Bei Mandatsträger*innen auf Ebene 
des Bundeswerden die BeiträgevomBundesverbanderhoben und 
zugleichenTeilenzwischenBundesverband und dem jeweiligenLandesverbandaufgeteilt. Bei 
Mandatsträger*innenimEuropäischenParlamentwerden die 
BeiträgevomBundesverbanderhoben; dabeiwerden auf Wunsch der 
Mandatsträger*innendirekt an WAS!Europa geleisteteBeiträge bis zurHöhe von maximal 50 
Prozentangerechnet. SoferneinKreisverbandnoch nicht besteht, könnenMandatsträger*innen 
auf kommunaler Ebene bestimmen, dassihrBeitragvomerhebendenVerbandinnerhalb der 
entsprechendenkommunalenGebietskörperschaftverwendetwird. 
 
(3) 
Der Parteitag / die Mitgliederversammlung des jeweilserhebendenVerbandesbeschließt die 
Höhe des Beitrages in Form einesProzentsatzesodereinesFestbetragesvorBeginn der 
Amtsperiodeoder auf dem darauffolgendenParteitagnachBeginn der 
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Amtsperioderückwirkend. Bemessungsgrundlage der Ermittlung des 
Mandatsträger*innenbeitragesist die Brutto-Grunddiätbzw. das Brutto-
GrundgehaltnachBesoldungsordnungbeipolitischen (Wahl-)Beamt*innen; sofernsolche nicht 
gewährtwerden, die pauschale Brutto-Aufwandsentschädigung. Bezüge, dieunmittelbar der 
Alters- und Hinterbliebenenversorgungzufließen (wieim Falle der Beiträgean 
dasVersorgungswerk der Mitglieder der Landtage von Nordrhein-Westfalen, Brandenburg 
und Baden-Württemberg) werdenhierbei nicht berücksichtigt. Es istmöglich, 
ProzentsätzeoderFestbeträgebeiVorliegenbestimmterpersönlicherVoraussetzungen, 
wiezumBeispielunterhaltsberechtigtePersonen (z.B.eigene Kinder), die imselbenHaushalt 
leben, für Mandatsträger*innen, die dieseVoraussetzungenerfüllen, zuverringern. Ein 
vonseiten des Parlaments / der Vertretungskörperschaftgewährter Ersatz für 
gegenüberdieser Stelle imEinzelfallnachzuweisendenVerdienstausfallist in keinem Fall 
einzubeziehen. Die Einzelheiten der EntrichtungwerdensodannzuBeginn der Amtsperiode für 
deren Dauer zwischen dem/der Schatzmeister*in des jeweilserhebendenVerbandes und 
dem/der Mandatsträger*in vereinbart.  
 
(4)  
Bei Mandatsträger*innen, die 
innerhalbeinesParlamentesodereinerkommunalenVertretungskörperschaft 
(insbesonderealsMitglieder des Parlamentspräsidiums, Fraktions- 
oderAusschussvorsitzende) einebestimmteFunktionausüben und 
aufgrunddiesererhöhteBezügeerhalten (Funktionsbezüge), erhöhtsich die nach Abs. 3 
ermittelteBemessungsgrundlage um dieseFunktionsbezüge, sofern der Parteitag / die 
Mitgliederversammlung des jeweilserhebendenVerbandesnichtsabweichendesbeschließt. 
SofernFraktions- oderAusschussvorsitzendeaufgrundeinersatzungsrechtlichen Vorschrift der 
FraktionbereitseinenentsprechendenBeitrag an ihreFraktionleisten, kann auf Wunsch der 
Mandatsträger*innendieser auf die FunktionsbezügeentfallendeBeitrag auf den an die 
ParteizuleistendenBeitragangerechnetwerden. Die Anrechnungerfolgtjedoch maximal in 
einerHöhe, dass der bereitsanhand der Bemessungsgrundlagenach Abs. 3 an die 
ParteizuleistendeBeitragdabei nicht unterschrittenwird.  
 
(5)  
SofernkeinBeschlussnachAbsatz 3 erfolgt, beträgt die Höhe des Beitrages 
a) 7,50 Prozent für auf Ebene des Bundesoder der Europäischen Union 
direktoderindirektgewählteMitglieder der 
ParlamenteoderRegierungensowiepolitischeBeamte; b) 7,5Prozent für auf Ebene 
einesBundeslandesdirektoderindirektgewählteMitglieder der 
ParlamenteoderRegierungensowiepolitischeBeamte, mitAusnahme der Mitglieder der 
Hamburger Bürgerschaft; c) 5,0Prozent für direktoderindirektgewählteMitglieder von Kreis- 
und Bezirkstagen, Gemeinde bzw. Stadt- und Ortsräten, Bürgermeister und 
LandrätesowieMitglieder der Hamburger Bürgerschaft der Bemessungsgrundlagenach Abs. 
3 und 4. Fraktionen der jeweiligen Ebene in AufsichtsgremienentsandtePersonen. Über die 
Entrichtung der Mandatsträger*innenbeiträgeist dem Parteitagdurch die/den 
Schatzmeister*in jährlichBerichtzuerstatten. Entsprechendes gilt auch für 
dieMitgliederversammlung des nachAbsatz 2 erhebendenVerbandes. 
 
 
§ 7 Spenden 
 
(1) 
Der Bundesverband und die Landes- und Kreisverbändesindberechtigt, 
Spendenanzunehmen. Die für ihreVerbandsebenebestimmtenSpendenwerden von den 
Schatzmeister*innen der jeweiligenVerbändenach § 25 Abs. 1 Satz 3 und 4 
PartGentgegengenommen. AusgenommensindSpenden, die im Sinne von § 25 
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PartGunzulässigsind. KönnenunzulässigeSpenden nicht zurückgegebenwerden, so 
sinddieseüber die Landesverbände und durch den Bundesverbandunverzüglich an die/den 
Präsidentin/en des DeutschenBundestagesweiterzuleiten. 
 
(2) 
JederGliederungstehen die beiihreingegangenenSpendenungeteiltzu, 
soferneineZweckbindungnichtsanderesvorsieht. Erbschaften und Vermächtnissewerden, 
soweitsiekeineNachteile für WAS! Deutschland haben, ohneBegrenzungangenommen. 
Spenden, die imEinzelfall die Höhe von 50.000 Euro übersteigen, sindüber die 
Landesverbände und durch den Bundesverband der/dem Präsidentin/en des 
DeutschenBundestagesunverzüglichanzuzeigen. 
(3) 
Spenden an eineodermehrereVerbandsebenen von WAS!Deutschland, derenGesamtwert 
10.000 Euro pro Jahr übersteigt, sindimjeweiligenRechenschaftsberichtunterAngabe des 
Namens und der Anschrift des/der Spender*in zuverzeichnen. 
 
(4) 
Hat eineVerbandsebene von WAS! Deutschland unzulässigeSpendenvereinnahmt, ohnesie 
an die/den Präsidentin/en des DeutschenBundestagesweiterzuleiten, odererlangteSpenden 
nicht imRechenschaftsberichtveröffentlicht, so verliertsiegemäß § 3 1a PartG den ihrnach der 
jeweiligenBeschlusslagezustehendenAnspruch auf staatlicheTeilfinanzierung in Höhe des 
zweifachen der rechtswidrigerlangtenoder nicht veröffentlichtenSpenden. 
 
(5) 
Zuwendungsbestätigungen für Spendenwerdenausschließlich von dem/der 
Bundesschatzmeister*in oder von dieser/diesembevollmächtigtenhauptamtlichenMitarbeitern 
der Bundesgeschäftsstelleausgestellt. 
 
 
§8 Staatliche Teilfinanzierung 
 
(1) 
Der/die Bundesschatzmeister*in beantragtjährlichzum 31. Januar für den Bundesverband 
und die Landesverbände die Auszahlung der staatlichen Mittel.  
 
(2) 
Der/die Bundesschatzmeister*in führtjährlich bis spätestenszum 31. März den 
innerparteilichenFinanzausgleichdurch. Landesverbände, derenFestsetzungsbeträgenach § 
19a Abs. 6 PartG für das Anspruchsjahr die Summe ausEigeneinnahmennach § 24 Abs. 4 
Nr. 1 bis 7 PartG des entsprechendenRechenschaftsjahresübersteigen, zahlen den 
sichdarausergebendenDifferenzbetragzu 100 Prozent in den 
innerparteilichenFinanzausgleich. 
 
(3) 
Der Bundesverbandbeteiligtsich am innerparteilichenFinanzausgleichmit dem 
vollständigenBundesanteil des Festsetzungsbetragesnach § 19a Abs. 6 PartG für das 
Anspruchsjahr. Über die weitereVerteilung der staatlichen Mittel zwischenBundesverband 
und den Landesverbändenbeschließt der Bundesparteitag. Der Finanzausgleich muss 
demokratischenGrundsätzenentsprechen. Der Bundesfinanzratistangehalten, 
allgemeineKriterien für den innerparteilichenFinanzausgleichzudefinieren und insofern die 
Beschlussfassung des Bundesparteitagsüber die Verteilungvorzubereiten. 
 
 
§9 Haushalts- und Finanzplanung 



Satzung von WAS!Deutschland 
 

25 
 

 
(1) 
Der/Die Bundesschatzmeister*in istverpflichtet, vorBeginneinesRechnungsjahres 
(Kalenderjahr) einenHaushaltsplanaufzustellen.  
 
(2) 
Der Haushaltsplanbedarf der Einwilligung des Bundesparteitags. Der/die 
Bundesschatzmeister*in ist bis zurVerabschiedung des Haushaltsplanes durch den 
Bundesparteitag an die GrundsätzeeinervorläufigenHaushaltsführunggebunden.  
 
 
(3) 
Beschließt der BundesparteitagAusgaben, so istimHaushalteinentsprechender Titel 
einzustellen. Ausgaben, für die kein Titel imHaushaltsplanbesteht, 
dürfennurnachUmwidmungeinesbestehendenHaushaltstitelsgetätigtwerden. Die 
Umwidmungbedarf der ausdrücklichenZustimmung des Bundesfinanzrates.  
 
(4) 
Landes- und Kreisverbändebeschließenim Rahmen 
einereigenenHaushaltsplanungselbständigüber die Einnahmen und 
AusgabenihresVerbandes. Die Haushaltspläne der Landes, und Kreisverbändesind den 
jeweilsübergeordnetenVerbändenunverzüglichvorzulegen und 
beschlosseneÄnderungenanzuzeigen. Die Absätze 1 bis 3 geltenentsprechend. Über den 
Haushaltsplanhinausbeschließt der Bundesparteitagjährlicheine von dem/der 
Bundesschatzmeister*in vorgeschlagenemittelfristigeFinanzplanungüber die 
geplantenEinnahmen und Ausgaben und die 
sichhierausergebendenVermögensveränderungen des Bundesverbands. Die 
mittelfristigeFinanzplanungumfassteinenZeitraum von mindestens vier Jahren. 
 
 
§10 Ausgaben und Finanzbeschluss 
 
(1) 
Grundsätzlichsind alle finanzwirksamenVorgänge von WAS! Deutschland vomVorstand des 
jeweiligenVerbandeszubeschließen. Alle finanzwirksamenBeschlüssehaben stets im 
Rahmen der Haushalts- und Finanzplanungzuerfolgen. Verbindlichkeiten, für die 
eineDeckung in der Haushaltsplanung der Landes- und Kreisverbändebzw. der 
mittelfristigenFinanzplanung des Bundesverbands nicht vorgesehenist, dürfen nicht 
eingegangenwerden. Die WAS! Deutschland zugeflossenenGeldmitteldürfennur für 
satzungsgemäßeZweckeentsprechend der in 24 Abs. 5 
PartGdefiniertenAusgabenartenverwendetwerden.  
 
(2) 
Für die Aufnahme von Kreditenist stets die Einwilligung des Vorstandes des 
jeweiligenVerbandeserforderlich. Landes- oderKreisverbändebedürfenzusätzlich der 
Einwilligung des jeweilshöherrangigenVerbandes und die 
vollständigeTilgungimfolgendenHaushaltsjahr muss gesichert sein. 
 
(3) 
Für den Vollzug des Haushalts- und Finanzplansist der/die Bundesschatzmeister*in 
verantwortlich. Dieser/dieseistermächtigt, überAusgabenzubeschließen, die jeweils5.000 
Euro nicht übersteigen. Ausgaben bis zujeweils 10.000 Euro 
sindmitEinwilligungzweierZeichnungsberechtigteraus dem Kreis von Bundesschatzmeister*in 
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und den beidenBundesvorsitzendenwirksam. Für alle anderenAusgaben, die jeweils 10.000 
Euro übersteigen, ist die Einwilligung des Bundesvorstandserforderlich. 
 
(4) 
Abs. 3 gilt entsprechend für Landes- und Kreisverbände. Die Wertgrenzensindhierbei um 50 
Prozent für Landesverbände und 75 Prozent für Kreisverbändereduziert. In den Satzungen 
der Landes- und KreisverbändekönnenzusätzlichniedrigereWertgrenzenfestgelegtwerden.  
 
(5) 
Widerspricht der/die Schatzmeister*in des 
jeweiligenVerbandesaußerplanmäßigenAusgabenoder der Aufnahme von Krediten, so 
dürfendiesenurgetätigtwerden, wenn der Vorstand des 
jeweiligenVerbandessiemitZweidrittelmehrheitbeschließt. Ausgabenim Sinne dieser 
Finanzordnung sindsämtlicheGeschäftsvorfälle, die zueinerVerringerung des Geldvermögens 
von WAS! Deutschland führen. Ausgabeist, soweit für einzelneAusgabenarten (§ 24 Abs. 5 
PartG) nichtsBesonderes gilt, auchjede von der 
ParteierbrachteGeldleistungodergeldwerteLeistungsowie die Nutzung von Einnahmennach § 
26 Abs. 1 Satz 2 PartG, die dieParteierlangt hat. Als Ausgabegeltenauchplanmäßige und 
außerplanmäßigeAbschreibungen auf Vermögensgegenstände und die Bildung von 
Rückstellungen.  
 
 
§ 11 Zahlungsverkehr 
 
(1)  
Der gesamteZahlungsverkehrwirdgrundsätzlichbargeldlosüber die Konten des 
Bundesverbandesabgewickelt. Als Kontenwerdenneben den Bankkontenauch die 
KontenbeiZahlungsdienstleisternverstanden. 
 
(2) 
Regelmäßigsindnur der/die Bundesschatzmeister*in 
sowievomBundesvorstandeinzelnodergemeinsambevollmächtigteMitglieder des 
BundesvorstandeszurAbwicklung des Zahlungsverkehrsbefugt. Hauptamtlichen 
Mitarbeiter*innen der Bundesgeschäftsstellekann die BefugniszurAbwicklung des 
Zahlungsverkehrsdurch den/die Bundesschatzmeister*in erteiltwerden.  
 
(3)Außerhalb der Hauptkasse des/der Bundesschatzmeisters/in 
werdengrundsätzlichkeineBarkassengeführt. Bei Bedarfkann die 
vorübergehendeFührungzusätzlicherBarkassendurch den/die Bundesschatzmeister*in 
angeordnetwerden. Die dauerhaftenBeständealler Kassen dürfen 1.000 Euro nicht 
übersteigen. DarüberhinausgehendeBeständesindunverzüglich auf die Konten des 
Bundesverbandeseinzuzahlen. 
 
(4) 
Landes- und Kreisverbändeführen Kassen in eigenem Namen. 
Die Führung von Bankkontenerfolgt für eigeneRechnungaberim Rahmen von 
Treuhandkontenim Namen des Bundesverbands. Zu diesem Zweck 
isteineentsprechendeTreuhandvereinbarungzuschließen. Vor Eröffnungeines Kontos 
beieinemZahlungsdienstleisterist die Einwilligung des/der Bundesschatzmeister*in 
einzuholen. 
Die Abs. 1 bis 3 geltenentsprechend. 
 
 
§ 12 Kosten- und Auslagenersatz 
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(1) 
Notwendige Kosten und Auslagen, die innerparteilichenAmtsträger*innen, 
Bewerber*innenbeiöffentlichen Wahlen und vonWAS! Deutschland 
BeauftragtendurchAusübung des Amtes, der Kandidaturoder des Auftrages entstehen, 
werden auf Antrag und nach Vorlage der notwendigenNachweiseerstattet.  
 
(2) 
Höhe und Umfang der Erstattungenbeschließt der Bundesvorstand in 
einheitlichenRichtlinien, die den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und 
Angemessenheitzuentsprechenhaben. Erstattungen, Entschädigungen und 
Tagessätzesindgrundsätzlich der Höhenach auf die entsprechendenRegelsätze des 
Bundesreisekostengesetzes, stets aber auf die steuerlichenHöchstgrenzenzubegrenzen. 
Eigene, abweichendeRegelungen der Landes- und Kreisverbändesindzulässig, 
dürfenjedochHöhe und Umfang der RegelungenihresjeweilsübergeordnetenVerbandes nicht 
überschreiten. 
 
§ 13 Bundesfinanzrat 
 
(1) 
Der Bundesfinanzratbestehtaus dem/der Bundesschatzmeister*in und den 
Schatzmeister*innen der Landesverbände.Der/Die Bundesschatzmeister*in führt den Vorsitz.  
 
(2) 
Die Aufgaben und Kompetenzen des Bundesfinanzrateserstreckensichnamentlich auf 
a) die Beratung der Partei in allenFinanzfragen; 
b) die gemeinsameVorbereitung der finanziellenBeschlüsse des Bundesparteitagsmit dem/ 
der Bundesschatzmeister*in, insbesonderesolche, die dieVerteilung der staatlichen Mittel 
und Mitgliedsbeiträgezwischen dem Bundesverband und den 
nachgeordnetenVerbändenbetreffen;  
c) die Berechtigung, in dringlichenFällenzubeschließen, dass die 
nachgeordnetenVerbändezusätzlicheBeträge an den Bundesverbandabzuführenhaben 
(Umlagen); 
d) die Zustimmungbei der Umwidmung von Haushaltstiteln des Bundesverbands;  
e) die Beschlussfassungüber die vorübergehendeEinschränkungoderAussetzung der 
finanziellenAutonomie von Landes- 
oderKreisverbändenbeischwerwiegendenVerstößengegen die innerefinanzielle Ordnung von 
WAS!Deutschland, gegen den finanziellen Teil des Parteiengesetzesoderbei Nicht-
ErstellungihresRechenschaftsberichts. 
 
(3) 
Der Bundesfinanzrattritt in der Regel halbjährlich und in Vorbereitung der 
Bundesparteitagezusammen. Er kannweiterhinaußerordentlich auf Antrag des/der 
Bundesschatzmeister*in odereinesFünftels seiner Mitgliedereinberufenwerden. 
 
(4) 
Der Bundesfinanzratfasst seine Beschlüssemitmindestens der Mehrheit seiner Mitglieder. 
Bei Stimmengleichheitentscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden. Der 
BundesfinanzratgibtsicheineeigeneGeschäftsordnungmitzweiDritteln der Stimmen seiner 
Mitglieder. Solange in einemBundeslandnochkeinLandesverbandexistiert, trittabweichend 
von Abs. 1 Satz 1 an die Stelle des/der Landesschatzmeisters/in der/die Schatzmeister*in 
des jeweilsmitgliederstärkstenKreisverbandes. 
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(5) 
Der Bundesfinanzrattritterstmalszusammen, wennihmmindestensneunMitgliederangehören. 
 
 
§ 14 WirtschaftlicheTätigkeit 
 
(1) 
Dem Betrieb von wirtschaftlichenUnternehmungendienenKapitalgesellschaften des 
Bundesverbandes. SoweiteinesolcheKapitalgesellschaftexistiert, sindinnerhalb des 
Bereiches des Unternehmensgegenstandes der 
KapitalgesellschaftwirtschaftlicheUnternehmungendurch die Parteiselbstausgeschlossen. Die 
UnterhaltungeigenerKapitalgesellschaftendurch Landes- oderKreisverbändeist stets 
ausgeschlossen. 
 
(2) 
Die wirtschaftlicheTätigkeitdientnurnebensächlich der Gewinnerzielung. Vielmehrdient die 
wirtschaftlicheTätigkeit in ihrerGesamtrichtungdazu, die satzungsmäßigenZwecke von 
WAS!Deutschland zuverwirklichen. 
Schiedsgerichtsordnung von WAS! Deutschland 
 
8. Januar 2023 
LetzteÄnderungvom 28. Januar 2023 
RedaktionelleÄnderungvom 25. Januar 2024 
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Schiedsgerichtsordnung von WAS! Deutschland 
Teil I: Gerichtsverfassung 
 
 
§1 Wesen und Aufgaben der Schiedsgerichte 
 
Die Schiedsgerichte von WAS!DeutschlandsindParteischiedsgerichteim Sinne des § 14 
Absatz 1 des Gesetzesüber die politischenParteien (Parteiengesetz). Sie nehmen die 
ihnendurch das Parteiengesetzsowiedurch die Satzung von WAS! Deutschland und die 
Satzungen der Landesverbände von WAS! Deutschland übertragenenAufgabenwahr. 
 
 
§2 Aufbau der Schiedsgerichtsbarkeit 
 
Es wirdeinBundesschiedsgerichtsowie in den 
LandesverbändenjeweilseinLandesschiedsgerichtgebildet. 
 
 
§3 Voraussetzungen der Mitgliedschaft in einemSchiedsgericht 
 
Schiedsrichter*in kannnur sein, werMitglied von WAS!Deutschland ist. Die 
Schiedsrichter*innendürfen nicht Mitglied des Vorstandes der 
BundesparteiodereinesGebietsverbandes sein, in einemDienstverhältniszu der 
ParteiodereinemGebietsverbandstehenoder von ihnenregelmäßigeEinkünftebeziehen. Eine 
MitgliedschaftimSchiedsgerichtistmiteinem Amt alsAbgeordnete*r des 
EuropäischenParlaments, des Bundestags, 
einesLandtagsodereinerkommunalenVertretungskörperschaftsowiemiteinemöffentlichen Amt 
alsMitglied der EuropäischenKommission, der 
BundesregierungodereinerLandesregierungunvereinbar. 
Niemand kannzugleichMitgliedimBundesschiedsgericht und in einemLandesschiedsgericht 
sein. 
 
 
§4 Unabhängigkeit und Verschwiegenheitspflicht 
 
(1) 
Die Schiedsrichter*innensindunabhängig und an Weisungen nicht gebunden. 
OrdnungsmaßnahmengegenSchiedsrichter*innen auf 
LandesebenesindandasBundesschiedsgerichtzuverweisen. Ordnungsmaßnahmengegen 
Richter*innen des Bundesschiedsgerichtssindunzulässig. Schiedsrichter*innenkönnen nicht 
abgewähltwerden. 
(2) 
Die Schiedsrichter*innensindzurvertraulichenBehandlungallerihnen in 
ihreramtlichenFunktionbekanntgewordenenVorgängeverpflichtet. Eine 
dementsprechendeErklärungistbeiAnnahme der Wahl abzugeben. 
 
 
§5 Besetzung des Bundesschiedsgerichts 
 
(1) 
Das Bundesschiedsgerichtbestehtauseinem/einerVorsitzenden, 
einem/einerstellvertretendenVorsitzenden, einem/einerBeisitzer*in (ordentlicheMitglieder) 
und fünfstellvertretenden Schiedsrichtern*innen. 
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(2) 
Die Schiedsgerichtetreten in der Besetzungmiteinem/einerVorsitzenden, 
einem/einerstellvertretendenVorsitzenden und einem/einerBeisitzer*in zusammen.  Der/die 
Vorsitzende und der/die stellvertretendeVorsitzende und mindestens die Hälfte der 
stellvertretendenSchiedsrichter*innenmüssen die 
BefähigungzumRichteramtodereinevergleichbareQualifikation in einemMitgliedstaat der 
Europäischen Union haben. 
(3)Die Schiedsrichter*innen und ihreStellvertreter*innenwerden für die Dauer von zwei 
Jahren gewählt. Wiederwahlensindmöglich. 
 
 
§6 Vertretungsregelung für das Bundesschiedsgericht 
 
(1) 
Der/die VorsitzendewirdimVerhinderungsfalldurch den/die stellvertretende*n Vorsitzende*n 
vertreten.  
 
(2) 
Der/die stellvertretendeVorsitzendewirddurch den/die stellvertretende*n Schiedsrichter*in 
vertreten, der/die dem Schiedsgericht am längstenangehört und die 
BefähigungzumRichteramt hat. Bei gleicher Dauer der Zugehörigkeitentscheidet das 
Lebensalter, beigleichemLebensalter das Los. 
 
(3) 
Der/die Beisitzer*in wirdimVerhinderungsfalldurch den/die stellvertretende*n 
Schiedsrichter*in vertreten, der/die dem Schiedsgericht am längstenangehört und der nicht 
bereitseinanderesMitglied des Schiedsgerichtsvertritt. Bei gleicher Dauer der 
Zugehörigkeitentscheidet das Lebensalter, beigleichemLebensalter das Los. 
 
 
§7 Besetzung der Landesschiedsgerichte 
 
(1) 
Die Landesschiedsgerichtebestehenauseinem/einerVorsitzenden, zweiBeisitzer*innen 
(ordentlicheMitglieder) und zweistellvertretenden Schiedsrichtern*innen.  
 
(2)  
Die Schiedsgerichtetreten in der Besetzungmiteinem/einerVorsitzenden und 
zweiBeisitzer*innenzusammen.  
 
(3) 
Der/die Vorsitzende und mindestens die Hälfte der stellvertretenden 
Schiedsrichtern*innenmüssen die 
BefähigungzumRichteramtodereinevergleichbareQualifikation in einemMitgliedstaat der 
Europäischen Union haben. 
 
(4) 
Die jeweiligeSatzung des Landesverbandskanneinehöhere Zahl von 
stellvertretendenSchiedsrichter*innenvorsehen. Die Schiedsrichter*innen und 
ihreStellvertreter*innenwerden für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Wiederwahlensindmöglich. 
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§8 Vertretungsregelung für die Landesschiedsgerichte 
(1) 
Der/die VorsitzendewirdimVerhinderungsfalldurch den/die Beisitzer*in vertreten, der/die dem 
Schiedsgericht am längstenangehört und die BefähigungzumRichteramt hat. Hat keinerder 
Beisitzer*innen die BefähigungzumRichteramt, wird der/die Vorsitzendedurch den/die 
stellvertretende*n Schiedsrichter*in vertreten, der/die dieseVoraussetzungerfüllt. Bei gleicher 
Dauer der Zugehörigkeitentscheidet das  Lebensalter, beigleichemLebensalter das Los. 
 
(2) 
Die Beisitzer*innenwerdenimVerhinderungsfalldurch den/die stellvertretende*n 
Schiedsrichter*in vertreten, der/die dem Schiedsgericht am längstenangehört. Bei gleicher 
Dauer der Zugehörigkeitentscheidet das Lebensalter, beigleichemLebensalter das Los. 
 
 
§9 Wahl der ordentlichenMitglieder 
 
Der/die Vorsitzende, der/die stellvertretendeVorsitzende und der/die Beisitzer*in 
oderBeisitzer*innenwerden in geheimerEinzelwahlnach § 19 der AllgemeinenWahlordnung 
von WAS!Deutschland gewählt. 
 
 
§10 Wahl der Stellvertretenden Schiedsrichter 
 
(1) 
In einemerstenWahlgangstimmen die Wahlberechtigten in geheimer Wahl überjede*n 
Kandidaten*in einzeln ab, ob der/die Kandidat*in zumzweitenWahlgangnach den Absätzen 2 
bis 4 zugelassenwerdensoll. Jede*r Kandidat*in, der/die mehr Ja- als Nein-Stimmenerhält, 
istzumzweitenWahlgangnach den Absätzen 2 bis 4 zugelassen. Entspricht die Anzahl der 
nach Satz 1 zumzweitenWahlgangzugelassenen 2 3 Kandidat*innen der Anzahl der 
zubesetzendenStellen und sind die Voraussetzungen der § 5 Absatz 2 bzw. § 7 Absatz 3 
erfüllt, so sinddieseWahlbewerber*innengewählt. In diesem Fall isteinzweiterWahlgang nicht 
erforderlich. 
 
(2) 
Die stellvertretendenSchiedsrichter*innenwerdengemeinsamim Wege einerListegewählt. Zu 
diesem Zweck erhalten die WahlberechtigteneinenWahlzettel, auf dem alle 
Kandidaten*innen für das Amt eines/einerstellvertretendenSchiedsrichters/Schiedsrichterin in 
alphabetischerReihenfolgeaufgeführtsind. 
 
(3) 
Jede*r Wahlberechtigtekann auf dem Wahlzettel den 
jeweiligenKandidaten*innenPunktzahlenzwischeneins und der Zahl, die der Anzahl der 
zubesetzendenÄmterentspricht, zuordnen. JedePunktzahlkannnureinmalvergebenwerden 
und 
jedemKandidaten/jederKandidatinkannnureinePunktzahlzugeordnetwerden.Eskönnennur 
positive ganze Zahlen vergebenwerden. Es müssen nicht alle Punktzahlenvergebenwerden. 
 
(4) 
Gewähltsind in absteigenderReihenfolge die Wahlbewerber*innen, die 
diemeistenPunkteerhalten, bis alle Ämterbesetztsind. Würde die Wahl eines/einer 2 
Wahlbewerber*in dazuführen, dass die Voraussetzungen der § 5 Absatz 2 oder § 7 Absatz 3 
nicht erfülltwerden, so iststattdiesem/dieserKandidaten*in der/die 
nachfolgendeWahlbewerber*in gewählt, bei dem/der dies nicht der Fall ist. 
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§11 Verbot der Doppelbefassung 
 
Niemand kann in mehralseinerInstanzSchiedsrichter*in sein. 
 
 
§12 VertretungbeiAusscheiden und Nachwahl 
 
(1) 
Scheidet der/die Vorsitzende, der/die stellvertretendeVorsitzendeoderein*e Beisitzer*in - 
insbesondereaufgrund des Endes der MitgliedschaftbeiWAS! Deutschland oder 
seines/ihresRücktritts - dauerhaftauseinemSchiedsgerichtaus, so gelten die 
Vertretungsregelungen der §§ 5 und 7 entsprechend und der/die Vertreter*in übernimmt die 
Funktion des/der Vertretenen bis zum Ende der Amtsperiode des Schiedsgerichts. 
 
(2) 
Der jeweiligeParteitagkann für die Zeit bis zum Ende der 
AmtsperiodeneuestellvertretendeSchiedsrichter*innen in der Zahl der 
ausgeschiedenenSchiedsrichter*innennach den Grundsätzen des § 5 Absatz 2 und 4 
wählen. Sofern so vieleSchiedsrichter*innenausscheiden, 
dasseineordnungsgemäßeBesetzung des jeweiligenGerichtes nicht mehrmöglichist, müssen 
auf einemParteitagNachwahlennach Satz 1 durchgeführtwerden. 
 
 
§12a Ruhen des Verfahrensbei nicht ordnungsgemäßerBesetzung 
 
Sind die Ämter der stellvertretendenSchiedsrichter*innen nicht besetzt, ruhenVerfahren, die 
vor der Beschwerdekammer des 
BundesschiedsgerichtsfristgemäßanhängigsindoderbeimBundesschiedsgerichtanhängigwerd
en, ohnedasseineordnungsgemäßeBesetzung des Gerichtshergestelltwerdenkann, bis zur 
Wahl einerhinreichendenBesetzung des Schiedsgerichts, 
ohnedassFristennachdieserSchiedsordnungfortlaufen. 
 
 
§13 Auslagenerstattung 
 
(1) 
Auf Antragerstattet die Parteioder der jeweiligeGebietsverband, den jeweils an der 
Entscheidungsfindungbeteiligten Schiedsrichtern*innen, die für die 
WahrnehmungihresAmtesnotwendigenFahrt- und Übernachtungskosten. 
Darüberhinauserhalten die 
Schiedsrichter*innenkeineVergütungoderAufwandsentschädigung. 
(2) 
n den Fällen des § 18 Nr. 6 trägt der Landesverband die Kosten gemäß Abs. 1 und ist für die 
Auslagenerstattungzuständig, dessenLandesschiedsgericht nicht bestehtoder nicht 
ordnungsgemäßbesetztist. 
 
 
§14 Geschäftsstelle und Aktenführung 
 
(1) 
Die Geschäftsstelle des jeweiligenSchiedsgerichtswird in der Geschäftsstelle der Parteioder 
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des Landesverbandseingerichtet. Der Vorstand des 
betreffendenLandesverbandskannbeschließen, die Geschäftsstelle des 
jeweiligenSchiedsgerichts in anderengeeignetenRäumlichkeiteneinzurichten. Die 
Geschäftsstelleist den Weisungen des/der Vorsitzendenunterstellt. 
 
 
(2) 
Die Geschäftsstelle hat die Akten der Schiedsgerichtemindestensfünf Jahre 
nachErledigungder Sache aufzubewahren. Von der Vernichtung von 
AktennachAblaufdieserAufbewahrungsfristsind die Entscheidungen der 
Schiedsgerichteauszunehmen. Alle Vorgänge des 
Schiedsgerichtssindvertraulichzubehandeln. ÜberAusnahmenentscheidet das 
Schiedsgericht. Schiedssprüche und Beschlüsse der 
Schiedsgerichtekönnenanonymisiertparteiinternveröffentlichtwerden.  
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Teil II: Zuständigkeiten 
 
 
§15 ErstinstanzlicheZuständigkeit der Landesschiedsgerichte 
 
Die Landesschiedsgerichteentscheiden in ersterInstanzüber 
den vomzuständigenVorstandbeantragtenAusschluss von MitgliedernausWAS! Deutschland,  
die Verhängung von OrdnungsmaßnahmengegenüberMitgliedern und den 
EinspruchgegenOrdnungsmaßnahmen, 
die Zulässigkeit des Widerrufs der Mitgliedschaftnach § 4 Absatz 5 der Satzung,  
die Verhängung von OrdnungsmaßnahmengegenüberGebietsverbändenunterhalb der 
Landesebene,  
rechtlicheAuseinandersetzungenzwischeneinemKreisverband und den von 
diesemgeschaffenenUntergliederungensowiezwischendiesenGliederungenuntereinander, 
rechtlicheAuseinandersetzungenzwischenKreisverbändenuntereinanderoderzwischeneinemo
dermehrerenKreisverbänden und dem Landesverband,  
die Anfechtung und die Feststellung der Nichtigkeit von Wahlen und BeschlüssenimBereich 
des Landesverbandes,  
rechtlicheAuseinandersetzungenüberAuslegung und Anwendung von 
SatzungenimZuständigkeitsbereich des Landesverbandes 
und alle sonstigenStreitigkeiten, die ihnendurch die Satzung von WAS! Deutschland oder die 
Satzung des 
jeweiligenLandesverbandeszugewiesensindoderbeideneneineandereZuständigkeitsregelung 
nicht ersichtlichist. 
 
 
§16 Vermittlung in besonderenFällen 
 
Die Landesschiedsgerichtekönnen in 
StreitigkeitenzwischenMitgliedernimZuständigkeitsbereich des Landesverbandesvermitteln, 
die ausihrerparteipolitischenBetätigungentstandensind, sofernsie das Parteiinteresse in 
erheblichemUmfangberühren. 
 
 
§ 17 ÖrtlicheZuständigkeit von Landesschiedsgerichten 
 
(1) 
Örtlichzuständigistjeweils das Landesschiedsgericht des Landesverbandes, dem die 
Antragsgegner*innenalsMitgliederoderGebietsverbändeoderUntergliederungen von 
Gebietsverbändenangehören. 
 
(2) 
Für Fälle des § 15 Nr. 2 ist das Landesschiedsgericht des Landesverbandszuständig, dem 
das betroffeneMitgliedangehört. 
 
(3)  
Im Falle des § 15 Nr. 8 das Landesschiedsgericht des Landesverbandes, in dessen 1 
räumlichenBereich die SatzungzurAnwendungkommt, um derenInhaltgestrittenwird. 
 
 
§18 ErstinstanzlicheZuständigkeit des Bundesschiedsgerichts 
 
Das Bundesschiedsgerichtentscheideterstinstanzlichüber 
rechtlicheAuseinandersetzungenzwischeneinemodermehrerenLandesverbändenuntereinand
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eroderzwischeneinemodermehrerenLandesverbänden und der Bundespartei, 
rechtlicheAuseinandersetzungenzwischenOrganenodersonstigenVereinigungen auf 
Bundesebeneuntereinander 
oderzwischeneinerodermehrererOrganenoderVereinigungen auf Bundesebene und der 
Bundespartei,  
Widersprüche von Landesverbänden und BundesvereinigungengegenOrdnungsmaßnahmen 
der BundesparteigegenüberLandesverbändenoderBundesvereinigungennach § 16 
Parteiengesetz,  
die Anfechtung und die Feststellung der Nichtigkeit von Wahlen und Beschlüssen des 
Bundesvorstandes und des Bundesparteitages,  
ZuständigkeitsstreitigkeitenzwischenLandesschiedsgerichtenverschiedenerLandesverbände,  
BestimmungeinesLandesschiedsgerichtesimEinzelfall, wenn das an 
sichzuständigeLandesschiedsgericht nicht bestehtoder nicht 
ordnungsgemäßbesetztwerdenkann, rechtlicheAuseinandersetzungenüberAuslegung und 
Anwendung der Bundessatzung und alle sonstigenStreitigkeiten, die ihnendurch die Satzung 
von WAS!Deutschland zugewiesensind. 
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Teil III: Verfahrensvorschriften 
 
 
§ 19 Antragsberechtigung 
 
Antragsberechtigt in einemSchiedsverfahrensind 
 
In Verfahrenüber die Anfechtung von Wahlen und Beschlüssen 
a) der Bundesvorstand, 
b) der VorstandjedesGebietsverbandes, in dessenBereich die Wahl stattgefunden hat oder 
der von dem Beschlussunmittelbarbetroffenist, 
c) fünfProzent der stimmberechtigtenTeilnehmer der Versammlung, die dieangefochtene 
Wahl vollzogenoder den Beschlussgefasst hat, 
d) wergeltendmachenkann, in einemeigenensatzungsmäßigen Recht durch die Wahl oder 
den Beschlussverletztzu sein. 
 
In VerfahrenüberOrdnungsmaßnahmen und Parteiausschlussverfahren 
a) der Bundesvorstand,  
b) jeder für das betroffeneMitgliedzuständigeVorstandeinesGebietsverbandes. 
In allenübrigenVerfahren 
a) der Bundesvorstand, 
b) der VorstandjedesGebietsverbandes, der in der Sache betroffenist, 
c) jedesParteimitglied, das in der Sache persönlichbetroffenist. 
 
Personen, Organe und Vereinigungen, denen die Satzung von WAS!Deutschland das 
Antragsrecht in einemSchiedsverfahrengewährt. 
 
 
§ 20 Ausschluss und AblehnungeinesSchiedsrichters 
 
Für die Ausschließung und Ablehnungeines/einerSchiedsrichter*in gelten die §§ 41 bis 49 
ZPO entsprechend. 
 
 
§ 21 Beteiligte 
 
(1) 
Beteiligte am Verfahrensind 
a) der Antragsteller/die Antragstellerin, 
b) der Antragsgegner/die Antragsgegnerin 
c) der Beigeladene/die Beigeladene, soweit er/sie dem Verfahrenbeigetretenist. 
 
(2) 
Betrifft das Verfahren die rechtlichenInteressenmehrererGebietsverbändeoder Mitglieder, so 
wird von diesenein*e Hauptantragsteller*in bestimmt. Die restlichen 2 
VerbändeoderPersonenkönnen dem VerfahrenalsBeigeladenegemäß § 22 Absatz 1 bis 3 
beitreten. 
 
 
§ 22 Beigeladene 
 
(1) 
Die Schiedsgerichtekönnen, solange das Verfahrennoch nicht 
rechtskräftigabgeschlossenoder in höhererInstanzanhängigist, von Amts wegenoder auf 
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begründetenAntragDrittebeiladen, derenrechtlicheInteressendurch die 
Entscheidungberührtwerden. Die Vorständedes 
jeweilsübergeordnetenGebietsverbandesoder der Parteisind auf ihrVerlangen stets 
beizuladen. 
 
(2) 
Der BeiladungsbeschlussistallenBeteiligtenzuzustellen.Dabei soll der Grund der 
Beiladungangegebenwerden. Die Beiladungistunanfechtbar.Der/die 
Beigeladenekanninnerhalb der AnträgeeinesBeteiligtenselbständigAngriffs- und 
Verteidigungsmittelgeltendmachen und alle Verfahrenshandlungenwirksamvornehmen. 
 
 
§ 23 Verfahrensbevollmächtigte 
 
Die Beteiligtenkönnensichdurcheine*n Verfahrensbevollmächtigte*n 
vertretenlassen.EineanwaltlicheVertretungist nicht erforderlich. 
 
 
§ 24 Zustellung und Kommunikation 
 
(1) 
Zustellungen des Schiedsgerichtserfolgen per elektronischerKommunikation, soweit nicht 
imEinzelfall die Interessen der BeteiligteneineandereKommunikationsform 
erfordern. 
 
(2) 
Die Kommunikationzwischen den Verfahrensbeteiligten und dem 
zuständigenSchiedsgerichterfolgtim Wege der elektronischenKommunikation, soweit nicht 
Abweichendesgeregeltist.In einemanhängigenVerfahren hat die Zustellung an den/die für 
den RechtszugbestelltenVerfahrensbevollmächtigte*n zuerfolgen. 
 
 
§ 25 Frist zur Wahl- und Beschlussanfechtungen 
 
(1) 
Die Anfechtungeiner Wahl oder von BeschlüsseneinesParteitagesbzw. 
einerMitgliederversammlungodereinesVorstandesistnurbinneneinesMonatsnachAblauf des 
Tages zulässig, an dem die Wahl oderBeschlussfassungstattgefunden hat.  
 
(2) 
Die Anfechtungeiner Wahl istnurzulässig, sofern der behauptete Mangel geeignet war, das 
Ergebnis der Wahl zubeeinflussen. 
 
 
§ 26 Rechtshängigkeit und Rücknahme 
 
(1) 
Das Verfahrenwirddurch die EinreichungeinesSchriftsatzes (Antragsschrift) 
beimSchiedsgerichtrechtshängig. 
 
(2) 
Der/die Antragsteller*in kann in jeder Lage des Verfahrens seinen/ihrenAntragoder 
sein/ihrRechtsmittelzurücknehmen. Die Zurücknahme nachStellung der Anträge in der 
mündlichenVerhandlungsetzt die Einwilligung des Antragsgegnersvoraus. Die Einwilligung 
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gilt alserteilt, wenn der Rücknahme nicht innerhalb von zweiWochenseitZustellung der, die 
RücknahmeenthaltendenSchriftsätze, widersprochenwird. Das Schiedsgericht hat auf 
dieseFolgehinzuweisen. 
 
§ 27 VerweisungbeiUnzuständigkeit 
 
(1) 
Ist auf Grund der Vorschriftenüber die örtlicheodersachlicheZuständigkeit der 
Schiedsgerichte die Unzuständigkeit des Schiedsgerichtsauszusprechen, so hat das 
angegangeneSchiedsgericht, sofern das zuständigeSchiedsgerichtbestimmtwerdenkann, auf 
Antrag des Antragstellers/der AnstragstellerindurchBeschlusssich für unzuständigzuerklären 
und den Rechtsstreit an daszuständigeSchiedsgerichtzuverweisen. 
 
(2) 
Der Rechtsstreit wirdmitEingang der Aktenbei dem 
imBeschlussbezeichnetenSchiedsgerichtanhängig. Die Wirkungen der 
Rechtshängigkeitbleibenbestehen. 
 
 
§ 28 Antragsschrift 
 
Der Antragsschriftsatz muss den/die Antragsteller*in, den/die Antragsgegner*in und den 
Streitgegenstand des Verfahrensbezeichnen. Er solleinenbestimmtenAntragenthalten. Die 
zurBegründungdienendenTatsachen und Beweismittelsollenangegebenwerden. Für die 
Antragsschrift gilt die Textform. Die Antragsschriftsowie in 
BezuggenommeneUrkundenkönnenauch per E-Mail eingereichtwerden. 
 
 
§ 29 Verfahrensbeschleunigung und Untersuchungsgrundsatz 
 
(1) 
Der/die Vorsitzendeoderein*e von ihm/ihrzubenennende*r Beisitzer*in (Berichterstatter*in) 
hat nachEingang der Antragsschrift alle notwendigenAnordnungenzutreffen, um das 
Verfahrenmöglichst in einermündlichenVerhandlungabschließenzukönnen. 
 
(2) 
Er/Sie kanninsbesondere 
die BeteiligtenzurErörterung des Sach- und Streitstandes und zurgütlichenBeilegung des 
Rechtsstreits laden und einenVergleichentgegennehmen, 
den Beteiligten die ErgänzungoderErläuterungihrervorbereitendenSchriftsätze, die Vorlage 
von Urkunden, die Übermittlung von elektronischenDokumenten und die Vorlage von 
anderenzurNiederlegungbeiGerichtgeeignetenGegenständenaufgeben, insbesondereeine 
Frist zurErklärungüberbestimmteklärungsbedürftigePunktesetzen,Auskünfteeinholen, 
das persönlicheErscheinen der Beteiligtenanordnen und Zeugen und 
SachverständigezurmündlichenVerhandlung laden.  
 
(3) 
Das Gerichterforscht den Sachverhalt von Amts wegen, die 
Beteiligtensinddabeiheranzuziehen. In Verfahrenüber die Anfechtung von Wahlen und 
Beschlüssenist das Gerichtan dasVorbringen und an die Beweisanträge der Beteiligten nicht 
gebunden. 
 
 
§ 30 Vorbescheid 
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(1) 
Erweistsich der Antrag auf 
EinleitungeinesSchiedsgerichtsverfahrensalsunzulässigoderalsoffensichtlichunbegründet, so 
kann das Schiedsgericht den 
AntragohneAnberaumungeinermündlichenVerhandlungdurcheinenVorbescheidmitGründena
bweisen. 
 
(2) 
Die BeteiligtenkönnenbinneneinesMonatsnachZustellung des 
VorbescheidesmündlicheVerhandlungbeantragen. Wird der Antragrechtzeitiggestellt, so gilt 
der Vorbescheidals nicht ergangen; sonstwirkt er alsrechtskräftigeEntscheidung. In dem 
Vorbescheidsind die Beteiligtenüber die Möglichkeit des Antragsnach Satz 1 zubelehren. 
 
 
§ 31 MündlicheVerhandlung 
 
(1) 
Das SchiedsgerichtentscheidetaufgrundmündlicherVerhandlung, deren Zeit und Ort durch 
den/die Vorsitzende*n oder, sofernein*e solche*r benanntist, durch den/die 
Berichterstatter*in bestimmtwerden. 
 
(2) 
Um zueinemeffizientenVerfahrenbeizutragen und um Kosten zusparen, kann das 
Schiedsgericht, soweitkein*e Verfahrensbeteiligte*r Widersprucherhebt, beschließen, die 
Verhandlung per Videokonferenzdurchzuführen. Hierzu muss dem 
SchiedsgerichteineadäquatetechnischeEinrichtungzurVerfügungstehen. 
 
(3) 
Mit Einverständnis der Beteiligtenkann das 
SchiedsgerichtohnemündlicheVerhandlungentscheiden. Entscheidungen des 
Schiedsgerichts, die nicht Schiedssprüchesind, könnenohnemündlicheVerhandlungergehen, 
soweitnichtsanderesbestimmtist. 
 
 
§ 32 Ladungsfrist und persönlichesErscheinen 
 
(1) 
Sobald der Termin zurmündlichenVerhandlungbestimmtist, sind die 
BeteiligtenmiteinerLadungsfrist von mindestenszweiWochenzu laden. In 
dringendenFällenkann 
der/die Vorsitzende die Frist abkürzen.  
 
(2) 
Das Schiedsgerichtkann das persönlicheErscheinen der Beteiligtenanordnen. Das 
SchiedsgerichtkannauchohneAnwesenheit der Beteiligtenverhandeln. Daraufistbei der 
Ladunghinzuweisen. 
 
 
§33 Öffentlichkeit und Zuschauer 
 
(1) 
MündlicheVerhandlungensindöffentlich für Parteimitglieder. Das Schiedsgerichtkann die 
Öffentlichkeitausschließen, wenn dies im Interesse der 
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ParteiodereinesVerfahrensbeteiligtengebotenist. 
 
(2)  
Die Öffentlichkeit für Parteimitglieder muss durcheinedigitaleTeilnahmemöglichkeitgesichert 
sein. Termin und GegenstandeinermündlichenVerhandlungsind in angemessener Frist vor 
der mündlichenVerhandlungunter Nennung der Verfahrensbeteiligtenparteiintern online 
zuveröffentlichen. SoweitnatürlichePersonen nicht 
aufgrundihrerAusübungeinessatzungsmäßigenAmtesoder Mandates beklagtsind, sindihre 
Namen nurmitihrerZustimmungzuveröffentlichen. 
 
 
§ 34 Gang der mündlichenVerhandlung 
 
(1) 
Der/die Vorsitzendeeröffnet und leitet die mündlicheVerhandlung. Nach Aufruf der 
Sache trägt der/die Vorsitzende den wesentlichenInhalt der Aktenvor. Hierauf 
erhalten die Beteiligten das Wort, um ihreAnträgezustellen und zubegründen. 
 
(2) 
Das Schiedsgericht hat möglichst auf einegütlicheBeilegung der Streitigkeitenhinzuwirken. 
Nach Erörterung und AbschlusseinerBeweisaufnahmeerklärt der/die Vorsitzende die 
mündlicheVerhandlung für geschlossen. Das Schiedsgerichtkann die 
Wiedereröffnungbeschließen.  
 
 
§ 35 Beweisaufnahme und Verhandlungsprotokoll 
 
(1) 
Die Beweisaufnahmesoll in der Regel in der mündlichenVerhandlungstattfinden. 
 
(2) 
FindetaufgrundeinesSchiedsgerichtsbeschlusses die BeweisaufnahmevoreinemMitglied des 
SchiedsgerichtsodereinemersuchtenSchiedsgerichtaußerhalb der 
mündlichenVerhandlungstatt, so ist das ProtokollüberdieseBeweisaufnahme in der 
mündlichenVerhandlungzuverlesen. Es wirddamitGegenstand der Verhandlung. 
 
(3) 
Parteimitgliedersindverpflichtet, vor dem Parteigerichtauszusagen, sofernihnen nicht 
einZeugnisverweigerungsrechtim Sinne der Zivilprozessordnungzusteht. Der/die 
Vorsitzendebenennteinen/einegeeignete*n Protokollführer*in. Die Niederschriftensind von 
dem*r Vorsitzenden und dem*r Protokollführer*in zuunterschreiben und den 
Verfahrensbeteiligten in Abschriftzuzustellen. Über alle Verhandlungen der 
SchiedsgerichtesindNiederschriftenzufertigen, die 
derenwesentlichenInhaltwiedergebenmüssen.  
 
 
§ 36 Freie Beweiswürdigung 
 
(1) 
Das Schiedsgerichtentscheidetnach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des 
VerfahrensgewonnenenÜberzeugung. In dem Schiedsspruchsind die Gründeanzugeben, die 
für die richterlicheÜberzeugungleitendgewesensind. 2 
 
(2) 
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Der Schiedsspruchdarfnur auf Tatsachen und Beweisergebnissegestütztwerden, zudenen 
die Beteiligtensichäußernkonnten. 
 
 
§ 37 Entscheidungsbefugnis der Schiedsgerichte 
 
(1) 
Die SchiedsgerichtekönnenBeschlüsse und Entscheidungen der Parteiorganenuraufheben, 
soweitsierechtswidrigsind. 
 
(2) 
In Ausschlussverfahrenist das Schiedsgericht nicht an die Anträge der Beteiligtengebunden. 
Es kannnachseinem Ermessen anstelle des 
AusschlusseseineOrdnungsmaßnahmefestsetzen. 
 
 
§ 38 EntscheidungdurchSchiedsspruch 
 
Das SchiedsgerichtentscheidetdurchSchiedsspruch. 
 
 
§ 39 Beratung, Abfassung der Schiedssprüche und Rechtsmittelbelehrung 
 
(1) 
Nach Schluss der mündlichenVerhandlungberät das Schiedsgericht in geheimerSitzung und 
beschließtmiteinfacherMehrheit. An der Beschlussfassungdürfennur 2 
Schiedsrichter*innenmitwirken, die auch an der 
mündlichenVerhandlungteilgenommenhaben. 
 
(2) 
Der Schiedsspruchistschriftlichabzusetzen, zubegründen, von allenMitgliedern des 
Schiedsgerichts, die an ihmmitgewirkthaben, zuunterschreiben und sodann den Beteiligten in 
Abschriftschriftlich, in Textformoder per E-Mail zuzustellen. 1 Alle 
durchRechtsmittelanfechtbarenSchiedssprüchemüsseneineRechtsmittelbelehrungenthalten. 
Die Frist für einRechtsmittelbeginntnurdannzu 2 laufen, wenn die Beteiligtenüber das 
Rechtsmittel, seine Form, die einzuhaltende Frist und über das 
weiterhinzuständigeSchiedsgerichtmitAngabe der Anschriftbelehrtwordensind. 3 Nach 
AblaufeinesJahresseitZustellung der 
anfechtbarenEntscheidungoderihrersonstigenBekanntmachungsindRechtsmittel nicht 
mehrzulässig. 
 
 
§ 40 Verfahren in der zweitenInstanz 
 
Für die Verfahren in zweiterInstanzsind die 
vorstehendenVerfahrensvorschriftenentsprechendanwendbar, soweit dem nicht die Eigenart 
des Beschwerdeverfahrensentgegensteht. 
 
 
§ 41 EinstweiligeAnordnung 
 
(1) 
Auf Antragkann das SchiedsgerichtauchschonvorEinleitung des 
HauptsacheverfahrenseineeinstweiligeAnordnung in Bezug auf den Streitgegenstandtreffen, 
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wenn die Gefahrbesteht, dassdurcheineVeränderung des bestehendenZustands die 
VerwirklichungeinesRechts des Antragstellers/der 
Antragstellerinvereiteltoderwesentlicherschwertwerdenkönnte. 
EinstweiligeAnordnungensindauchzurRegelungeinesvorläufigenZustands in Bezug auf 
einstreitigesRechtsverhältniszulässig, wenndieseRegelung, 
vorallembeidauerndenRechtsverhältnissen, um 
wesentlicheNachteileabzuwendenoderdrohendeGewaltzuverhindernoderausanderenGründe
nnötigerscheint. 
 
(2) 
Für den ErlasseinstweiligerAnordnungenist das Schiedsgericht der Hauptsachezuständig. 
Dies ist das Schiedsgericht des erstenRechtszugs und, wenn die 
HauptsacheimBeschwerdeverfahrenanhängigist, das Beschwerdegericht. Das 
SchiedsgerichtentscheidetmittelsBeschluss. 
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Teil IV: Beschwerdeverfahren 
 
§ 42 Beschwerde 
 
(1) 
Gegen die Schiedsprüche der Landesschiedsgerichtekönnen die 
BeteiligtenBeschwerdebeimBundesschiedsgerichteinlegen. 
 
(2) 
Verfügungen des/der VorsitzendeneinesLandesschiedsgerichtsoder des 
Landesschiedsgerichtsselbst, die einerEntscheidungvorausgehen, unterliegen nicht der 
Beschwerde. 
 
 
§ 43 Einlegung der Beschwerde 
 
(1) 
Die Beschwerdeistschriftlichoder per E-Mail innerhalb von einem Monat nachZustellung der 
angefochtenenEntscheidungbei dem zuständigenBeschwerdegerichteinzulegen. Die 
Geschäftsstelle des Beschwerdegerichtssetzt das Schiedsgericht, dessenEntscheidungdurch 
die Beschwerdeangefochtenwurde, vomEingang der Beschwerde in Kenntnis. Auf 
Anforderungsind die Schiedsgerichtsaktenunverzüglich dem Beschwerdegerichtzuzusenden. 
 
(2) 
Die Beschwerdeschriftist in Schriftformoder per E-Mail beimBeschwerdegerichteinzureichen. 
Sie muss die angefochteneEntscheidungbezeichnensowieeinenbestimmtenAntrag und alle 
zurBegründungdienendenTatsachen und Beweismittelenthalten. 
SpäteresVorbringenkannvomSchiedsgerichtunberücksichtigtbleiben. Der/die Vorsitzende des 
Schiedsgerichtskann auf Antrag die Frist zurBegründung der Beschwerdeverlängern.Die 
AblehnungeinesVerlängerungsantragesbedarfkeinerBegründung. 
 
 
§ 44 ZurückweisungdurchVorbescheid 
 
(1) 
Hält das Beschwerdegericht die Beschwerde für unzulässigoderoffensichtlichunbegründet, 
so kann es den 
AntragohneAnberaumungeinermündlichenVerhandlungdurcheinenVorbescheidmitGründenz
urückweisen. 
 
(2) 
Die BeteiligtenkönnenbinneneinesMonatsnachZustellung des 
VorbescheidesmündlicheVerhandlungbeantragen. Wird der Antragrechtzeitiggestellt, so gilt 
der Vorbescheidals nicht ergangen; sonstwirkt er alsrechtskräftigeEntscheidung. In dem 
Vorbescheidsind die Beteiligtenüber den zulässigenRechtsbehelfzubelehren.  
 
 
§ 45 Prüfungsumfang 
 
Das Beschwerdegerichtprüft den Streitfallinnerhalb des 
BerufungsantragsimgleichenUmfangwie das SchiedsgerichtersterInstanz. Es 
berücksichtigtauchneue, rechtzeitigvorgebrachteTatsachen und Beweismittel.  
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§ 46 Entscheidung des Beschwerdegerichts 
 
(1) 
Das Beschwerdegericht hat die notwendigenBeweisezuerheben und in der Sache 
selbstzuentscheiden. Es darf die Sache, soweitihreweitereVerhandlungerforderlichist, 
unterAufhebung des Schiedsspruchs und des Verfahrensan dasSchiedsgericht der 
erstenInstanznurzurückverweisen,soweit das Verfahrenvor dem SchiedsgerichtersterInstanz 
an einemwesentlichen Mangel leidet und aufgrund dieses Mangels 
eineumfangreicheoderaufwendigeBeweisaufnahmenotwendigistoderwenn das 
SchiedsgerichtersterInstanznoch nicht in der Sache selbstentschieden hat und ein*e 
Beteiligte*r die Zurückverweisungbeantragt. 
 
(2)Das SchiedsgerichtersterInstanzist an die rechtlicheBeurteilung der 
Beschwerdeentscheidunggebunden. 
 
 
§ 47 Abfassung des Schiedsspruchs 
 
Das Beschwerdegerichtkann in seiner Entscheidungüber die Beschwerde auf den 
Tatbestand der angefochtenenEntscheidungBezugnehmen, wenn es sich die Feststellungen 
des SchiedsgerichtsersterInstanz in vollemUmfangezu Eigen macht. Von 
einerweiterenDarstellung der Entscheidungsgründekann es absehen, soweit es die 
Beschwerdeaus den Gründen der angefochtenenEntscheidungalsunbegründetzurückweist. 
 
 
Teil V: Übergangsvorschriften 
 
§ 48 Sachliche und örtlicheZuständigkeit 
 
Sofern das nach § 17 örtlichzuständigeLandesschiedsgericht nicht 
eingerichtetoderhandlungsunfähigist, istabweichend von §§ 15, 16 das 
BundesschiedsgerichtzurerstinstanzlichenEntscheidung in den dortgenanntenFällenberufen. 
Sind einodermehrerenach § 17 örtlichunzuständigeLandesschiedsgerichteeingerichtet, kann 
das Bundesschiedsgerichtabweichend von Satz 1 den Rechtsstreit nachseinemfreien 
Ermessen diesemodereinemdieserSchiedsgerichtezuweisen. 
 
 
§ 49 SchiedsgerichtzweiterInstanzbeierstinstanzlicherBefassung 
des Bundesschiedsgerichtsnach § 48 Satz 1 
 
(1) 
Die stellvertretendenSchiedsrichter*innen des 
BundesschiedsgerichtsbildeneineBeschwerdekammer, die im Falle einerEntscheidung des 
Bundesschiedsgerichtnach § 8 Satz 1 über die Beschwerdenach §§ 42 ff. entscheidet. 
Hierzubestimmen die stellvertretendenSchiedsrichter*innen für die Dauer des 
Verfahrenseine*n Vorsitzende*n, eine*n stellvertretende*n Vorsitzende*n und eine*n 
Beisitzer*in ausihrenReihen. Hierbeisind die Vorgaben des § 5 Absatz 2 zubeachten. Sollten 
nicht genugStellvertreter*innenverfügbar sein, können von dem/der nach Satz 2 
bestimmtenVorsitzende*n weitereStellvertreter*innenbenanntwerden. Die Benennungbedarf 
der Zustimmung der Verfahrensbeteiligten. 
 
 
 
§ 50 Einrichtung von Schiedsgerichten 
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Die Landesverbändesindverpflichtet, beiihremGründungsparteitageine 
Schiedsgerichtsordnungzuverabschieden und Wahlen zu den jeweiligenSchiedsgerichten 
durchzuführen. 
 
Teil VI: Schlussvorschriften 
 
§ 51 Spruchrichterprivileg 
 
Verletztein*e Schiedsrichter*in im Rahmen seiner/ihrer Arbeit alsSchiedsrichter*in 
seine/ihreAmtspflicht, so ist er/sie für den darausentstehenden Schaden 
nurdannverantwortlich, wenn die Pflichtverletzung in einerStraftatbesteht. 
 
§ 52 Satzungskraft 
 
DieseSchiedsgerichtsordnungist Teil der Satzung von WAS!Deutschland. 
 
 
§ 53 Gebühren, Kosten und Auslagen 
 
(1) 
Die Verfahrenvor den Schiedsgerichtensindgebührenfrei. 
 
(2) 
Außergerichtliche Kosten und Auslagensind von den Beteiligtenselbstzutragen. Das 
Schiedsgerichtkannnachbilligem Ermessen der ParteikasseeinerOrganisationsstufejedoch 
die völligeoderteilweiseErstattung der Auslagenauferlegen. 
 
(3) 
Das Schiedsgerichtkann die DurchführungeinerBeweisaufnahme von der 
ZahlungeinesangemessenenKostenvorschussesabhängigmachen. 
 
§ 54 Anwendbarkeit von Vorschriften der VwGO und des GVG 
 
Zur ErgänzungdieserSchiedsgerichtsordnungsind die Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) 
entsprechendanzuwenden, soweit dem nicht die Besonderheiten des 
parteischiedsgerichtlichenVerfahrensentgegenstehen. 
 
§ 55 Inkrafttreten 
 
DieseSchiedsgerichtsordnungtrittmitihrerBeschlussfassung in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Wahlordnung von WAS! Deutschland 
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Allgemeine Wahlordnung von WAS! Deutschland 
 
 
A | Allgemeines 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) 
DieseWahlordnungist Teil der Satzung von WAS! Deutschland (Partei). 
 
(2) 
Sie gilt für jedwedeVersammlung, die von der 
ParteieinschließlichihrerGebietsverbändeabgehaltenwird. SoweitstaatlichesWahlrecht nicht 
entgegensteht, findetdieseWahlordnungauch auf solchenVersammlungenAnwendung, die 
der Aufstellung von Kandidat*innenzustaatlichen Wahlen dienen. 
 
 
§ 2 Abweichungsbefugnis auf Landes- und Kommunalebene 
 
Landes- und Kreisverbändekönnen in ihrerSatzung von den 
BestimmungendieserWahlordnungabweichenoderihreAnwendungvollständigausschließen. 
Landesverbändekönnendabei die Abweichungsbefugnis der Kreisverbändenach Satz 1 nicht 
einschränken. 
 
 
§ 3 Ankündigung und Einladung 
 
(1)  
Die Wahl von 

1. Mitgliedern des Vorstandes des Bundesverbandessowie der Gebietsverbände 
2. Mitgliedern der Schiedsgerichte 
3. Rechnungsprüfer*innen 
4. Kandidat*innen für öffentlicheÄmter und staatliche Wahlen 
5. Delegierten für Vertreter*innenversammlungen 

kannnurdurchgeführtwerden, soweitsiezuvor in 
einervorläufigenTagesordnungangekündigtwurde. Dies gilt nicht für die erstmalige und 
unmittelbareBesetzung von Ämtern und Funktionen, die erst auf der 
VersammlungdurcheineSatzungsänderunggeschaffenwerden. 
 
(2) 
DieseAnkündigung muss den Versammlungsteilnehmer*innenmitangemessenem Vorlauf, 
wenigstensaberfünfWerktagevor der Versammlungzugehen, soweit die 
SatzungodergesetzlicheVorschriften nicht einelängere Frist vorsehen. 
 
(3) 
Zuständig für die Ankündigungist der Vorstand des Bundesverbandesoder des 
Gebietsverbandes, in dessenVerantwortungsbereich die betreffendeVersammlungfällt. 
 
(4) 
Die Ankündigung und EinladungzuAufstellungsversammlungen für Kandidat*innen für 
staatliche Wahlen erfolgtdurch den Vorstand des niedrigstenGebietsverbandes, der das 
Wahlgebietvollständigumfasst. Existierteinsolcher nicht, so erfolgt die Einladungdurch den 
Bundesvorstand. 
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(5) 
Ankündigungen und EinladungennachdiesemParagraphenerfolgen per E-Mail; 
genaueresregelt § 6 Absatz 3 der Satzung. 
 
 
§ 4 Geheime Wahlen 
 
Wahlen sindgeheim, sofern die Satzungen von WAS! Deutschland 
oderihrerGebietsverbände nicht ausdrücklicheineoffene Wahl zulassenodervorschreiben, 
sowie stets, wenn dies gesetzlichvorgeschriebenist. 
 
 
§ 5 OffeneAbstimmung 
 
(1) 
Über die Besetzung der folgendenÄmter und Funktionen, Positionen und Gremienkannim 
Wege eineroffenen Wahl per Handzeichenabgestimmtwerden, soweitsichaus der 
VersammlungkeinWidersprucherhebt: 
a) Versammlungsleitung 
b) Schriftführer*innen 
c) Zählkommission 
d) Rechnungsprüfer*innen 
e) Vertrauenspersonen für die Einreichung von Wahlvorschlägen 
f) Unterzeichner*innen von Wahlvorschlägen, die dieEinhaltung der Wahlgesetze und 
Wahlordnungeneidesstattlichversichern. 
 
(2) 
ErhebteinstimmberechtigtesVersammlungsmitgliedWiderspruchgegeneineoffeneAbstimmung
, so beschließt die Versammlung in offenerAbstimmungmiteinfacherMehrheitdarüber, ob die 
Abstimmungoffenodergeheimdurchzuführenist. Für Online-Parteitage gilt § 4 Abs. 2 der 
Online-GO. 
 
 
§ 6 Stimmzettel 
 
(1) 
Alle Stimmzettelmüssenausnahmsloseinheitlichgestaltet sein. Bei mehrerenWahlgängen gilt 
dies für den jeweiligenWahlgangentsprechend.  
 
(2) 
GeringfügigeAbweichungensindunschädlich, soweitsieunmittelbaraus den 
zurVerfügungstehendentechnischenGegebenheitenfolgen. Die Organisatoren*innen der 
VersammlungsollenVorkehrungentreffen, um die hinreichendeEinheitlichkeit der 
Stimmzetteltechnischgewährleistenzukönnen. 
 
(3) 
Ein Stimmzettel, aus dem der Wille des*der Abstimmenden nicht eindeutighervorgeht, 
istungültig. Über die Ungültigkeitentscheidet die Versammlungsleitunggemeinsammit der 
Leitung der ZählkommissionmiteinfacherMehrheit. Sind die 
StimmzettelzueinerAbstimmungmiteinembesonderenMerkmalversehen, istjederStimmzettel, 
dem dieses Merkmalfehlt, ebenfallsungültig. 
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(4) 
Die Verwendung von Zählgeräten istzulässig.Sie ist von der Versammlungzu 
beschließen. 
 
 
§ 7 Wahlkommission 
 
(1) 
Zur Vorbereitung von Wahlen auf dem Bundesparteitagernennt der 
BundesvorstandeineWahlkommission, bestehendausmindestensdreiMitgliedern. 
 
(2) 
Die Wahlkommission hat sicherzustellen, dassallenWahlbewerber*innen die 
Möglichkeitgebotenwird, sichbereitsvor dem Parteitagüberdigitale Medien den 
Stimmberechtigtenvorzustellen. Über die Art und Weise der Vorstellung und die 
AusübungihrerTätigkeitentscheidet die Wahlkommissionnachfreiem Ermessen. 
 
(3) 
Zur AusübungihrerTätigkeitkann die Wahlkommission den Wahlbewerber*inneneine Frist 
setzen, bis zu der die Wahlbewerber*innenihreKandidaturzuerklärenhaben, um die 
angebotenenVorstellungsmöglichkeitenvollumfänglichnutzenzukönnen. 
 
(4) 
Bei der AusübungihrerTätigkeitsind die Mitglieder der WahlkommissionzurNeutralität und 
zurGleichberechtigungallerWahlbewerber*innenverpflichtet. Mitglieder der 
Wahlkommissionkönnen nicht zeitgleicheinsatzungsmäßiges Amt des 
BundesverbandesodereinesGebietsverbandesausübenoderzudiesen in 
einemDienstverhältnisstehen. 
 
(6) 
Die Absätze 1 bis 4 gelten für Landesverbändeentsprechend, soweitsichausihrenSatzungen 
nicht etwasAnderweitigesergibt. 
 
 
§ 8 Durchführung der Wahl 
 
(1) 
Die Versammlungsleitungist für die Durchführung der Wahlen zuständig. Sie 
kannzurUnterstützungeineZählkommission, bestehendauseinem/einer Leiter*in und 
mindestenszweiweiterenPersonen, vorschlagen, welche von der Versammlung per 
HandzeichendurcheinfacheMehrheitbestätigtwerden muss. 
 
(2) 
Für die Durchführung der Wahl der Versammlungsleitungist der die 
VersammlungeinberufendeVorstandzuständig, istdieser nicht vertreten der/die 
ältesteTeilnehmer*in der Versammlung. Während der 
WahlgängedürfenkeineWahlbewerber*innen der Versammlungsleitungoder der 
Zählkommissionangehören. Schriftführer*innensind 
von der Regelungnach Satz 1 ausgenommen.  
 
 
§ 9 Vorschlagsrecht 
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(1) 
Bei der Aufstellung von Kandidat*innenzustaatlichen Wahlen istjede*r 
stimmberechtigteTeilnehmer*in der Versammlungvorschlagsberechtigt, 
soweitkeinegesetzlicheRegelungentgegensteht. 
(2) 
Für alle übrigen Wahlen folgt das Vorschlagsrecht dem Antragsrecht. Das 
Vorschlagsrechtumfasst das Recht, sichselbst für eine Wahl vorzuschlagen. 
 
 
§ 10 Fristen 
(1) 
Bei der Aufstellung von Kandidat*innenzustaatlichen Wahlen entscheidet die 
VersammlungimBeschlusswegeüber den Schluss des Bewerbungszeitraumes. Das Recht 
der Stimmberechtigten, noch auf der VersammlungselbstWahlvorschlägeeinzureichen, 
darfdadurch nicht unangemesseneingeschränktwerden. Wahlvorschlägesindvor dem Beginn 
der VersammlungbeimzuständigenVorstandoderbeieiner für die 
VersammlungeingesetztenWahlkommission, nachBeginn der Versammlungbei der 
Versammlungsleitungeinzureichen. 
 
(2) 
Für alle übrigen Wahlen auf ParteitagenoderMitgliederversammlungengelten die Fristen für 
Anträgeentsprechend, soweit und wiesiesichaus den jeweiligenGeschäftsordnungenergeben. 
Die Wahlvorschlägesind an den jeweiligenVorstandoder die 
zuständigeWahlkommissionzurichten.  
 
(3) 
Die Fristennach Abs. 2 gelten nichtfür Wahlen auf der 
GründungsversammlungeinesGebietsverbandes, 
für Wahlen im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 2, es sei denn, dass die 
Satzungsänderunglediglich die Anzahl der zurVerfügungstehendenÄmtergleicher Art betrifft, 
für Wahlen zu den in § 5 Abs. 1 genanntenGremien, Ämtern und Funktionen, wenn die 
Versammlungim Wege einesAntrageszurGeschäftsordnungmiteinerMehrheit von zweiDritteln 
der abgegebenengültigenStimmenbeschließt, auchnoch auf der 
VersammlungselbstWahlvorschlägezuzulassen. 
 
(4) 
In diesenFällenentscheidet die VersammlungimBeschlusswegeüber den Schluss des 
Bewerbungszeitraumes. 
 
 
§ 11 Stimmberechtigung/ AktivesWahlrecht 
 
(1) 
Stimmberechtigtsind alle bei der VersammlunganwesendenMitglieder von 
WAS!Deutschland. Finden Wahlen auf Ebene einesGebietsverbandesstatt, so sindnur die 
Mitglieder des jeweiligenGebietsverbandeswahlberechtigt. Bei 
Vertreterversammlungensindabweichend von Satz 1 nur die 
ordnungsgemäßgewähltenDelegiertenstimmberechtigt. 
 
(2) 
Auf Aufstellungsversammlungen für die Wahl von 
Kandidat*innenzuVolksvertretungensindnur die Mitglieder von WAS! Deutschland 
stimmberechtigt, die dieVoraussetzungen der für die entsprechende Wahl 
relevantenWahlgesetze und - ordnungenerfüllen. Abweichendeskann in Bezug auf 
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Aufstellungsversammlungen für die Wahl von 
Kandidat*innenzukommunalenVertretungskörperschaftenbeschlossenwerden, die 
dieAufstellungeinergemeinsamenListemiteineranderenParteioderWählergruppierungzum Ziel 
hat. 
 
 
§ 12 Passives Wahlrecht 
 
(1) 
Passivwahlberechtigtsind, soweit die Satzungoder die anwendbarenGesetze nicht 
etwasAbweichendesbestimmen, 
bei Wahlen auf Bundesebenegrundsätzlich alle Mitglieder von WAS! Deutschland.  
auf Ebene der Gebietsverbände, Landes- und Kreisverbände die 
MitgliederdieserGebietsverbände. 
 
(2) 
Bei Aufstellungsversammlungen für Wahlen zuöffentlichenÄmternsind alle Mitglieder von 
WAS! Deutschland passivwahlberechtigt, denennach den anwendbarenGesetzen und 
Verordnungen das passive Wahlrecht für die jeweilige Wahl zukommt. 
 
(3) 
Bei der Aufstellung für Wahlen zuöffentlichenÄmtern auf kommunalerEbene kann die 
Aufstellungsversammlungbeschließen, auchNichtmitgliedern das passive 
Wahlrechtzuzusprechen, soweit dies nicht gesetzlichausgeschlossenist. Im Falle der 
Aufstellung von kommunalen Listen darf die Anzahl der Nichtmitglieder auf der Listejene der 
Mitglieder nicht überschreiten. Sind auf einerListenachAbschluss der Wahl 
mehrNichtmitgliederalsMitgliedervertreten, so sind, beginnendvom Ende der Liste, so 
langeNichtmitglieder von der Listezustreichen, bis die Voraussetzung des Satz 2 erfülltist. 
Ausnahmen des Grundsatzesnach Satz 2 sindimZuge der Aufstellunggemeinsamer Listen 
mitanderenParteienoderWählergruppenzulässig. 
 
 
§ 13 Vorstellung 
 
(1) 
Allen Wahlbewerber*innenistvor dem erstenWahlgang die Möglichkeiteinzuräumen, sich der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Die maximale Dauer der 
VorstellungwirdvorBeginn der erstenVorstellung von der Versammlung auf Vorschlag der 
Versammlungsleitungbeschlossen. Bei Wahlen von Mitgliedern des Vorstandes des 
BundesverbandesodereinesGebietsverbandesdarf die maximal 
zulässigeVorstellungszeitfünfMinuten, bei der Aufstellung von Kandidat*innenzustaatlichen 
Wahlen fünfMinuten pro Wahlbewerber*in nicht unterschreiten. 
 
(2) 
Bewirbtsichein*e Wahlbewerber*in hilfsweise auf einweiteres Amt, so hat er*sienureinmal die 
Möglichkeit, sichvorzustellen. Ein*e Wahlbewerber*in, der/die nicht auf der 
Versammlunganwesend sein kann, hat die Möglichkeit, sich per Video- oderAudiobotschaft 
(in EchtzeitoderalsAufnahme) vorzustellen, sofern die Möglichkeit auf der 
Versammlungtechnischgegebenist. Der Vorstand des jeweiligenGebietsverbandes hat 
daraufhinzuwirken, dassdieseMöglichkeitbesteht. 
 
(4) 
Die Vorstellung der Wahlbewerber*innenerfolgt in alphabetischerReihenfolge des 
Nachnamens. Bei übereinstimmendenNachnamenentscheidet der Vorname. Bei 
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übereinstimmendem Vor- und Nachnamenentscheidet das Los.Absatz 1 gilt nicht für die 
Wahl der Versammlungsleitung, der Zählkommission, der Vertrauenspersonen für die 
Einreichung von Wahlvorschlägen und der Unterzeichner*innen des Wahlvorschlags, die 
dieEinhaltung der Wahlgesetze und Wahlordnungeneidesstattlichversichern. 
 
 
§ 14 Nachwahlen 
 
(1) 
Für Nachwahlen von vakantgewordenenÄmterngelten die gleichenBestimmungen 
wie für die Wahlen, soweit die Satzung nicht etwasAbweichendesbestimmt. 
DieVersammlungkann auf Vorschlag der VersammlungsleitungvorBeginn des ersten für 
eineNachwahldurchzuführendenWahlgangsbeschließen, von Satz 1 abweichend in 
Einzelwahlnach § 19 dieserWahlordnungzuwählen. 
 
(2) 
Die nachgewähltenPersonenführenihr Amt nur für den verbleibenden Rest der 
jeweiligenAmtszeit. 
 
 
§ 15 Geschlechterbestimmung 
 
Wenn in der Satzung auf das Geschlechteiner Person abgestelltwird, kommt es nicht auf die 
personenstandsrechtlicheZuordnung, sondern auf die erklärteGeschlechtsidentität an, 
soweitzwingendanzuwendendesstaatliches Recht nicht entgegensteht. 
 
 
§ 16 Wahlanfechtung 
 
(1) 
Eine Wahl istanfechtbar, soferneinAnfechtungsgrundnachdieserWahlordnungvorliegt. In der 
Anfechtungserklärungsind die Gründe für die 
AnfechtungsowieentsprechendeBeweismittelkonkretzubezeichnen. Der Vortrag hat 
schriftlichzuerfolgen. 
 
(2) 
AnfechtungsgründesindVerstößegegen die Satzung von WAS! Deutschland 
oderihrenGebietsverbänden, insbesondereauchdieserWahlordnung, 
gegenstaatlichesWahlrecht, ParteienrechtoderVerfassungsrecht. 
 
(3) 
ErfolgreichisteineAnfechtungausschließlich in Fällen, in denen der angeblicheRechtsverstoß 
den Ausgang der angefochtenen Wahl beeinflussthabenkönnte. Die 
Anfechtungerfolgtgegenüber dem zuständigenSchiedsgericht. Näheresregelt die 
Schiedsgerichtsordnung. 
 
 
§ 17 Nichtigkeit von Wahlen 
 
Der zuständigeVorstand muss Neuwahlenanordnen, wenn 

1. einNichtmitgliedgewähltwordenist, satzungsmäßigeAusnahmen für kommunale 
Wahlen bleibendavonunberührt.  

2. jemand in einParteiamtgewähltwurde, obwohl das 
zuständigeSchiedsgerichtentschieden hat, dass er odersie dieses Amt nicht 
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bekleidendarf.  
3. der oder die GewählteeineranderenpolitischenPartei, Jugendorganisationoder 

Gruppe, FraktionodereinerVereinigungangehört, die daraufabzielt, 
einepolitischePartei zu werdenoder für siekandidiert; satzungsmäßigeAusnahmen in 
Bezug auf kommunale Wahlen bleibendavonunberührt. 

4. nicht geheimgewähltwurde, obwohlgeheime Wahl satzungsmäßigvorgeschriebenist. 
5. die Wahl unterDrohungmitGewaltdurchgeführtwurde. 

 
(2) 
Gegen die Entscheidung des zuständigenVorstandesnachAbsatz 1 stehtjedembei der 
jeweiligen Wahl stimmberechtigtenParteimitglied der 
RechtswegzumzuständigenSchiedsgerichtoffen. Näheresregelt die Schiedsgerichtsordnung. 
 
 
§ 18 Wiederholung von Wahlen 
 
(1) 
Erhält für einsatzungsgemäßvorgeschriebenes Amt odereineFunktionkein*e 
Wahlbewerber*in die notwendigeMehrheit, so kann die Versammlungbeschließen, die Wahl 
für dieses Amt oderdieseFunktionzuwiederholen. 
 
(2) 
Für die Wiederholung der Wahl gelten die Fristen für Wahlvorschlägenach § 10 nicht. 
Erhältauchbei der Wiederholung der Wahl kein*e Wahlbewerber*in die erforderlicheMehrheit, 
so bleibt das betroffene Amt bis zurnächstenVersammlungunbesetzt. Satz 1 gilt nicht für die 
Wahl von Ämtern, die gesetzlichzwingendvorgeschriebensind. In diesem Fall wird die Wahl 
wiederholt bis ein*e Kandidat*in die erforderlicheMehrheiterhält. 
 
 
B | Einzelwahlen und Wahlen von gleichartigenÄmtern 
 
§ 19 Anwendbarkeit und Durchführung der Einzelwahl 
 
(1) 
Wahlen werdengrundsätzlichalsEinzelwahlennachdiesemParagraphendurchgeführt, sofern in 
der SatzungnichtsAnderweitigesbestimmtodergesetzlich nicht etwas Anderes 
vorgeschriebenist. 
 
(2) 
MehrereEinzelwahlenkönnengemeinsamdurchgeführtwerden, wennsich auf die 
jeweiligenÄmterjeweilsnureine Person bewirbtoderwennsichkeinePersonen auf mehralseines 
der betroffenenÄmter - auchhilfsweise - bewerben. ImerstenWahlgangistgewählt, wer die 
absolute Mehrheit der gültigenabgegebenenStimmenerhält. Bei 
EinzelwahlenmitzweiodermehrWahlbewerber*innensind Nein-Stimmenungültig. Erhältkein*e 
Wahlbewerber*in die absolute Mehrheit der gültigenStimmen, so 
findeteinweitererWahlgangstatt, in dem nur die beidenWahlbewerber*innenantreten, die 
imerstenWahlgang die meistengültigenabgegebenenStimmenerhaltenhaben 
(zweiterWahlgang). ErreichenmehralszweiPersonen die meistenStimmenimerstenWahlgang, 
so nehmensie alle, erreichenzweiodermehrPersonen die 
zweitmeistenStimmenimerstenWahlgang, so nehmensiezusätzlichzu dem*der Erstplatzierten 
am zweitenWahlgang teil. 
 
(5) 
Imzweiten Wahlgang istgewählt, wer die einfacheMehrheit der 
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gültigenabgegebenenStimmenerhält. Bei StimmengleichheitfindeteineStichwahlzwischen den 
Wahlbewerber*innenmitStimmengleichheitstatt. Die Stichwahlistzuwiederholen, bis eine*r der 
Kandidat*innen die einfacheMehrheit der gültigenabgegebenenStimmenerhält. 
 
(6) 
Bei Einzelwahlenmitnureinem/einerWahlbewerber*in stimmen die Stimmberechtigtenmit Ja 
oder Nein. In diesem Fall ist der/die Wahlbewerber*in gewählt, soweit er/siemehr Ja- als 
Nein-Stimmenerhält. Stimmenthaltungensindbei der Bestimmung der Mehrheitennach den 
Abs. 3 bis 6 nicht zuberücksichtigen. 
 
 
§ 20 Wahlen von gleichartigenÄmtern 
 
(1) 
Bei Wahlen zumehrerengleichartigenÄmtern, beidenennach der Satzung nicht ein Teil 
dieserÄmter von 
PersonenmitbestimmtenpersönlichenEigenschaftenoderVoraussetzungenzubesetzenist, 
können Wahlen auchalsverbundeneEinzelwahlnach den Absätzen 2 bis 5 
durchgeführtwerden. Hierüberentscheidet die Versammlung auf Vorschlag der 
Versammlungsleitung per BeschlussmiteinfacherMehrheit. 
 
(2) 
Die Stimmberechtigtenhaben so vieleStimmenzurVerfügungwieÄmterzubesetzensind. Es 
müssen nicht alle Stimmenvergebenwerden. Die Wahlbewerber*innensind in 
absteigenderReihenfolge der erhaltenenStimmengewählt, bis alle 
offenenPositionenbesetztsind. Stimmtdie Anzahl der Wahlbewerber*innenmit der Anzahl der 
zubesetzendenÄmterüberein, so stimmt die Versammlungüber alle 
Wahlbewerber*innenjeweilsmit Ja oder Nein ab. Die Wahlbewerber*innensindjeweilsgewählt, 
wennsiemehr Ja- als Nein- Stimmenerhalten. 
DieseAbstimmungkannoffendurchgeführtwerden, soweit nicht gesetzlichoder in der 
Satzungeinegeheime Wahl vorgeschriebenist. Diese Wahl kann in 
gemeinsamerAbstimmungüber alle Wahlbewerber*innenerfolgen. 
 
 
C | Aufstellung von Wahlbewerber*innen für staatliche Wahlen 
 
§ 21 Allgemeine Bestimmungen 
 
(1) 
Kandidat*innen für staatliche Wahlen werdengemäß § 19 in Einzelwahlengewählt, es sei 
denn, die Satzung von WAS! Deutschland 
odereinesGebietsverbandslegtetwasAbweichendes fest. 
 
(2) 
Das in den §§ 23 und 24 beschriebeneWahlverfahrenfindetAnwendungbei der Aufstellung 
von Wahllisten für Wahlen zumEuropäischenParlament, Deutschen Bundestag, 
zuLandtagen, dem Abgeordnetenhaus Berlin, der Bremer und Hamburger Bürgerschaft 
sowiekommunalenVertretungskörperschaften, sofern das Wahlrecht die Aufstellung von 
Kandidierenden in Form einerListeerfordert und der 
zuständigeGebietsverbandkeineabweichendenRegelungentrifft. 
 
(3) 
SofernkeineanderslautendenstaatlichenVorschriftenentgegenstehen, 
dürfenWahlvorschlägevomVorstand des niedrigstenGebietsverbandsunterzeichnetwerden, 
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der das gesamteWahlgebietumfasst. Istkeinsolchervorhanden, ist der 
BundesvorstandzurUnterzeichnungberechtigt. 
WAS! Deutschland oderihreGebietsverbändekönnenbei Wahlen 
zuLandtagenoderkommunalenVertretungskörperschaftengemeinsame Listen 
mitanderenParteienoder Wähler*innengruppenaufstellen, sofernderenGrundwerte und 
Zielemitdenen von WAS!Deutschland vereinbarsind und eineeigeneListe nicht 
sinnvollerscheint. Die EntscheidungübereinegemeinsameListetrifft der 
zuständigeKreisverbandoder, falls nicht vorhanden, der zuständigeLandesverband. 
 
§ 22 VereinfachtesWahlverfahren 
 
Wenn für eine Wahl wenigeralssiebenKandidat*innenantreten, kann die 
AufstellungsversammlungmiteinerMehrheit von zweiDritteln der 
abgegebenenStimmenbeschließen, einabweichendesWahlverfahrenanstelle der in §§ 23 und 
24 festgelegtenVerfahrendurchzuführen. Dabei muss die entstehendeListe so beschaffen 
sein, dasskeineBewerber*innen des gleichenGeschlechtsaufeinanderfolgen, 
solangeKandidat*innenunterschiedlichenGeschlechtszurVerfügungstehen. 
 
 
§ 22a Einzelwahl für Listenplätze 
 
(1) 
Vor Beginn des erstenWahlgangskann die Versammlungbeschließen, einebeliebige, 
aberfesteAnzahl an Plätzen von Beginn der Liste ab in Einzelwahlnach § 19 zuvergeben. 
 
(2) 
Für den jeweiligenListenplatzkandidieren alle Bewerber*innen, die ihreKandidatur nicht auf 
einenweiterhintengelegenenListenplatzbegrenzthaben und, mitAusnahme des erstenPlatzes, 
die nicht von der in § 23 Abs. 2 beschriebenenListestammen, der die Person auf dem 
vorangegangenen Platz angehört. 
 
(3) 
Anschließenderfolgt die Wahl der restlichenListenplätzemitallen nicht 
bereitsgewähltenKandidat*innensinngemäßnach dem in §§ 23 und 24 
beschriebenenWahlverfahren. Der zweiteWahlgangnach § 23 Abs. 4 sowie die 
Verteilungnach § 24 Abs. 4 und 5 entfällt, es wirdabweichend von § 23 Abs. 6 Satz 1 die 
Person auf den ersten Platz der restlichenListegesetzt, welche auf den ersten Platz 
jenerVorablistegewähltwurde, der die Person, die zuletztnachdiesemParagraphen in 
Einzelwahlgewähltwurde, nicht angehört. 
 
 
§ 23 Durchführung der Wahlgänge 
 
(1) 
Die Wahl erfolgtgeheim in zweiWahlgängen. 
 
(2) 
ImerstenWahlgangerhalten die stimmberechtigtenPersonenzwei Wahllisten. 
Kandidat*innenkönnenfestlegen, ab welchemListenplatz der Gesamtlistesiewählbar sein 
möchten. Auf diesen Listen sind die weiblichen und diversen (Liste 1) sowie die männlichen 
und diversen (Liste 2) Kandidat*innenaufgeführt. Dabei sind die 
Kandidat*innenzunächstnach dem Listenplatz, ab dem sieberücksichtigtwerdenmöchten, und 
anschließend in alphabetischerReihenfolgezusortieren. 
Kandidat*innenmitdiversemGeschlechtdürfenfreiwählen, auf welcher der beiden Listen 
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sieantretenmöchten. 
 
(3) 
Die stimmberechtigtenPersonenkönnenimerstenWahlgang für jede*n Kandidat*in 
eineganzePunktzahlzwischen null und zehnvergeben, 
wobeikeinemKandidat*innenmehralseinePunktzahlzugeordnetwerdendarf und 
beliebigvielenKandidat*innenkeinePunktzahlenzugeteiltwerdenkönnen. Abweichend von Satz 
1 können die stimmberechtigtenPersonen, im Falle dasswenigerals 15 Kandidierende auf 
einerWahllistegelistetsind, nureinePunktzahlzwischen null und fünfvergeben. Der 
zweiteWahlgangwirdalsEinzelwahlgemäß § 19 zwischen den 
jeweilserstplatziertenBewerber*innen der nach § 24 Abs. 2 entstandenenvorläufigen Listen 
durchgeführt. Dabei sind § 24 Abs. 3 bis 5 zubeachten. 
 
 
§ 24 Bestimmung der Listenplätze 
 
(1) 
Bewerber*innen, die imerstenWahlgang auf mindestens der Hälfte der 
abgegebenenWahllisten, auf denen für den*die jeweilige*n Bewerber*in 
einePunktzahlvergebenwurde, die Punktzahl null erhaltenhaben, werdenbei der Erstellung 
der vorläufigen Listen gemäß Abs. 2 nicht berücksichtigt und sind für die Gesamtliste nicht 
zugelassen.  
 
(2) 
Zur Bestimmung der Listenplätze auf den vorläufigen Listen wird für jedenListenplatz der 
folgendeProzessdurchgeführt: 
a) Bei sämtlichenBewerber*innen der entsprechendenWahlliste, die nochkeinenListenplatz 
auf der vorläufigenListeerhaltenhaben, wird der Mittelwert der jeweils auf 
StimmzettelnabgegebenenPunktzahlenbestimmt. Nicht 
abgegebenePunktzahlenbeieinzelnenBewerber*innenwerdenbei der Berechnung des 
Mittelwerts nicht berücksichtigt. 
b) Die beidenBewerber*innenmit den 
höchstenMittelwertenwerdendirektmiteinanderverglichen. Dabei wirdermittelt, wiehäufig die 
beidenBewerber*inneneinehöherePunktzahlerhaltenhabenals der jeweilsandere. Der*Die 
Bewerber*in, der*die häufigereinehöherePunktzahlerhalten hat, wird für den 
Listenplatzgewählt.  
c) Bei Gleichstand von dreiodermehrBewerber*innenmitdemselbenMittelwertwerden die 
zweiBewerber*innendirektverglichen, die diehöchsteAnzahl der 
abgegebenenhöchstenPunktzahlenerhaltenhaben, die nicht bei den Bewerber*innengleichist. 
Bei Gleichstand von zwei Bewerber*innenimdirektenVergleichentscheidet die 
jeweiligeAnzahl der abgegebenenhöchsten Punktzahl, die nicht 
beibeidenBewerber*innengleichist. 
d) Bei Gleichstand von zweiodermehrBewerber*innen in sämtlichenBewertungenentscheidet 
das Los, welches offendurch die Versammlungsleitunggezogenwird. 
e) Istnurnochein*e Bewerber*in nicht auf einervorläufigenListegewählt, wirddiese*r 
Bewerber*in auf den letztenListenplatz der jeweiligenvorläufigenListegesetzt. 
 
(3) 
Solltenach der Bildung der vorläufigen Listen gemäß Abs. 1 und 2 
einevorläufigeListekeineBewerber*innenenthalten, entfällt der zweiteWahlgang. Die 
jeweilsanderevorläufigeListe gilt alsGesamtliste, wobei die Listegegebenenfalls so 
angepasstwird, dass der von den Bewerber*innenfestgelegteListenplatz, ab dem 
siekandidierenmöchten, berücksichtigtwird, sofern dies möglichist. 
Sofern der*die erstplatzierteBewerber*in auf den vorläufigen Listen nicht für 
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sämtlicheListenplätzekandidierttritt, sofernnotwendig, im 2. Wahlgangstattdessen der*die 
nächstbesteBewerber*in der jeweiligenvorläufigenListe an, auf den*die das zutrifft. Wenn auf 
beidenvorläufigen Listen Kandidierendeverzeichnetsind, wird der zweiteWahlgang in jedem 
Fall durchgeführt und gegebenenfallswird der von den 
Bewerber*innenfestgelegteListenplatz, ab dem siekandidierenmöchten, nicht beachtet. 
HierbeiwerdenniedrigerefestgelegteListenplätzezuerst nicht beachtet. Für die Erstellung der 
Gesamtlistewird der*die gemäß § 23 Abs. 4 gewählteBewerber*in auf den ersten Platz 
gesetzt. Die folgendenPlätzewerdenabwechselndnachvorläufigen Listen gemäß Abs. 2 
besetzt, wobei der von den Bewerber*innenfestgelegteListenplatz, ab dem 
siekandidierenmöchten, berücksichtigtwird, sofern dies möglichist. 
IsteinevorläufigeListeerschöpft, folgen die Bewerber*innen der anderenvorläufigenListe. 
HierbeiwerdenniedrigerefestgelegteListenplätzezuerst nicht beachtet. Die 
Aufstellungsversammlungkannvor dem erstenWahlgangbeschließen, abweichend von Abs. 6 
die Gesamtlistezubeenden, sobaldeine der vorläufigen Listen erschöpftist. 
Weiterhinkannsievor dem erstenWahlgangfestlegen, die ListenacheinerbestimmtenAnzahl 
von Plätzenzubeenden.Sofern auf einer der Wahllistennach § 23 Abs. 2 nurein*e 
Bewerber*in gelistetist, wirdabweichend von § 23 Abs. 2 für dieseListeeineEinzelwahlgemäß 
§ 19 durchgeführt. 
 
 
D | Wahlen des Bundesvorstandes 
 
§ 25 Geltungsbereich 
 
(1) 
Die Vorschriften der §§ 26 bis 29gelten für die Wahlen des Bundesvorstands auf dem 
Bundesparteitag. Die Regelungen der §§ 1 bis 18 geltenergänzend. 
 
(2) 
Landes- und Kreisverbändekönnen in ihrerSatzung für die Wahl des jeweiligenVorstandes 
die Geltung des in den §§ 26 bis 29geregeltenWahlverfahrensanordnen. 
 
 
§ 26 Reihenfolge der Wahl, Vorstellung und Zusammenfassung der Wahlen 
 
(1) 
Die Ämter des Vorstandeswerden in folgenderReihenfolgegewählt: 

1. Die Vorsitzenden 
2. Der/die Schatzmeister*in 
3. Die stellvertretendenVorsitzenden 

 
(2) 
Die Wahlgänge für die verschiedenenÄmterkönnengemeinsamdurchgeführtwerden, 
soweitsichkeine*r der Wahlbewerber*innen (hilfsweise) auf mehrere der 
betroffenenÄmterbewirbt. 
 
(3) 
Die VorstellungallerWahlbewerber*innen für ein Amt alsMitglied des 
Bundesvorstandeserfolgtnach § 27geschlossenvor der Durchführung des 
erstenWahlganges. 
 
 
§ 27 Kandidatur 
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(1) 
Wahlbewerber*in ist, wer seine*ihreBewerbungnach den Vorgaben der Satzung und der 
Geschäftsordnung für Parteitagerechtzeitig und ordnungsgemäßgegenüber dem 
zuständigenGremiumerklärt hat. 
 
(2) 
Jede/jederWahlbewerber*in hat sein/ihrGeschlechtanzugebensowie, auf welches Amt 
er/siesichbewirbt. Jeder/jedeWahlbewerber*in kannsichunterBerücksichtigung der 
WahlreihenfolgedieserWahlordnunghilfsweise auf weitereÄmterbewerben; Satz 1 gilt 
entsprechend. 
 
§ 28 Wahl der Vorsitzenden 
(1) 
Die Vorsitzendenwerdennacheinander in geheimerEinzelwahlnach § 19 gewählt. Isteine 
Person zum/zurVorsitzendengewählt, so sindzur Wahl des zweiten Amts des/der 
Vorsitzendennur die Wahlbewerber*innenzugelassen, die nicht dem Geschlecht des/der 
bereitsgewähltenVorsitzendenangehören. Es sei denn, es 
gibtkeineWahlbewerber*innenanderenGeschlechts. 
 
(2) 
BewerbensichWahlbewerber*innennurzweierGeschlechter auf das Amt der Vorsitzenden, so 
erfolgen die Wahlen der VorsitzendennachGeschlechterngetrennt in 
geheimerEinzelwahlnach § 19. Diese Wahlen können in 
gemeinsamenWahlgängenabgehaltenwerden. 
 
 
§ 29 Wahl des/der Schatzmeister*in 
 
Der/die Schatzmeister*in wird in geheimerEinzelwahlnach § 19 gewählt. 
 
 
§ 30 StellvertretendeVorsitzende 
 
(1) 
In einemerstenWahlgangstimmen die Wahlberechtigten in geheimer Wahl 
überjeden/jedeWahlbewerber*in einzeln ab, ob der/die Wahlbewerber*in 
zumzweitenWahlgangnach den Absätzen 2 bis 5 zugelassenwerdensoll. 
Jede/jederWahlbewerber*in, der/die mehr Ja- als Nein-Stimmenerhält, 
istzumzweitenWahlgangnach den Absätzen 2 bis 5 zugelassen. Entspricht die Anzahl der 
nach Satz 1 zumzweitenWahlgangzugelassenen Wahlbewerber*innen der Anzahl der 
zubesetzendenStellen und sind die Voraussetzungen des § 17 Abs. 3 der Satzungerfüllt, so 
sinddieseWahlbewerber*innengewählt.  
In diesem Fall isteinzweiterWahlgang nicht errforderlich. 
 
(2) 
Die Stimmberechtigtenerhalten je zweiWahllisten. Auf diesensindjeweils die 
zumzweitenWahlgangzugelassenenweiblichen und diversen (Liste 1) bzw. Männlichen und 
diversen (Liste 2) Wahlbewerber*innen in alphabetischerReihenfolgegelistet. Satz 1 ist so 
zulesen, dassPersonen, die entsprechend § 22 Absatz 3 und § 45b 
AbsatzPersonenstandsgesetzweder dem männlichennoch dem 
weiblichenGeschlechtzugeordnetwerdenkönnen (Diverse), freientscheidenkönnen, auf 
welcher der genannten Listen siekandidierenmöchten. Eine 
ZuordnungdiverserPersonenentwederzummännlichenoderzumweiblichenGeschlechtgehtmitd
ieserAuswahlausdrücklich nicht einher. 
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(3) 
Jede und jederStimmberechtigtekann auf jeder der beidenWahllisten den 
jeweilsgelistetenWahlbewerber*innenPunktzahlenzuordnen. Es kanndabeijedePunktzahl von 
jeweilseinschließlicheins bis zu der Zahl, die der Hälfte der Anzahl der 
zubesetzendenÄmterentspricht, vergebenwerden. 
JedePunktzahlkannnureinmalvergebenwerden und jedem/jederWahlbewerber*in 
kannnureinePunktzahlzugeordnetwerden. Es müssen nicht alle 
Punktzahlenvergebenwerden. Es könnennur positive ganze Zahlen vergebenwerden. Es 
könnenbeliebigvielenWahlbewerber*innenkeinePunktzahlenzugeordnetwerden. 
 
(4) 
Die Zählkommissionzählt die Wahlzettelseparataus und erstellt auf dieser Basis zwei Listen, 
auf der die Wahlbewerber*innen in absteigenderReihenfolge der 
erhaltenenPunkteaufgeführtsind (Punktelisten). Haben zwei Wahlbewerber*innen die 
höchstePunktzahl auf einerPunktelisteerreicht, nehmensiegemeinsam die 
erstenbeidenPlätze der Punktelisteein. Haben imÜbrigenzweiodermehrWahlbewerber*innen 
auf einer der Punktelisten die gleichePunktzahlerreicht, 
findetzwischendieseneineStichwahlstatt. Die Wahlbewerber*innenwerden in der Reihenfolge 
der in der StichwahlerhaltenenStimmen auf die jeweiligePunktelisteaufgenommen. Eine 
Stichwahlist nicht erforderlich, wenn der/die obsiegendeWahlbewerber*in auf der erreichten 
Position nicht zumstellvertretendenVorsitzendengewähltwäre.  
 
(5) 
Gewähltsindjeweils die Wahlbewerber*innen, die auf den beidenPunktelisten die 
jeweilserstenbeidenPlätzeeinnehmen. 
 
 
§ 31 Sonderfall 
 
Für den Fall, dassmehrals die nach § 17 Absatz 3 der Satzung maximal zulässige Zahl an 
diversenMitgliedernalsstellvertretendeVorsitzendegewähltwären, sindnur die 
diversenWahlbewerber*innengewählt, die beiihrerjeweiligenListenwahl den höchsten Platz 
belegthaben. Hat im Fall des Satz 1 nurein*e diverse*r Wahlbewerber*in bei der 
jeweiligenListenwahl den höchsten Platz belegt, so findetzwischen den 
jeweilsZweitplatzierten der ListenwahleneineStichwahlim Wege der Einzelwahlnach § 19 
statt, bei der gewähltist, wer die meistenStimmen auf sichvereinigt. Anstelle der 
Wahlbewerber*innen, die nach Satz 1  und 2 nicht gewähltsind, sind die in der 
jeweiligenListenwahlnachStimmenzahlnachfolgendenWahlbewerber*innengewählt. 
 
 
E | Wahlen des Schiedsgerichts 
 
§ 32 Wahlen des Schiedsgerichts 
 
Die Schiedsrichterwerdennach den Vorschriften der Schiedsgerichtsordnung in geheimer 
Wahl gewählt. 
 
Die §§ 1 bis 18 geltenentsprechend. 
 
 
F | Wahl der Delegierten 
 
§ 33 Allgemeines 
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(1) 
Die Wahl der Delegierten für den Bundesparteitag von WAS!Deutschland erfolgtnach 15 
Abs. 5 Satz 1 der Satzung von WAS! Deutschland auf den Landesparteitagen der 
Landesverbände von WAS!Deutschland, soweit die Landesverbände nicht von der in § 5 
Abs. 5 Satz 2 der Satzung von WAS! Deutschland beschriebenenMöglichkeit § 1 
Gebrauchgemachthaben, die untergeordnetenGebietsverbändezurAufstellung der 
Delegiertenzuermächtigten. 
 
(2) 
Die Wahl der Delegiertenerfolgtnach den §§ 33 und 34, soweit der Landesverband in seiner 
SatzungkeineabweichendenRegelungentrifft. Weicht einLandesverband von dem in den §§ 
33 und 34geregeltenVerfahren ab, so hat er sicherzustellen, dassdurch das Wahlsystemzwei 
Delegiertenlisten, einemännlich/diverse Liste und eineweiblich/diverse Listegewähltwerden. 
Die §§ 1 bis 18 sind auf die Wahl der Delegiertenanwendbar. Abweichend von § 8 Abs. 3 
könnenMitglieder der Versammlungsleitungebenfalls für einDelegiertenmandatkandidieren. 
 
 
§ 34 Anzahl der zuwählendenDelegierten 
 
(1) 
Der Landesparteitagwähltzweifortlaufende Listen an Delegiertennach § 15 Abs. 7 der 
Satzung.  
 
(2) 
Der Landesparteitagentscheidetnach § 15 Abs. 7 der SatzungvorBeginn der Wahl freiüber 
die Anzahl der Listenplätze, istjedochdazuangehalten, zwei Listen aufzustellen, 
welchejeweilsmindestens 50 ProzentmehrDelegierteenthalten, als der 
LandesverbandzumZeitpunkt der Aufstellungnach § 15 Abs. 7 Satz 2 
zuentsendenerwartenkann. 
 
(3) 
SoweiteinLandesverband das Recht zurAufstellung von Delegiertennach § 15 Abs. 5 der 
Satzungganzoderteilweise auf untergeordneteGebietsverbändeübertragen hat, so gelten 
Abs. 1 und 2 für diese Listen entsprechend. 
 
 
§ 35 Wahl der Delegierten 
 
(1) 
Die Wahl erfolgtgeheim in einemWahlgang. 
 
(2) 
Die stimmberechtigtenMitgliedererhaltenzwei Wahllisten. Auf diesen Listen sind 
die weiblichen und diversensowie die männlichen und diversenBewerber*innenaufgeführt. 
Dabei sind die Bewerber*innen in alphabetischerReihenfolgezusortieren. 
Bewerber*innenmitdiversemGeschlechtdürfenfreiwählen, auf welcher der beiden Listen 
sieantretenmöchten. 
 
(3) 
Die stimmberechtigtenMitgliederkönnenimerstenWahlgang für jede*n Kandidat*in 
eineganzePunktzahlzwischen null und zehnvergeben, 
wobeikeinenBewerber*innenmehralseinePunktzahlzugeordnetwerdendarf und 
beliebigvielenBewerber*innenkeinePunktzahlenzugeteiltwerdenkönnen. Die 



 

 

Zählkommissionzählt die Wahllistenseparataus.Bewerber*innen, welche auf mindestens der 
Hälfte der abgegebenenStimmzettel, auf denen für den*die jeweilige*n Bewerber*in 
einePunktzahlvergebenwurde, die Punktzahl null erhaltenhaben, werde
weitereAuszählung nicht berücksichtigt und sind nicht alsDelegiertegewählt. 
beidenDelegiertenlistenwerden die Punktzahlen
der Bewerber*innenallerabgegebenenStimmzetteladdiert und entsprechend der Punktzahl in 
absteigenderReihenfolgesortiert. Bei gleicherPunktzahlentscheidet das Los, welches 
offendurch die Versammlungsleitunggezogenwird.
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die Wahllistenseparataus.Bewerber*innen, welche auf mindestens der 
Hälfte der abgegebenenStimmzettel, auf denen für den*die jeweilige*n Bewerber*in 
einePunktzahlvergebenwurde, die Punktzahl null erhaltenhaben, werde
weitereAuszählung nicht berücksichtigt und sind nicht alsDelegiertegewählt. 
beidenDelegiertenlistenwerden die Punktzahlen 
der Bewerber*innenallerabgegebenenStimmzetteladdiert und entsprechend der Punktzahl in 

Reihenfolgesortiert. Bei gleicherPunktzahlentscheidet das Los, welches 
offendurch die Versammlungsleitunggezogenwird. 
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WAS!
WeAreStrong

__________________________________________________________

Gewaltschutz.Gleichberechtigung.Inklusion

WAS! ist ein Zusammenschluss von Menschen, die gravierende Mängel in der Durchsetzung
des Grundgesetzes sowie weiterer Gesetze sehen. Unser Ziel ist es, die juristischen
Versäumnisse, besonders in den Bereichen Gewaltschutz, Kinderrechte, Gleichstellung und
Inklusion aufzuzeigen und Deutschland hier von einer Schlusslichtposition innerhalb der EU
zu einem Vorbild zu etablieren.

WAS! steht für das Engagement in einer empathischen Gesellschaft, die alle Menschen
gleichberechtigt in den Mittelpunkt stellt. Egal, welches Geschlecht, Alter, Hautfarbe oder
Herkunft. Gemeinsam möchten wir ein positives, lösungsorientiertes und inklusives
Miteinander schaffen - denn jeder Mensch hat ein Recht auf Teilhabe.

WAS! fordert das konsequente Leben und Durchsetzen des Grundgesetzes und vor allem
der Menschenrechte. Auch die sinnvolle EU-weite Ergänzung im Bereich Gewaltschutz und
Gleichstellung durch die Istanbul-Konvention, möchten wir endlich deutschlandweit
umgesetzt wissen.

WAS! versucht, aufzudecken, wer dieses empathische Miteinander boykottiert und
Aggression schürt, um diese Störung der inneren Sicherheit und des Friedens juristisch zu
stoppen.
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Folgende Gesetze möchten wir konsequent umgesetzt und gelebt sehen:

- Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen und häusliche Gewalt (Istanbul-Konvention)

- Art. 3 GG: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner
religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden

- Ergänzung Grundgesetz Artikel 3 (1994): „niemand darf wegen seiner Behinderung
benachteiligt werden.“

WAS! Unsere Grundwerte

WAS! steht für Empathie, Gleichberechtigung, Demokratie und Freiheit. Jede Einwohner:in
soll die Chance auf ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben erhalten. Hierfür
muss Diskriminierung klar entgegengewirkt sowie Barrierefreiheit, Lohngerechtigkeit und
eine zuverlässige Infrastruktur geschaffen werden. Wohnraum muss bezahlbar sein und jede
Bürger:in benötigt eine vernünftige Gesundheitsversorgung.

WAS! fordert den gleichen Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten für alle ohne Diskriminierung und
bei gleichzeitiger Sanktionierung von Unternehmen, die sich nicht an inklusive
Beschäftigungspraktiken halten.

WAS! unterstützt die Einführung eines EU-Antidiskriminierungsgesetzes, das den
bestehenden Schutz im Bereich der Beschäftigung auf andere Bereiche wie soziale
Sicherheit, Bildung und die Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen, einschließlich
Wohnraum, ausweitet.

WAS! fordert die Ratifizierung der Istanbul-Konvention durch die verbleibenden
Mitgliedstaaten und ihre vollständige Umsetzung durch die EU und alle Mitgliedstaaten.

WAS! fordert die Verschärfung von Sanktionen gegen Hassverbrechen, einschließlich
Hassrede und digitaler Gewalt durch Erweiterung der Definitionen solcher Straftaten.

WAS! verpflichtet sich zur Bekämpfung von Antisemitismus. Dazu gehört die Bildung aller
Bürger:innen über jüdische Kultur und Geschichte, einschließlich historischer Verfolgung und
der Verantwortung, die sich aus der Shoah ergibt. Darüber hinaus soll in Zusammenarbeit
mit jüdischen Gemeinden eine EU-Strategie zur Bekämpfung von Antisemitismus entwickelt
werden, um Jüdinnen und Juden und jüdische Institutionen in Europa und weltweit zu
verteidigen, damit sie sich sicher fühlen können. Die Förderung von respektvollem Austausch
und Zusammenarbeit stellt dabei einen festen Teil einer inklusiven Gesellschaft dar.

WAS! will die Sicherstellung, dass die Grundrechte von Personen der LGBTQIA+ Community
und die entsprechenden Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) berücksichtigt
werden. Regenbogenfamilien müssen in allen EU-Staaten anerkannt werden.
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WAS! Gründungsmitglieder:

Corinna Hufnagel

Mutter von einem schwerbehinderten Sohn
Personalsachbearbeiterin
selbst betroffen von Institutioneller Gewalt am Familiengericht

Yasemin Bast

Mutter von einem Sohn
Bachelor of engineering Verfahrenstechnik
Studium … an der Fachoberschule München
seit 2024 Nebentätigkeit in einer Rechtsanwaltskanzlei (Familienrecht)
selbst betroffen von Partnerschaftsgewalt und institutioneller Gewalt am Familiengericht
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PARTEIPROGRAMM – unsere Kernthemen
WAS! steht für ein Deutschland und ein Europa, das für alle Menschen sicher, gerecht und
inklusiv ist. Wir verpflichten uns, auf allen Ebenen der Gesellschaft gegen Gewalt,
Diskriminierung und Ausgrenzung vorzugehen. Wir glauben an die Grundwerte von
Menschenwürde, Gleichheit und Solidarität und werden unermüdlich dafür einstehen, dass
diese Prinzipien in Deutschland und der EU verwirklicht werden.

1. Gewaltschutz

WAS! steht für die Harmonisierung und Verschärfung von EU-weit geltenden Gesetzen zum
Schutz vor Gewalt, insbesondere gegen Frauen, Kinder und marginalisierte Gruppen.
WAS! möchte Initiativen zur Gewaltprävention, insbesondere Bildungsprogramme, die
Gewalt und Missbrauch thematisieren und adressieren, aktiv fördern.
WAS! fordert, dass der Schutz von Opfern von Gewalt in Deutschland und der EU oberste
Priorität hat.
WAS! fordert den Ausbau von Schutzmaßnahmen wie Notunterkünften, Beratungsstellen
und rechtlichem Beistand.
WAS! fordert die konsequente Verfolgung und Bestrafung von Gewaltverbrechen. Hierzu
müssen Strafverfolgungsbehörden und Justizpersonal im Umgang mit Gewaltopfern
zwingend besser geschult und sensibilisiert werden.

Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen
und häusliche Gewalt (Istanbul-Konvention):

„Im Jahr 2023 haben laut offizieller Polizeilicher Kriminalstatistik 361 Frauen einen
gewaltsamen Tod erlitten. Statistisch gesehen hat es damit 2023 nur vier Tage gegeben, an
denen in Deutschland keine Frau umgebracht wurde.

Die kontinuierlich steigende Zahl an Femiziden ist in einer rechtsstaatlichen Demokratie, in
einem der reichsten Länder der Erde, nicht hinnehmbar. Dieser Dauerzustand fußt darauf,
dass die Ministerinnen und Minister unseres Landes sich ganz offenkundig nicht einmal an
das Grundgesetz gebunden fühlen, denn in Artikel 2 ist das Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit verbrieft.

In der Theorie sind Mädchen und Frauen in Deutschland vor Gewalt geschützt.

Auf nationaler Ebene per Grundgesetz, auf europäischer Ebene über die Istanbul-Konvention
und auf internationalem Niveau durch CEDAW.

Im realen Leben jedoch sind sie ununterbrochen von Gewalt und viel zu häufig von tödlichen
Gewaltexzessen bedroht.“ (Prof. Dr. Kristina Wolff, in ihrer Petition
https://chng.it/PCBtnkV5bg)

Deutschland braucht endlich eine nationale Strategie zur Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen. Gewaltschutz hängt mit Gleichstellung zusammen – hierzu wurde die
„Istanbul-Konvention“ EU-weit entwickelt und ist seit 2017 rechtsbindende Norm an
deutschen Gerichten. Leider kommt sie so gut wie nicht zur Anwendung. Seit 2023 gilt sie als
EU-weite Konvention. In der Umsetzung gibt es starke Unterschiede zwischen den einzelnen
Ländern.

Das wollen wir ändern!
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Die wichtigsten Passagen der Istanbul-Konvention (1):

Präambel:

“ (…) unter Verurteilung aller Formen von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt;

in Anerkennung der Tatsache, dass die Verwirklichung der rechtlichen und der tatsächlichen
Gleichstellung von Frauen und Männern ein wesentliches Element der Verhütung von Gewalt
gegen Frauen ist;

in Anerkennung der Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen der Ausdruck historisch
gewachsener ungleicher Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern ist, die zur
Beherrschung und Diskriminierung der Frau durch den Mann und zur Verhinderung der
vollständigen Gleichstellung der Frau geführt haben;

in Anerkennung der Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen als geschlechtsspezifische Gewalt
strukturellen Charakter hat, sowie der Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen einer der
entscheidenden sozialen Mechanismen ist, durch den Frauen in eine untergeordnete
Position gegenüber Männern gezwungen werden;“

Artikel 4 Grundrechte, Gleichstellung und Nichtdiskriminierung (4)

„Besondere Maßnahmen, die zur Verhütung von geschlechtsspezifischer Gewalt und zum
Schutz von Frauen vor solcher Gewalt erforderlich sind, gelten nicht als Diskriminierung im
Sinne dieses Übereinkommens.“

Artikel 5 - Verpflichtungen der Staaten und Sorgfaltspflicht (1)

„Die Vertragsparteien unterlassen jede Beteiligung an Gewalttaten gegen Frauen und stellen
sicher, dass staatliche Behörden, Beschäftigte, Einrichtungen und sonstige im Auftrag des
Staates handelnde Personen im Einklang mit dieser Verpflichtung handeln.“

Artikel 8 - Finanzielle Mittel

„Die Vertragsparteien stellen angemessene finanzielle und personelle Mittel bereit für die
geeignete Umsetzung von ineinandergreifenden politischen und sonstigen Maßnahmen
sowie Programmen zur Verhütung und Bekämpfung aller in den Geltungsbereich dieses
Übereinkommens fallenden Formen von Gewalt, einschließlich der von nichtstaatlichen
Organisationen und der Zivilgesellschaft durchgeführten.“

sowie Kapitel III – Prävention, Kapitel IV – Schutz und Unterstützung und Kapitel VI –
Ermittlungen, Strafverfolgung, Verfahrensrecht und Schutzmaßnahmen.

Die Istanbul-Konvention versucht, die Gleichstellung weiter voranzutreiben, um die
geschlechtsspezifische Gewalt zu reduzieren. Das klingt absolut sinnvoll und ist
rechtsverbindlich. Leider wird sie nach wie vor an deutschen Familiengerichten kaum
angewendet. Hier ist dringender Handlungsbedarf geboten.

Zu diesem Schluss kommt die GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against
Woman and Domestic Violence). Sie hat Deutschland nach der Evaluierung im Herbst 2022
scharf gerügt (2) und sieht in der Umsetzung „Gravierende Defizite“ (3).

Auch im Bundeshaushalt 2024 ist die Umsetzung der IK nicht budgetiert (4), obwohl diese im
Koalitionsvertrag verankert ist (5): „Wir werden eine ressortübergreifende politische Strategie
gegen Gewalt entwickeln, die Gewaltprävention und die Rechte der Betroffenen in den
Mittelpunkt stellt. Die Istanbul-Konvention setzen wir auch im digitalen Raum und mit einer
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staatlichen Koordinierungsstelle vorbehaltlos und wirksam um. Wir werden das Recht auf
Schutz vor Gewalt für jede Frau und ihre Kinder absichern und einen bundeseinheitlichen
Rechtsrahmen für eine verlässliche Finanzierung von Frauenhäusern sicherstellen. “Wir
bauen das Hilfesystem entsprechend bedarfsgerecht aus.“

Aber: es liegt keine nationale Strategie vor. Es gibt keine klare Definition zu „Femizid“. Hier
besteht dringender Handlungsbedarf!

(1) https://rm.coe.int/1680462535

(2) https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/grevio-publishes-its-report-on-germa-1

(3)
https://www.coe.int/de/web/portal/-/germany-council-of-europe-experts-find-serious-gaps-in-p
rotecting-women-and-girls-from-gender-based-violence

(4) https://www.bundeshaushalt.de/static/daten/2024/soll/epl60.pdf

(5)
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
S. 91

WAS! möchte aktiv politisch und juristisch eingreifen, damit die Istanbul-Konvention
endlich konsequent und flächendeckend in Deutschland umgesetzt wird. Denn, die
Gewalt gegen Frauen ist ein strukturelles Problem, dem wir uns gemeinsam stellen
müssen, um einen Wandel zu erzielen.

WAS! will die Umsetzung folgendermaßen fördern:
- Entwicklung verbindlicher EU-Richtlinien: Die EU muss neue Richtlinien erlassen, die die
Standards der Istanbul-Konvention in EU-Recht umsetzen. Diese Richtlinien müssen von
allen Mitgliedstaaten, einschließlich Deutschland, in nationales Recht überführt werden,
wodurch eine einheitliche Anwendung und Durchsetzung der Konvention sichergestellt wird.
- Harmonisierung der Rechtsvorschriften: Durch die Förderung einer stärkeren
Harmonisierung der nationalen Gesetzgebung innerhalb der EU kann sichergestellt werden,
dass alle Mitgliedstaaten ähnliche Schutzniveaus bieten. Dies kann durch Verordnungen
geschehen, die direkt in allen Mitgliedstaaten gelten, ohne dass sie erst in nationales Recht
umgesetzt werden müssen.
- Überwachung und Berichterstattung: Die EU-Agentur für Grundrechte muss beauftragt
werden, die Umsetzung der Istanbul-Konvention in den Mitgliedstaaten zu überwachen und
regelmäßig Berichte zu erstellen. Diese Berichte können aufzeigen, wo es in Deutschland
und den anderen Ländern noch Lücken gibt, um Druck auf die Regierung auszuüben, diese
zu schließen.
- Schaffung von Benchmarks: Die EU muss Benchmarks für die Umsetzung der
Istanbul-Konvention entwickeln, die es ermöglichen, den Fortschritt in den einzelnen
Mitgliedstaaten zu messen und zu vergleichen.
- EU-Fördermittel für Umsetzung bereitstellen: Die EU muss spezielle Förderprogramme
auflegen, die die Umsetzung der Istanbul-Konvention unterstützen. Deutschland kann von
solchen Programmen profitieren, indem es finanzielle Unterstützung für Projekte erhält, die
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sich mit der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen befassen.
- Anreize für Best Practices: Die EU und auch Deutschland müssen
Best-Practice-Programme fördern und Mitgliedstaaten, die besonders gut bei der Umsetzung
der Istanbul-Konvention abschneiden, zusätzliche Mittel oder andere Anreize bieten.
- Politischer Druck durch das Europäische Parlament: Das Europäische Parlament kann eine
wichtige Rolle spielen, indem es Resolutionen verabschiedet, die Druck auf die
Mitgliedstaaten, einschließlich Deutschland, ausüben, die Konvention schneller umzusetzen.
Es könnte auch Anhörungen und Untersuchungen einleiten, um die Umsetzung zu
überprüfen und Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen.
- Klagen wegen Vertragsverletzung: Die Europäische Kommission muss gegen
Mitgliedstaaten, die die Istanbul-Konvention nicht angemessen umsetzen,
Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Der EuGH könnte dann verbindliche Urteile fällen,
die Deutschland zwingen, die Konvention vollständig umzusetzen.
- Einbindung der Charta der Grundrechte der EU: Die EU muss versuchen, die
Istanbul-Konvention stärker mit der Charta der Grundrechte der EU zu verknüpfen, um sie
auf nationaler Ebene konsequent durchzusetzen. So kann sie es ermöglichen, Verstöße
gegen die Konvention auch als Verstöße gegen die EU-Grundrechte zu behandeln.
- EU-weite Kampagnen: Die EU muss groß angelegte Sensibilisierungskampagnen starten,
um das Bewusstsein für die Verpflichtungen aus der Istanbul-Konvention zu schärfen. Dies
kann den öffentlichen Druck auf nationale Regierungen, einschließlich Deutschland,
erhöhen, die Konvention vollständig umzusetzen.
- Förderung von zivilgesellschaftlichem Engagement: Die EU und auch Deutschland müssen
NGOs und andere zivilgesellschaftliche Akteure unterstützen, die sich für die Umsetzung der
Istanbul-Konvention einsetzen und deren Einfluss auf nationaler Ebene stärken.
- Koordinierung von nationalen Aktionsplänen: Die EU kann Anforderungen für nationale
Aktionspläne festlegen, die sicherstellen, dass diese in allen Mitgliedstaaten, einschließlich
Deutschland, ambitioniert und effektiv sind. Diese Aktionspläne müssen regelmäßig überprüft
und angepasst werden.
Durch die Kombination dieser Ansätze kann die EU erheblichen Einfluss darauf nehmen,
dass die Istanbul-Konvention in Deutschland schneller und umfassender umgesetzt wird. Der
Schlüssel liegt in der Nutzung der EU-Institutionen und -Instrumente, um sowohl politischen
Druck als auch praktische Unterstützung zu bieten. Die bisher nur vereinzelte Umsetzung der
Istanbul-Konvention in Deutschland zeigt deutlich, dass hier eine Regulation über die EU
erforderlich ist. Trotzdem können viele dieser Maßnahmen auch auf nationaler Ebene
ergriffen werden, um die Istanbul-Konvention endlich flächendeckend in Deutschland
umzusetzen.

WAS! möchte sowohl auf deutscher als auch auf EU-Ebene aktiv an der Umsetzung dieser
Maßnahmen mitwirken. Denn Gewaltschutz ist die Voraussetzung für eine intakte
Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt existieren können!

(Die IK bezieht sich explizit auf Gewalt an Frauen und deren Kindern, natürlich gibt es auch
Gewalt gegen Männer, die wir genauso verurteilen.)
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2. Kinderrechte

“Jedes Kind hat ein Recht darauf, vor Gewalt geschützt zu werden” Artikel 19
UN-Kinderrechtskonvention

Wir möchten, dass Kinder eine starke Stimme erhalten und ihre Rechte endlich
berücksichtigt und im Grundgesetz verankert werden!

Laut Artikel 6 des Grundgesetzes werden die Rechte der Familie geschützt. Es gibt einen
staatlichen Schutzauftrag für Kinder. Leider wird dieser vielen Kindern nach häuslicher
Gewalt zum Verhängnis. Trennt sich ein Elternteil aufgrund von Gewalterfahrung von dem
anderen, schreitet der Staat in Sorgerechtsverfahren teilweise willkürlich ein und entzieht
Eltern das Sorgerecht. Unter dem Deckmantel der Hochkonflikthaftigkeit werden Kinder den
Müttern weggenommen und zu den zuvor gewalttätigen Vätern oder in Heime umplatziert.
Dies führt zu weiteren Traumatisierungen und entspricht keineswegs dem Kindeswohl!

Das Bundeskinderschutzgesetz von 2012 soll Kindern einen verbesserten Schutz vor
Vernachlässigung und Missbrauch bieten. Es verpflichtet unter anderem Fachkräfte in der
Kinder- und Jugendhilfe, beim Verdacht auf Kindeswohlgefährdung einzuschreiten.

Die Charta der Grundrechte der EU ist seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon
rechtsverbindlich. Sie enthält spezifische Bestimmungen zum Schutz von Kinderrechten.
Artikel 24 befasst sich explizit mit den Rechten des Kindes und legt fest, dass das Wohl des
Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist und dass Kinder das Recht auf ihren Schutz und ihre
Fürsorge haben. Warum werden sie dann zum Spielball in familiengerichtlichen Prozessen
und werden dem fürsorglichen Elternteil unter dem Deckmantel der “zu engen Bindung”,
“Bindungsintoleranz” oder ähnlichen Konstrukten entzogen und willkürlich umplatziert?

Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) gilt selbstverständlich auch für Kinder.
Besonders relevant sind hier Artikel (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) und
Artikel 3 (Verbot der Folter, unmmenschlicher oder erniedrigender Behandlung), die für den
Schutz von Kindern von großer Bedeutung sind und an deutschen Familiengerichten zu
wenig Beachtung finden.

Die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) ist ein globales Abkommen, das von allen
EU-Mitgliedsstaaten ratifiziert wurde. Sie garantiert umfassende Rechte für Kinder, wie das
Recht auf Bildung, Gesundheit, Schutz vor Gewalt und Beteiligung an gesellschaftlichen
Prozessen. Hier wird fraglich, warum Kinder gezwungen werden, Umgang zu einem Elternteil
zu pflegen, der nachweislich gewalttätig gegen sie oder den anderen Elternteil war.

WAS! fordert die explizite Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Kinder müssen
vor Gewalt geschützt werden, egal, ob die Gewalt von fremden Personen oder den eigenen
Eltern ausgeübt wird. Hierzu muss auch explizit Gewalt gegen den anderen Elternteil sowohl
körperlich als auch psychisch zählen.

WAS! möchte den Kindern mehr Aufmerksamkeit geben. Hierfür sollen Kinder- und
Jugendräte auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene eingeführt werden.

WAS! fordert die Stärkung des Kinderschutzes und die konsequente Umsetzung der
Istanbul-Konvention. Nur so können Kinder vor Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung
geschützt werden. Zwingend erforderlich sind eine bessere Schulung von Fachkräften und
intensive Aufklärungskampagnen.
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WAS! fordert deutliche Investitionen in das Betreuungs- und Bildungssystems, damit alle
Kinder ganztägig und qualitativ hochwertig betreut werden können. Die frühkindliche
Betreuung und Förderung muss deutlich ausgebaut werden. Die Gesundheitsversorgung
muss für Kinder flächendeckend gewährleistet sein.

WAS! sieht dringenden Handlungsbedarf, um Kinder im digitalen Raum besser zu schützen.
Ihre Daten und ihre Privatsphäre müssen besser geschützt werden. Strengere
Regulierungen gegen Datenmissbrauch und Cybermobbing sind erforderlich.

3. Gleichstellung – Art. 3, Abs. 2 GG

Männer und Frauen sind gleichberechtigt!

WAS! fordert die konsequente Umsetzung des Artikel 3 und damit die tatsächliche
Durchsetzung der Gleichstellung aller Menschen in Deutschland in allen Bereichen,
einschließlich gleicher Bezahlung, Aufstiegschancen und politischer Repräsentation.
WAS! fordert eine EU-weite Ausweitung der Antidiskriminierungsgesetze, um alle Formen
von Diskriminierung zu bekämpfen, einschließlich aufgrund von Geschlecht, ethnischer
Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung, Alter oder Religion.
WAS! will Initiativen unterstützen, die die Vielfalt in der Gesellschaft fördern, insbesondere in
Bildung, Arbeitsmarkt und Politik.

Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist ein Grundwert der Europäischen Union (EU).
Dies wurde bereits in den Römischen Verträgen von 1957 festgehalten.

WAS! fordert die ökonomische Gleichstellung von Männern und Frauen (Equal Pay) sowie
eine gleichmäßige Verteilung von Männern und Frauen in Führungspositionen.

Das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern beträgt in der EU 15,7 Prozent (Quelle:
Bundesregierung.de
www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/europa/gleichstellung-eu-2263134), in
Deutschland 18 Prozent (Quelle: www.bmfsfj.de). Selbst bei gleicher formaler Qualifikation
und ansonsten gleichen Merkmalen beträgt der Entgeltunterschied in Deutschland immer
noch sechs Prozent.

In den großen börsennotierten Unternehmen der EU liegt der Frauenanteil bei den
Vorstandsvorsitzenden bei 7,7 Prozent, in den Aufsichtsgremien sogar nur bei 7,5 Prozent.
(Quelle: Bundesregierung.de).
Rund 46,3 Prozent aller Erwerbstätigen in der EU waren 2022 Frauen. In Führungsetagen
sind sie deutlich unterrepräsentiert: nur rund jede dritte Führungskraft (35,1 Prozent) war
2022 weiblich.
In Deutschland waren 28,9 Prozent der Führungspositionen von Frauen besetzt. Im
Vergleich zu den anderen EU-Mitgliedstaaten lag Deutschland damit nur im unteren Drittel
(Quelle: Europa Frauen in Führungspositionen in der EU www.destatis.de, Auszug aus der
Eurostat Datenbank, Stand: 25.9.2023)
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WAS! will aktiv den Equal Pay Gap aufzeigen und die Schließung fördern. Deutschland liegt
sowohl beim Equal Pay als auch beim Frauenanteil in Führungspositionen unterhalb des
EU-Schnitts. Das finden wir für ein wirtschaftsstarkes Land beschämend und es widerspricht
dem Grundgesetz. Hier sehen wir dringenden Handlungsbedarf und wollen politische und
juristische Schritte prüfen und einleiten.

Der Gender Pay Gap, also die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, ist ein
hartnäckiges Problem, das sowohl auf EU- als auch auf nationaler Ebene adressiert werden
muss. Um diese Lücke so schnell wie möglich zu schließen, können verschiedene Strategien
und Maßnahmen auf EU- und Deutschland-Ebene ergriffen werden.

Maßnahmen auf EU-Ebene
WAS! fordert:

- Verbindliche Transparenzrichtlinien: Die EU muss verbindliche Vorschriften zur
Entgelttransparenz erlassen, die Unternehmen verpflichten, regelmäßig über
Lohnunterschiede nach Geschlecht zu berichten. Diese Transparenz kann helfen,
Ungerechtigkeiten aufzudecken und zu beheben.

- Schärfung der Antidiskriminierungsrichtlinien: Die EU muss bestehende Richtlinien gegen
Lohndiskriminierung verschärfen, um sicherzustellen, dass alle Mitgliedstaaten effektive
Maßnahmen ergreifen, um Lohnungleichheiten zu bekämpfen.

- Zielgerichtete EU-Förderprogramme: Die EU soll spezielle Förderprogramme für
Unternehmen und Projekte auflegen, die nachweislich zur Verringerung des Gender Pay
Gaps beitragen. Diese Programme können innovative Modelle zur Gleichstellung der
Geschlechter fördern.

- Verknüpfung von EU-Mitteln an Gleichstellungsziele: Die EU soll die Vergabe von
Fördergeldern an die Erreichung von Gleichstellungszielen knüpfen. Unternehmen oder
Mitgliedstaaten, die keine Fortschritte bei der Schließung des Gender Pay Gaps zeigen,
könnten so weniger Zugang zu bestimmten EU-Mitteln erhalten.

- Vertragsverletzungsverfahren: Wenn ein Mitgliedstaat die EU-Vorgaben zur
Geschlechtergleichstellung nicht umsetzt, kann die Europäische Kommission
Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Dies könnte den Druck auf Länder wie Deutschland
erhöhen, effektivere Maßnahmen zur Schließung des Gender Pay Gaps zu ergreifen.

- Einführung von Sanktionen bei Nicht-Compliance: Die EU muss Sanktionen gegen
Unternehmen oder Mitgliedstaaten verhängen, die wiederholt gegen Bestimmungen zur
Entgeltgleichheit verstoßen.

- EU-weite Kampagnen: Die EU muss umfassende Informationskampagnen starten, um das
Bewusstsein für den Gender Pay Gap zu schärfen und Unternehmen sowie die breite
Öffentlichkeit zur Handlung aufzufordern.

- Förderung von Best Practices: Die EU muss Best-Practice-Beispiele zur Schließung des
Gender Pay Gaps aus verschiedenen Mitgliedstaaten sammeln und verbreiten, um den
Austausch und die Implementierung erfolgreicher Strategien zu fördern.

Maßnahmen auf Deutschland-Ebene
WAS! fordert:
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- Weiterentwicklung des Entgelttransparenzgesetzes: Das bestehende
Entgelttransparenzgesetz in Deutschland muss erweitert werden, um mehr Unternehmen zur
Offenlegung von Gehältern und zur regelmäßigen Überprüfung ihrer Entgeltstrukturen zu
verpflichten. Die Strafen für Unternehmen, die gegen die Gleichstellungsgesetze verstoßen,
sollen erhöht werden.

- Einführung verbindlicher Entgeltgleichheitsprüfungen: Unternehmen sollen verpflichtet
werden, regelmäßige Entgeltgleichheitsprüfungen durchzuführen und Maßnahmen zur
Korrektur von Ungleichheiten umzusetzen.

- Verbindliche Quoten für Führungspositionen: Um den Anteil von Frauen in
Führungspositionen zu erhöhen, müssen verbindliche Quoten in Unternehmen und im
öffentlichen Dienst eingeführt werden. Diese Maßnahmen verbessern die Karrierechancen
von Frauen und verringern den Gender Pay Gap.

- Förderprogramme für Frauen in MINT-Berufen: Spezielle Förderprogramme für Frauen in
MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) können die
Geschlechterungleichheit in hochbezahlten Branchen reduzieren.

- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Der Ausbau von
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und flexible Arbeitszeitmodelle unterstützen Frauen, ihre
Karriere voranzutreiben und dadurch Einkommensunterschiede zu verringern.

- Maßnahmen gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse: Prekäre Arbeitsverhältnisse, in
denen Frauen überrepräsentiert sind, müssen stärker reguliert und minimiert werden, um
Lohnungleichheiten zu verringern.

- Stärkung von Tarifverträgen: Tarifverträge müssen verstärkt auf die Gleichstellung der
Geschlechter ausgerichtet werden, indem sie klare Vorgaben für gleiche Bezahlung
enthalten und geschlechtsspezifische Unterschiede in der Entlohnung beseitigen.

- Förderung der Tarifbindung: Die Politik soll Maßnahmen ergreifen, um die Tarifbindung in
Branchen zu erhöhen, in denen Frauen besonders häufig arbeiten, um faire Löhne
sicherzustellen.

- Aufklärung und Schulungen: Durch Schulungen in Unternehmen und Bildungsinstitutionen
kann das Bewusstsein für den Gender Pay Gap und seine Ursachen geschärft werden.
Diese Bildungsmaßnahmen können dazu beitragen, Geschlechterstereotype abzubauen und
eine Kultur der Gleichstellung zu fördern.

- Unterstützung durch Monitoring: Ein kontinuierliches Monitoring und Berichterstattung über
den Gender Pay Gap in Deutschland trägt dazu bei, die Fortschritte zu messen und neue
Maßnahmen bei Bedarf anzupassen.

WAS! sieht den Abbau des Gender Pay Gap folgendermaßen

Um den Gender Pay Gap in der EU und in Deutschland schnellstmöglich zu schließen, ist
eine Kombination aus strikter Gesetzgebung, finanziellen Anreizen, gezielter Förderung von
Frauen im Arbeitsmarkt und Bewusstseinsbildung notwendig. Die EU kann durch
verbindliche Richtlinien und Sanktionen Druck auf die Mitgliedstaaten ausüben, während
Deutschland nationale Gesetze verschärfen und gezielte Maßnahmen zur Förderung der
Gleichstellung umsetzen kann. Der Erfolg dieser Bemühungen hängt letztlich von der
konsequenten Umsetzung und Überwachung dieser Maßnahmen ab.
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4. Inklusion

WAS! steht für eine inklusive Gesellschaft, in der alle Menschen unabhängig von Herkunft,
Behinderung oder sozialem Hintergrund gleichberechtigt teilhaben können.

WAS! fordert, dass öffentliche Räume, Verkehrsmittel und digitale Angebote für alle
Menschen zugänglich sind. Wir fordern verbindliche EU-weite Standards zur Barrierefreiheit.

WAS! will Programme fördern, die den Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt für
benachteiligte Gruppen verbessern, insbesondere für Menschen mit Behinderungen und
Migranten.

Ziel von WAS! ist es, Armut und soziale Ausgrenzung in Deutschland und der EU zu
bekämpfen. Hierfür fordern wir gezielte Sozialprogramme und den Ausbau des
Sozialschutzes.

Art. 3 GG: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“
Der Staat darf Menschen mit Behinderung nicht anders behandeln als alle anderen Mitbürger
unserer Gesellschaft.

WAS! fordert die konsequente Durchsetzung der Inklusion als Menschenrecht. Gerade die
Teilhabe am Arbeitsleben wird erschwert und Menschen mit Behinderung erfahren immer
noch Diskriminierung und Benachteiligung im Arbeitsleben. Hier müssen Wege gefunden
werden, wie auch Menschen mit Behinderung ihre Arbeitsleistung zuverlässig einbringen
können und ihre Teilhabe am Arbeitsleben aktiv gefördert werden kann. Und das
selbstverständlich auch unter dem Equal Pay Prinzip!

Seit 2002 gibt es ergänzende Gesetze, um die Inklusion weiter zu fördern:
Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) – hier geht es um Barrierefreiheit.

2006: Allgemeines Gleichstellungsgesetz (AGG) – „Anti-Diskriminierungsgesetz“. Dieses
Gesetz verbietet es, Menschen wegen ihrer Behinderung zu benachteiligen.

Seit 2009 gilt in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention. Sie dient dazu, die
Inklusion in den Bereichen Selbstbestimmung, Teilhabe und Gleichstellung weiter
voranzutreiben. Damit wurde Inklusion international als Menschenrecht anerkannt. (Quelle:
www.einfach-teilhaben.de)

Und doch müssen Menschen mit Behinderung gerade in der freien Wirtschaft Angst haben,
bei einem Bewerbungsgespräch ihre Behinderung anzusprechen. Schnell wird dann ein
Grund „vorgeschoben“ warum eine andere Kandidat:in besser geeignet ist. Wenn es dann
doch gelingt, einen Arbeitsplatz zu bekommen, fängt der Kampf erst richtig an. Die
behindertengerechte Ausstattung, die per Gesetz zusteht, um Chancengleichheit am
Arbeitsplatz zu gewähren, muss über jahrelange Gerichtsverfahren gegen den Rententräger
eingeklagt werden. Menschen mit Behinderung müssen oft die Ausstattung des
Arbeitsplatzes (Firmenwagen, Büroeinrichtung, Monitore etc.) aus den eigenen Mitteln
(vor-)finanzieren und dann auch auf eigene Kosten und Zeit die Gerichtsverfahren hierfür
stemmen. De facto muss also Geld, Geduld und Zeit mitgebracht werden, um einen
Arbeitsplatz zu erhalten. Das ist weit entfernt von der gesetzlich vorgeschriebenen
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Chancengleichheit! So kommt es, dass Arbeitskräfte in Rente geschickt werden, nur weil
ihnen die Energie und finanzielle Mittel fehlen, um ihre Chancengleichheit einzuklagen. Das
ist ein Armutszeugnis für ein reiches Land und verschärft unnötig den viel bemühten
Fachkräftemangel.

Deshalb fordert WAS! die Beschleunigung der Anträge und Verfahren auf
behindertengerechte Ausstattung der Arbeitsplätze und auf Teilhabe am Arbeitsleben ohne,
dass hierbei für die Antragsteller Kosten entstehen!

WAS! will alle Mitgliedstaaten davon überzeugen, das Fakultativprotokoll zur UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD) zu ratifizieren und eine
europäische Agentur für Menschen mit Behinderungen zu schaffen, die die harmonisierte
Umsetzung dieser Rechte sicherstellt.

WAS! fordert die Einbindung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen (CRPD) als verbindlichen Standard in das rechtliche Rahmenwerk der EU.
Die allgemeinen Bemerkungen des CRPD sollen als maßgebliche Leitlinien zur Auslegung
anerkannt werden. Dies soll im Einklang mit dem Beschluss vom 18. Juni 2020 zur Strategie
der EU für Menschen mit Behinderungen nach 2020 geschehen und so die direkte Berufung
durch europäische Bürger*innen mit Behinderungen ermöglichen.

WAS! fordert die Abschaffung diskriminierender Schutzregime wie der Vormundschaft, die
Menschen mit Behinderungen die rechtliche Handlungsfähigkeit verweigern, indem sie die
Umsetzung neuer Modelle für unterstützte Entscheidungsfindung (Supported
Decision-Making, SDM) unterstützen.

WAS! fordert die sofortige Beendigung jeglicher Verwendung von europäischen Mitteln zur
Finanzierung des Baus neuer geschlossener Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
innerhalb der EU und in Drittländern.

Die Förderung und Durchsetzung von Inklusion in Deutschland kann durch verschiedene
Maßnahmen und Strategien auf EU- und nationaler Ebene gestärkt werden. Hier sind einige
Ansätze, wie die EU aktiv zur Verbesserung der Inklusion in Deutschland beitragen könnte:

WAS! fordert:

- Einführung verbindlicher EU-Richtlinien: Die EU muss verbindliche Richtlinien zur
Förderung der Inklusion verabschieden, die alle Mitgliedstaaten, einschließlich Deutschland,
verpflichten, bestimmte Standards einzuhalten. Diese Richtlinien könnten sich auf den
Zugang zu Bildung, Arbeit, Gesundheit und öffentlicher Infrastruktur konzentrieren und
explizit Barrierefreiheit und Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen
sicherstellen.

- Erweiterung der Anti-Diskriminierungsrichtlinie: Die EU muss die bestehende
Anti-Diskriminierungsrichtlinie erweitern, um stärkere und detailliertere Anforderungen für die
Inklusion zu formulieren, insbesondere in Bezug auf den Zugang zu Dienstleistungen,
öffentlichen Einrichtungen und dem Arbeitsmarkt.

- Einführung eines EU-weiten Inklusionsmonitors: Die EU soll einen Inklusionsmonitor
einrichten, der regelmäßig die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von
Inklusionsmaßnahmen überwacht. Dieser Monitor könnte die Umsetzung von EU-Vorgaben
prüfen und sicherstellen, dass alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihren
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Fähigkeiten oder ihrem Hintergrund, gleichberechtigten Zugang zu allen Bereichen des
öffentlichen Lebens haben.

- Stärkung der Rolle der EU-Agentur für Grundrechte (FRA): Die EU-Agentur für Grundrechte
soll beauftragt werden, spezifische Berichte zur Inklusion in den Mitgliedstaaten zu erstellen.
Diese Berichte können Lücken aufzeigen und gezielte Empfehlungen zur Verbesserung der
Inklusion in Deutschland und anderen Ländern geben.

- EU-Förderprogramme für Inklusionsprojekte: Die EU muss gezielt Fördermittel für Projekte
zur Förderung der Inklusion bereitstellen. Diese Mittel können für den Abbau von Barrieren in
öffentlichen Einrichtungen, für inklusive Bildungsprogramme oder für die Unterstützung von
Unternehmen verwendet werden, die Menschen mit Behinderungen einstellen.

- Anreize für Unternehmen und Institutionen: Die EU und auch Deutschland sollen Anreize
für Unternehmen schaffen, die Maßnahmen zur Förderung der Inklusion umsetzen,
beispielsweise durch steuerliche Vorteile oder Zugang zu speziellen Förderprogrammen.

- Förderung inklusiver Bildung: Die EU und auch Deutschland sollen Projekte und
Programme unterstützen, die inklusive Bildung fördern. Dies könnte Schulungen für
Lehrkräfte, die Anpassung von Lehrplänen und den Ausbau von barrierefreien
Bildungseinrichtungen umfassen.

- Inklusive Arbeitsmarktpolitik: Die EU und auch Deutschland müssen Richtlinien und
Förderprogramme zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen auf dem
Arbeitsmarkt stärken. Dazu gehören auch Initiativen zur Förderung von Barrierefreiheit am
Arbeitsplatz und zur Unterstützung von Arbeitgebern bei der Einstellung von Menschen mit
Behinderungen.

- Best-Practice-Austausch: Die EU soll den Austausch bewährter Praktiken zwischen den
Mitgliedstaaten fördern. Dies könnte durch Plattformen, Konferenzen und Partnerschaften
geschehen, bei denen erfolgreiche Inklusionsstrategien vorgestellt und diskutiert werden.

- EU-weite Inklusionskampagnen: Die EU soll Kampagnen starten, die das Bewusstsein für
die Bedeutung von Inklusion in allen Mitgliedstaaten schärfen. Diese Kampagnen können
den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen von Inklusion hervorheben und positive
Beispiele präsentieren.

- Vertragsverletzungsverfahren: Wenn Deutschland oder andere Mitgliedstaaten die
EU-Vorgaben zur Inklusion nicht umsetzen, soll die Europäische Kommission
Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) kann dann
verbindliche Urteile fällen, die die Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen erzwingen.

- Sanktionen bei Nichteinhaltung: Die EU muss finanzielle Sanktionen oder andere
Maßnahmen gegen Mitgliedstaaten verhängen, die wiederholt gegen EU-Richtlinien zur
Inklusion verstoßen.

- Forschung zu Inklusion fördern: Die EU und auch Deutschland sollen gezielt
Forschungsprojekte finanzieren, die sich mit innovativen Ansätzen zur Förderung von
Inklusion befassen. Dies kann beispielsweise die Entwicklung neuer Technologien für
Barrierefreiheit oder die Untersuchung von effektiven politischen Maßnahmen zur Förderung
der Inklusion umfassen.

- Pilotprojekte und Modellregionen: Die EU und auch Deutschland sollen Pilotprojekte und
Modellregionen unterstützen, in denen innovative Inklusionsstrategien getestet und
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weiterentwickelt werden. Erfolgreiche Modelle können dann auf andere Regionen in
Deutschland und Europa übertragen werden.

- Einbindung von NGOs und Interessenvertretungen: Die EU und auch Deutschland sollen
enger mit Nichtregierungsorganisationen und Interessenvertretungen für Menschen mit
Behinderungen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass deren Anliegen in die
Politikgestaltung einfließen. Diese Zusammenarbeit kann helfen, Maßnahmen zu entwickeln,
die direkt auf die Bedürfnisse der Betroffenen zugeschnitten sind.

- Unterstützung von Bürgerinitiativen: Die EU und auch Deutschland sollen lokale und
nationale Bürgerinitiativen zur Förderung der Inklusion unterstützen, indem sie finanzielle
Mittel bereitstellen und den Austausch von Wissen und Ressourcen fördern

5. Europäische Zusammenarbeit und Einflussnahme

WAS! will eng mit anderen EU-Mitgliedsstaaten zusammenarbeiten, um die besten Praktiken
im Bereich Gewaltschutz, Gleichberechtigung und Inklusion zu teilen und umzusetzen.

WAS! sieht in der Zivilgesellschaft eine Schlüsselrolle zur Verwirklichung der Ziele unseres
Parteiprogramms. Wir verpflichten uns, den Dialog mit NGOs,
Menschenrechtsorganisationen und betroffenen Gemeinschaften zu intensivieren.

WAS! setzt sich für die Förderung von Forschung zu den Themen Gewalt,
Gleichberechtigung und Inklusion ein, um datenbasierte politische Entscheidungen zu
unterstützen.
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PARTEIPROGRAMM – weitere inhaltliche Ausrichtung

Die inhaltliche Ausrichtung von WAS! erfolgt anhand einer europäischen Sichtweise, da
WAS! die Auffassung vertritt, dass Deutschland mit Europa einheitlich auftreten und agieren
muss, um weiterhin ein wichtiger Wirtschaftsstandort zu bleiben und so den Lebensstandard
für alle Einwohner:innen sichern zu können.

1. Wohlstand für Europa

Die EU ist durch gesellschaftlichen Fortschritt, ein weltweites Netzwerk und wirtschaftliche
Integration zu einem der großen Wirtschaftsräume der Welt geworden, inkl. Stabilität,
Frieden und Wohlstand.

 Zukünftige Herausforderungen sind die Klimakrise, die soziale Spaltung der Gesellschaft
innerhalb der EU, die Erneuerung der Wirtschaftsstruktur, das Finden neuer Innovationen,
die Digitalisierung und der Umgang mit extremistischen Strömungen. Innerhalb der EU
müssen diese Aufgaben gleichmäßig auf alle Mitgliedsstaaten verteilt werden.

WAS! will wirtschaftliches Wachstum, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit
miteinander verbinden. Unsere Vorstellung umfasst staatliches Handeln, das sowohl Schutz
bietet als auch Chancen schafft und gleichzeitig den wirtschaftlichen Fortschritt fördert.
Unser Ziel ist es, langfristigen Wohlstand zu sichern, weshalb wir bei der Bewertung von
Wachstum sowohl die natürlichen Grenzen als auch die Notwendigkeit einer gerechten und
resilienten Gesellschaft berücksichtigen müssen.

WAS! legt einen Schwerpunkt auf die Förderung von Forschung und Innovation, da sie
entscheidend für die Stärkung sowohl neuer als auch bestehender Industrien in Europa sind.
Sie spielen eine zentrale Rolle dabei, globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel,
der Digitalisierung und gesundheitlichen Krisen zu begegnen.

WAS! fordert von den EU-Institutionen, ihre Kompetenzen zu sammeln und zu vernetzen und
den Fokus darauf zu legen, die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen zu verhindern.
Gleichzeitig soll der Lebensstandard in der EU beibehalten werden, um die physische und
psychische Gesundheit der Bürger:innen zu gewährleisten. Hier gilt es, Lösungswege zu
erarbeiten.

2. Grüne Wirtschaft

WAS! fordert die Einführung einer flächendeckenden CO2-Bepreisung, die alle
Wirtschaftsbereiche umfasst. Die Einnahmen sollen in grüne Investitionen fließen. Die EU
soll sich zum Ziel setzen, bis 2030 20 % der Halbleiter in der EU herzustellen. Dies schließt
Elektrolyte, Wechselrichter, Batterien und kritische Komponenten für Solarpaneele und
Windturbinen mit ein. Klimaneutralität muss in der EU oberste Priorität haben.

WAS! fordert die Einführung von standardisierten Regeln zum Verbot von geplantem
Produktverschleiß, zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Reduzierung von
Ressourcenverschwendung.
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WAS! unterstützt die Förderung nachhaltiger und langlebiger Technologien. Dazu gehört
auch ein „Recht auf Reparatur“, sodass alle, die ihr Produkt selbst reparieren können,
Zugang zu bezahlbaren Ersatzteilen und Reparaturinformationen erhalten. Die Herstellenden
sollen verpflichtet werden, den ökologischen Fußabdruck von Produkten in deren
Beschreibung zu veröffentlichen und die Lieferkette darzustellen.

3. Digitale Transformation

Die kontinuierliche Erforschung von Technologien ist wichtig für den Wirtschaftsstandort
Europa. Unerlässlich ist die regelmäßige Anpassung der Gesetzgebung, um die Wahrung
europäischer Werte zu gewährleisten, ohne die Zukunftsindustrien zu blockieren.

WAS! fordert eine Kontrollinstanz auf EU-Ebene, die sicherstellt, dass aktuelle und neue
Technologien nicht gegen Grundrechte und Freiheiten verstoßen. Wichtig ist eine
Überprüfung von KI-Systemen, um sicherzustellen, dass diese die Privatsphäre nicht
verletzen oder diskriminierende Tendenzen erzeugen.

WAS! fordert eine Instanz zur Kontrolle der Sicherheit und des Schutzes der Benutzer:innen
digitaler Technologien. Zudem muss sichergestellt werden, dass alle in Europa Zugang zu
neuen Technologien erhalten. Ziel muss eine fördernde Gesetzgebung sein.

4. Europäische Investitionsprogramme

WAS! möchte, dass das Aufbau- und Resilienzprogramm fester Bestandteil der
EU-Budgetverhandlungen wird. Dabei handelt es sich um das größte EU-Programm zur
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung sowie von Sozial- und Umweltzielen.
Wirtschaftliche Lieferketten werden hierdurch gestärkt und Anreize gesetzt, dass kritische
Güter in der EU produziert und gelagert werden (re-shoring). So können globale
Abhängigkeiten reduziert und die Autonomie der EU gestärkt werden.

WAS! sieht einen wichtigen Wirtschaftsfaktor in der Förderung von kleinen und mittleren
Unternehmen. Hierfür erforderlich ist die Einführung eines „Small Business Acts for Europe“.
Dieser könnte 25 % der öffentlichen Aufträge auf EU- und nationaler Ebene für kleine und
mittlere Unternehmen vorsehen.

WAS! fordert, dass EU-weite Handelsabkommen die Einhaltung der Menschenrechte auch in
Drittstaaten gewährleisten und überprüfen. Verstöße müssen geahndet und der Güterhandel
eingestellt werden. Diese Gewährleistung soll durch stetige Überprüfung des Marktes und
deren Produkte stattfinden, um auch Zwangsarbeit und Kinderarbeit besser zu kontrollieren.

5. Schutz kritischer Infrastrukturen

WAS! fordert, dass zur Kritischen Infrastruktur europäische Transportsysteme, Infrastruktur
zur Abfallentsorgung und Wasserversorgung, das Gesundheitssystem und öffentliche
Gesundheitsdienste, Energieversorgungsnetze, Häfen, Flughäfen, Kernkraftwerke, digitale
Kommunikationsnetzwerke, Rechenzentren, Netzwerkkabel, Ackerland und Chemieanlagen
gezählt werden.
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WAS! fordert eine einheitliche juristische Basis für die EU, um ausländische
Direktinvestitionen in kritische Infrastruktur zu verhindern, wenn eine Investition ein
Sicherheitsrisiko für die europäische Wirtschaft darstellt. Dadurch soll sichergestellt werden,
dass die EU ihre notwendige Autonomie behält.

WAS! fordert die Einführung des Rechts für die EU, kritische Infrastruktur direkt zu erwerben.
Dies soll für Objekte gelten, die an ausländische Käufer:innen verkauft werden sollen, wenn
ein solcher Verkauf als Sicherheitsrisiko bewertet wird.

6. Zahlungsverkehr und Finanzdienstleistungen

WAS! fordert die Sicherstellung eines EU-weiten Marktgefüges, das mehrere preiswerte
Zahlungsmethoden beinhaltet, welche den EU-Bürger:innen ohne hohe
Transaktionsgebühren zur Verfügung stehen. Hierdurch soll eine Etablierung von einzelnen
Anbietern mit exorbitanten Gebühren vermieden werden. Eine Marktdominanz einzelner
Unternehmen muss unterbunden und die Gebühren für Transaktionen EU-weit festgelegt
werden.

WAS! fordert den Erhalt des Bargelds. Bargeld soll als zentrales gesetzliches Zahlungsmittel
in der europäischen Wirtschaft erhalten bleiben. Allerdings soll EU-weit die Höhe der
Barzahlung limitiert werden, so dass Immobilientransaktionen und der Kauf von
hochpreisigen Fahrzeugen und Luxusgütern mit Bargeld unterbunden werden, um
Geldwäsche zu verhindern.

7. Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -vermeidung

WAS! fordert gesetzliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und
-vermeidung. Diese ist in der EU aufgrund der Steuerkonkurrenz zwischen Mitgliedstaaten
weit verbreitet und ermöglicht es großen internationalen Unternehmen, Steuern zu umgehen,
während kleine und mittelständische Unternehmen ihren fairen Anteil zahlen müssen. Durch
eine Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen nationalen Behörden wird
Vermögensungleichheit aufgedeckt, gegen Steuerhinterziehung gekämpft und der Strom
illegaler Gelder aus dem Ausland nach Europa kann gestoppt werden.

WAS! fordert die Einführung eines zentralen Vermögensregisters. Ein EU-Finanzministerium
soll die Verantwortung für dieses Projekt übernehmen, um die aktuellen Wissenslücken zur
Verteilung des Vermögens zu schließen. Hierfür ist die Erstellung eines einheitlichen
Registers aus unterschiedlichen Datenquellen erforderlich. Dieses Register soll weltweit,
gerade im Bezug auf „Steueroasen“ mit anderen Registern abgeglichen werden.

WAS! möchte eine Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung. Dies kann durch die
Verwendung einer gemeinsamen Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer in der
EU geschehen. Gewinne multinationaler Konzerne sollen anhand einer festgelegten Formel
auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt werden. Es soll eine Mindestkörperschaftssteuer festgelegt
werden. Unternehmensgewinne aus Niedrigststeuerländern sollten mit nationalen
Zuschlagsteuern belangt werden, um ebenfalls auf die Mindestkörperschaftssteuer
angehoben zu werden.
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WAS! fordert die Etablierung und Durchsetzung von EU-Regeln zur Registrierung der
wirtschaftlichen Eigentümer. Die Mitgliedstaaten müssen dazu verpflichtet werden, nationale
Register zu führen, damit Immobilieninvestoren sich nicht hinter anonymen Tarnfirmen
verstecken können.

8. Außenpolitik und Verteidigung

Die Europäische Union ist Träger des Friedensnobelpreises. Seit 2022 herrscht erneut ein
Krieg auf dem europäischen Kontinent. Internationale Handelsbeziehungen sind teilweise
instabil. Europa ist in der Pflicht, den inneren und äußeren Frieden zu gewährleisten. Die EU
muss hier geschlossen auftreten und gemeinsam Maßnahmen zur Sicherung der
Verteidigungsfähigkeit von Europa ergreifen. Dies trägt zur Sicherheit, Vielfalt und dem
Wohlstand für alle Einwohner:innen bei.

WAS! fordert die Fusion der Europäischen Verteidigungsagentur und der
Verteidigungsindustriellen Elemente der Europäischen Kommission (z.B. GD DEFIS) zu
einem Europäischen Verteidigungsministerium. Ziel ist die Entwicklung einer gemeinsamen
EU-Verteidigungskapazität. Es können regionale Schwerpunkte geschaffen und
Kompetenzen gebündelt werden, um effektiv die Verteidigungsfähigkeit der EU zu
gewährleisten. Zudem muss ein politisches Lenkungsgremium etabliert werden, das die
strukturierte, langfristige Zusammenarbeit zwischen der NATO und der EU koordiniert.

WAS! verlangt die Einrichtung einer europäischen zivilen und militärischen Abteilung für
Katastropheneinsätze, um schnell und länderübergreifend bei allen Arten von Katastrophen
und Unglücken agieren zu können.

WAS! fordert eine EU-weite koordinierte europäische Industrie für Rüstung. Jeder
Mitgliedstaat muss seinen Beitrag in der Produktion beisteuern, um Europa weiterhin gegen
geografische Angriffe zu schützen. Es muss ein EU-weiter Investitionsfonds zur Finanzierung
aller Rüstungsausgaben durch Steuereinnahmen der EU eingeführt werden.

WAS! möchte den Ausbau des Europäischen Auswärtigen Dienstes zu einem Ministerium für
Auswärtige Angelegenheiten der Europäischen Union. So kann die EU geschlossen
auftreten und effizient agieren. Das Ministerium kann Schlüsselaufgaben im Bereich der
politischen (internationale Zusammenarbeit, Menschenrechte, Nachbarschaft und
Erweiterung, humanitäre Hilfe) und der wissenschaftlichen Diplomatie (Klima und globale
Gesundheit, Entwicklung einer EU-Weltraumstrategie und zivile Erforschung von Mars, Mond
u.a.) erfüllen. An das Ministerium angeschlossen werden muss ein EU-Nachrichtendienst,
um Informationen zu sammeln und zu verarbeiten.

WAS! fordert die Etablierung einer vereinten diplomatischen Vertretung der EU, die ihre
Pluralität in Bezug auf Geschichte und Gegenwart berücksichtigt. Dies soll auf der Grundlage
von Gleichberechtigung und Respekt geschehen. Ziel muss sein, sich von vergangenen
paternalistischen und ausbeuterischen Erblasten zu lösen und Ressentiments
entgegenzuwirken sowie ein vereintes Europa zu repräsentieren, das sich für Frieden,
Gleichberechtigung und Inklusion einsetzt.

9. Neue Mitgliedsstaaten
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Statt einer sofortigen Integration fordert WAS! eine stufenweise Eingliederung neuer
Mitgliedstaaten. Dies muss auf Grundlage eines fairen, transparenten Prozesses erfolgen.
Wenn Beitrittskandidaten Fortschritte bei der Umsetzung von Reformen zur Angleichung an
das EU-Recht erreichen, erhalten sie schrittweise mehr Zugang zu EU-Ressourcen wie dem
EU-Haushalt und der Beteiligung an EU-Institutionen. Diese Stufen können bei Rückschritten
in den Reformen rückgängig gemacht werden.

Zudem fordert WAS! klare Regeln und Optionen für die Unterstützung von Nationen, die mit
ausländischer Aggression konfrontiert sind. Dies gilt sowohl für Staaten, die der EU beitreten
möchten, als auch für Drittländer. In diesem Kontext müssen von der EU langfristige
politische, finanzielle und militärische Maßnahmen erarbeitet werden, um die Ukraine zu
schützen und ihren Weg in Richtung EU-Beitritt zu sichern.

Die Mitgliedschaft potenzieller Beitrittskandidaten in anderen Rahmenorganisationen, wie der
Europäischen Politischen Gemeinschaft oder dem Europarat sollten keine Alternative zur
EU-Mitgliedschaft, sondern eine Ergänzung darstellen.

10. Entwicklungshilfe

Gemeinsam tragen die 27 Mitgliedsländer und Institutionen der Europäischen Union laut den
OECD-Zahlen von 2022 115 Milliarden US-Dollar zur Entwicklungshilfe bei, doppelt so viel
wie die Summe der amerikanischen Hilfe. Noch effektiver könnte diese in einer
gemeinsamen Europäischen Entwicklungshilfeagentur gebündelt werden. So könnten Ziele
effektiver und besser abgestimmt erreicht und die Hilfsgelder optimal eingesetzt werden.

11. Lebenslanges Lernen für soziale Mobilität und Einkommenssicherheit

WAS! fordert die Möglichkeit zur kostenlosen und qualitativ hochwertigen Tagesbetreuung für
jedes Kind, von Geburt an. Eine bessere Qualifizierung von Pädagog:innen und Einbindung
dieser in das System ist hierfür zwingend erforderlich. Die Arbeitsbedingungen sollen durch
eine Reform der Lehrer:innen- und Erzieher:innenausbildung sowie der attraktiven
Gestaltung der Gehaltsstrukturen verbessert werden, die die wichtige Rolle der
Pädagog:innen widerspiegeln.

WAS! setzt sich für die Entwicklung eines inklusiven und hochwertigen Bildungssystems ein,
das gebührenfrei zugänglich ist und jedem Kind die Möglichkeit bietet, sein Potenzial zu
entfalten. Dies kann durch zusätzliche pädagogische Unterstützung für Lehrkräfte und
zusätzliche soziale Unterstützung für Kinder mit verschiedenen Arten von
Beeinträchtigungen erfolgen.

WAS! möchte ein Hochschulsystem, das auf niedrigen oder keinen Studiengebühren basiert
und ausreichende finanzielle Unterstützung für alle Studierenden bietet, die diese benötigen,
um Chancengleichheit zu gewährleisten.

WAS! fordert die sinnvolle Vorbereitung junger Menschen auf das moderne Leben und den
Arbeitsmarkt, indem interdisziplinäre Lehrpläne angeboten werden, die sich auf
Schlüsselkompetenzen wie Englisch und MINT+K-Fächer konzentrieren. Zudem müssen
digitale Kompetenz, politische Bildung und partizipative Fähigkeiten wie Inklusivität,
Nachhaltigkeit, Geschlechtergleichheit, psychische Gesundheit, Medienkompetenz und
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kritisches Denken in der Schule erworben werden. Es muss ein einheitliches europäisches
Schul- und Berufsbildungssystem entwickelt werden, um Mobilität innerhalb der EU zu
gewährleisten. Ziel ist der freie Zugang zu mehrsprachiger, flexibler, hochwertiger, inklusiver
und international wettbewerbsfähiger Bildung für jedes Kind in Europa.

WAS! fordert für alle Bürger:innen die Möglichkeit zum lebenslangen Lernen, um schnell auf
Änderungen des Arbeitsmarktes reagieren zu können.

12. Gestaltung der Arbeitswelt

In Deutschland und Europa sind die durchschnittlichen Einkommen und die Arbeitsplätze
ungleichmäßig verteilt. Zugleich sind Frauen zusätzlich weiterhin in gut bezahlten
Arbeitsplätzen unterrepräsentiert und tragen die größere Last unbezahlter Haus- und
Carearbeit. Es gibt viele offene Stellen, die aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen
unbesetzt bleiben, wobei Arbeitsrechte und -schutz in den Mitgliedstaaten ungleich
durchgesetzt werden. Diese Ungleichheiten beeinträchtigen das Wohlergehen der
Arbeitnehmer:innen und behindern die Schaffung von sozialem Zusammenhalt über Grenzen
hinweg.

WAS! fordert die Schaffung einer produktiven, fairen und sinnstiftenden Arbeitsumgebung für
alle Bürger:innen, um die Entstehung einer europäischen Sozialunion zu etablieren, die alle
Europäer:innen unterstützt und ihre Rechte garantiert. Die Nutzung von Technologien wie
Automation, KI und grünen Technologien wird die Arbeitsproduktivität steigern, was zu neuen
Arten von Arbeitsplätzen, höheren Löhnen und reduzierten Arbeitszeiten führt. Die
Möglichkeit auf Homeoffice (remote work) soll das volle Potenzial des europäischen
Arbeitsmarktes entfalten.

WAS! fordert klar definierte Arbeitsrechte für faire Löhne und Arbeitsbedingungen für alle
Arbeitnehmer:innen, die Standards in der gesamten Europäischen Union harmonisieren.

Zur weiteren Harmonisierung des Arbeitsmarktes möchte WAS! eine Beendigung der
Steuerkonkurrenz zwischen den Mitgliedstaaten, indem eine gemeinsame
Mindeststeuergrundlage für die direkte Besteuerung in der EU definiert wird.

13. Schutz von Arbeitnehmer:innenrechten

WAS! möchte eine Harmonisierung des europäischen Arbeitsrechts, inklusive eines
standardisierten Musterarbeitsvertrags für die Europäische Union.

WAS! fordert die Einführung von Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergleichstellung
in Verbindung mit der Einführung von ethischen Einstellungsrichtlinien und -grundsätzen.
Dazu gehören ein Verbot missbräuchlicher Praktiken und Einstellungsgebühren sowie ein
verbesserter Zugang zu Informationen für Arbeitnehmer:innen. Dies schließt Arbeits- und
Gewerkschaftsrechte, Beschwerdehilfen und Rechtsbehelfsmechanismen ein.

WAS! fordert die Durchsetzung des Schutzes der Rechte von Teilzeit-Arbeitnehmer:innen
(Gig), indem Mitgliedstaaten verpflichtet werden, sie entweder genauso zu schützen wie
Vollzeitarbeitnehmer:innen oder ähnliche Schutzmaßnahmen in Bezug auf Gesundheit,
Rente und Arbeitslosigkeit einzuführen.
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WAS! will die aktive Durchsetzung der Rechte der Arbeitnehmer:innen gemäß dem EU-„Blue
Book“, indem ein europäischer Mechanismus zur Überwachung von Rechtsverletzungen am
Arbeitsplatz geschaffen werden soll, sowohl für Staatsbürger:innen als auch für
Migrant:innen.

WAS! möchte die Einführung eines geschützten Rechts, außerhalb der Arbeitszeiten offline
zu sein sowie die Einführung besonderer Vorschriften, um das Recht der Telearbeitenden auf
Ruhepausen und geistiges Abschalten zu schützen.

WAS! fordert den Wunsch nach Arbeit im Homeoffice von Mitarbeiter:innen zu akzeptieren.
Es sei denn, es kann ein vernünftiger und fairer Grund angegeben werden, warum dies nicht
erfolgen sollte.

WAS! möchte die Demokratisierung der Arbeitsstätten durch die Schaffung einer europaweit
harmonisierten Rechtsform für genossenschaftlich organisierte Unternehmen schaffen. Diese
sollen administrative Unterstützung und Steuervergünstigungen erhalten. Dadurch wollen wir
diese Rechtsform in strategisch wichtigen Wirtschaftssektoren fördern, um sicherzustellen,
dass das Kapital im EU-Markt verbleibt.

WAS! fordert für börsennotierte Unternehmen eine Anpassung der Vorstandsboni an die
tatsächliche wirtschaftliche Unternehmenssituation.

WAS! will die Förderung der Gewerkschaftsbildung. Das Recht auf kollektive
Verhandlungen muss geschützt und Barrieren für das Entstehen neuer Gewerkschaften
sowie anderer Formen der Mitarbeiter:innenvertretung beseitigt werden. Große Unternehmen
sollen dazu verpflichtet werden, Arbeitnehmervertreter:innen an der Vorstandsarbeit zu
beteiligen.

14. Gesundheitswesen

WAS! fordert die Harmonisierung von Präventionsprogrammen und Gesundheitssystemen
durch die Europäische Gesundheitsunion. Die bereits in die Gesundheitssysteme integrierten
digitalen Systeme müssen passender an den Bedürfnissen der Patient:innen ausgerichtet
werden.

WAS! fordert eine einheitliche Bürgerversicherung für Deutschland, die in EU-weite
Lösungen für Kapazitäten, Kosten und Erstattungen eingebunden wird, um sicherzustellen,
dass alle Einwohner:innen Europas Zugang zu notwendiger Gesundheitsversorgung haben.
Durch eine einheitliche Bürgerversicherung werden unnötige Verwaltungskosten abgebaut
und die eingezahlten Beiträge stehen zu einem größeren Anteil für die eigentliche
Gesundheitsversorgung zur Verfügung.

WAS! fordert die rechtliche Sicherheit und praktische Umsetzung von Abtreibungen in allen
EU-Ländern, indem alle unnötigen Belastungen und Hindernisse für den Zugang zu und die
Bereitstellung von Schwangerschaftsabbrüchen beseitigt werden.

WAS! möchte die Zurverfügungstellung aller Formen der Verhütung für alle Menschen,
unabhängig ihres Alters, entweder kostenlos oder als Kassenleistung. Zudem muss
sichergestellt werden, dass Maßnahmen zur Verhinderung von sexuell übertragbaren
Krankheiten (STIs), wie HIV-PrEP und anonyme Tests, für alle Menschen verfügbar,
zugänglich und kostenlos sind.
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WAS! befürwortet einen inklusiven, standardisierten, europaweiten Lehrplan für sexuelle und
reproduktive Gesundheit und Rechte (SRHR), der die Vielfalt sexueller und romantischer
Orientierungen sowie Geschlechtsidentitäten widerspiegelt und den UNESCO-Richtlinien
entspricht.

WAS! sieht die Notwendigkeit in der Errichtung eines hochqualifzierten schulischen
Gesundheitssystems, um frühzeitig Symptome mentaler Belastungen zu erkennen. Zudem
ist die Bereitstellung von Kinderschutzdiensten mit Fachleuten für psychische Gesundheit
dringend erforderlich, um die Diskrepanz zwischen Kinderschutz und psychischer
Gesundheitsversorgung zu überbrücken. Um die Betreuung und Heilung von Jugendlichen in
Problemsituationen zu verbessern, sollen niedrigschwellige Dienste eingeführt werden, bei
denen sich Jugendliche mit Fachleuten und Gleichaltrigen treffen können.

WAS! fordert Arbeitgeber:innen, Schulträger:innen und Ausbildungsinstitutionen auf, in die
Reduzierung psychosozialer Risiken wie Stress, Gewalt und Belästigung zu investieren,
indem diese in ihre Managementprotokolle integriert werden.

15. Regulierung der Sexarbeit

Durch die Entkriminalisierung der Sexarbeit in Deutschland, ist es zu einem starken Anstieg
des Menschenhandels gekommen. Das ist menschenunwürdig. Zudem ist es in einer
modernen Demokratie nicht hinnehmbar, dass Männer Frauen weiterhin „auf Bedarf“ kaufen
und benutzen können. Dies vertieft das patriarchale Weltbild und trägt deutlich zu der hohen
Zahl an Femiziden in Deutschland bei.

WAS! fordert für die Sexarbeiter:Innen, die tatsächlich freiwillig arbeiten, den Zugang zu
sicheren Arbeitsorten, die Ausübung eines legalen Berufs und die Möglichkeit zum
Abschluss einer Krankenversicherung zu gewährleisten. Allerdings soll die Bekämpfung von
Gewalt und Menschenhandel im Vordergrund stehen.

Deshalb fordert WAS! ein Verbot der Sexarbeit mit Orientierung an den Regelungen des
„Schwedischen Modells“. Es handelt sich hierbei um einen Ansatz zur Regulierung der
Prostitution. Dieses Modell kriminalisiert nicht die Sexarbeiterinnen oder Sexarbeiter,
sondern die Käufer von sexuellen Dienstleistungen. Ziel des Gesetzes ist es, die Nachfrage
nach Prostitution zu verringern und so den Menschenhandel einzudämmen. Durch dieses
Modell wird die Prostitution klar als eine Form der Gewalt gegen Frauen dargestellt, was der
Auffassung von WAS! entspricht.

14. Wohnraum und Stadtentwicklung

WAS! fordert die Unterstützung und Finanzierung innovativer Wohnmodelle wie Co-Housing,
Mietkauf- und lebenslange Mietprogramme, um die Konzentration von Immobilienvermögen
zu verringern und finanzielle Hürden für das Wohneigentum zu senken.

WAS! fordert die Übernahme und strikte Durchsetzung von Richtlinien der WHO bezüglich
der Belastung durch Luftverschmutzung und zur Verfügbarkeit von Grünflächen in
Wohngebieten. Europäische Mittel zur Entwicklung grüner Infrastruktur, zur Verbesserung
öffentlicher Räume und zur Verwirklichung der „15-Minuten-Stadt“ sollen zur Verfügung
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gestellt werden, um Grundbedürfnisse und Dienstleistungen in allen Gemeinden durch
öffentliche Verkehrsmittel erreichbar zu machen.

WAS! fordert die Schaffung erschwinglicher und zugänglicher lokaler Verkehrsmittel für alle
Europäer:innen durch die Schaffung umfassender und zuverlässiger städtischer und
suburbaner Schienennetze.

15. Verbesserung des Bahnverkehrs

WAS! fordert die Schaffung einer Europäischen Transportagentur mit beratender
gesetzgeberischer Zuständigkeit und finanziellen Ressourcen, um Verantwortung auf
europäische Ebene zu verlagern. Die ETA soll Investitionen in grenzüberschreitende
Schieneninfrastruktur und Hochgeschwindigkeitsnetze in ganz Europa überwachen und
bestehende Lücken der Schienenverbindungen schließen.

WAS! fordert die Etablierung eines umfassenden Hochgeschwindigkeits-Schienennetzes,
das alle Städte der EU mit mehr als 100.000 Einwohner:innen verbindet. Dies soll
Hochgeschwindigkeits- und Nachtzüge umfassen und zu einer erhöhten individuellen Freiheit
und Komfort, Klimaresilienz, öffentlicher Gesundheit und wirtschaftlichem Wohlstand
beitragen. Zudem soll die ETA, Innovation und Nachhaltigkeit in der Luftfahrt- und
Schifffahrtsindustrie vorantreiben.

16. Digitale Verwaltung

WAS! fordert den Übergang zu papierlosen Prozessen sowohl in den EU-Institutionen als
auch in den Mitgliedstaaten, wo es angebracht ist. Dabei sollen harmonisierte Informations-
und Kommunikationstechnologien (IKT)-Standards angewendet und Dienste, die auf
verschiedenen Geräten einfach zugänglich sind, bereitgestellt werden.

17. Europäische Sozialunion

WAS! fordert die Entwicklung hin zu einer echten europäischen Sozialunion. Dies soll im
Zuge der Einrichtung eines neuen EU-Finanzministeriums als koordinierender Institution
geschehen. Der Haushalt soll vornehmlich darauf ausgerichtet sein, strategische
Investitionen zu tätigen, soziale Ungleichgewichte anzugehen und vor wirtschaftlichem
Abschwung zu schützen.

WAS! möchte die Schaffung von Anreizen für die Mitgliedstaaten, um die Anzahl der
Steuerausnahmen zu reduzieren und dafür niedrigere Einkommensteuersätze anzusetzen
und so die Anzahl der Steuern zu verringern. Dies soll das Steuersystem vereinfachen.
Zudem erforderlich ist eine Harmonisierung der Besteuerungsverfahren zwischen den
Mitgliedstaaten, damit Menschen weniger Hindernisse für die Arbeit und das Leben in
verschiedenen europäischen Ländern haben.

WAS! fordert die Durchsetzung regionaler Mindestlohnstandards. Dies soll in Abstimmung
mit den Mitgliedstaaten oder eines hohen Maßes an gewerkschaftlicher Abdeckung
geschehen, um sicherzustellen, dass das Europäische Grundeinkommen nicht ausgenutzt
werden kann.
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WAS! möchte ein Europäisches Grundeinkommen (EBI). Dies soll auf der Grundlage einer
negativen Einkommensteuer berechnet werden, bei der Personen, die unter einer
bestimmten Einkommensschwelle liegen, Zahlungen erhalten, anstatt Steuern zu zahlen.
Dies schafft ein Sicherheitsnetz und fördert Beschäftigung, was Menschen dabei unterstützt,
Armutsfallen zu entkommen. Die rechtliche Grundlage für das Europäische
Grundeinkommen ist bereits für alle Mitgliedstaaten durch den Vertrag über die Schaffung
einer gemeinsamen EU-Steuergrundlage für direkte Steuern geschaffen. Dabei sollten
EU-weite Mindesteffektivsätze für Schenkungs-, Erbschafts- und Vermögensbesteuerung
unter Verwendung des Europäischen Zentralen Vermögensregisters mit einbezogen werden.

WAS! fordert die Angleichung sozialer Systeme in der gesamten EU, indem Regelungen für
Renten, Krankenurlaub, Arbeitslosenversicherung und Kinderbetreuung harmonisiert
werden. Dabei muss die Kinderbetreuung für alle sichergestellt werden. Rentenansprüche
müssen zwischen den Mitgliedstaaten übertragbar sein.

18. Das Asylrecht

WAS! fordert die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Asylsystems mit einem
einheitlichen Asylverfahren, das die Würde und Rechte der Asylsuchenden achtet,
respektiert und gleichzeitig die soziale Integration und Zusammenarbeit fördert.

WAS! unterstützt dezentrale Asylverfahren. Zuflucht und Schutz für Geflüchtete gemäß der
Genfer Konvention müssen eingehalten werden. Das Wohlergehen der Geflüchteten sowie
die Einhaltung der Menschenrechte müssen gewährleistet sein. Hierzu fordert WAS! den
verstärkten Einsatz internationaler Instrumente wie das Globale Flüchtlingsforum und die
konstruktive Zusammenarbeit mit Drittländern, dem UNHCR, Wissenschaftlern und anderen
freiwilligen Geflüchtetenorganisationen an Zielorten, wo Integrationsbemühungen während
des Asylverfahrens möglich sind. Asylanträge sollen nicht an entlegene Orte oder gar
Drittländer ausgelagert, sondern innerhalb der EU bearbeitet werden.

WAS! fordert die Einrichtung regulärer Wege in die EU sowie eine Vereinfachung des
Visumverfahrens, die Bereitstellung humanitärer Visa und die faire Verteilung der
Geflüchteten innerhalb der EU, um die massiven Verluste an Menschenleben im Mittelmeer
und im Atlantik zu beenden.

Asylbewerber:innen sollen bei ihrer Ankunft in offenen Registrierungszentren an den
EU-Grenzen registriert und zügig über das Verfahren informiert werden. Dort sollen eine
effiziente Erstdokumentation, ein Sicherheitscheck und medizinische Kontrollen stattfinden.

WAS! fordert die Schaffung einer einheitlichen, EU-weiten Datenbank, die gewährleistet,
dass alle Asylbewerber:innen so schnell wie möglich in ihre endgültigen Mitgliedstaaten
überstellt werden. Die Verfahren müssen vereinfacht und beschleunigt werden, um unnötige
Verzögerungen zu vermeiden und den Schutz von Personen in prekären Situationen zu
gewährleisten. Dies bezieht (unbegleitete) Minderjährige, schwangere Frauen und Menschen
mit Behinderungen, die während des gesamten Asylverfahrens, insbesondere bei der
Ankunft, identifiziert werden und angemessene Unterstützung erhalten sollen, mit ein. Für
unbegleitete minderjährige Asylbewerber:innen müssen ab dem Zeitpunkt der Identifikation
Vormunde oder speziell geschulte Assistent:innen zur Verfügung stehen. Die Inhaftierung
von Asylbewerber:innen soll stets das letzte Mittel sein, nachdem alle anderen Alternativen
ausgeschöpft wurden.
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WAS! fordert die Erlaubnis für Asylbewerber:innen, vom ersten Tag an zu arbeiten. Es ist
sicherzustellen, dass die Arbeitserlaubnis immer für einen ausreichenden Zeitraum erteilt
wird, um eine sinnvolle Beschäftigung zu ermöglichen.

WAS! fordert die Zusammenführung von Asylbewerber:innen mit ihren Familien so schnell
wie möglich nach ihrer Ankunft. Das Recht auf Familienzusammenführung soll gemäß der
Richtlinie zur Familienzusammenführung (2003/86/EG) für Geflüchtete und Begünstigte von
subsidiärem Schutz gewährleistet sein.

WAS! fordert die Festlegung einer Asylbewerber:innenquote für jeden Mitgliedstaat anhand
wichtiger Indikatoren wie dem BIP und der Bevölkerungsdichte. Das Prinzip der Ersteinreise
muss abgeschafft werden.

WAS! fordert die Durchsetzung der Erfüllung dieser Maßnahmen mit Hilfe eines robusten
Sanktionensystems gegen Mitgliedstaaten, die sich den Maßnahmen verweigern.

WAS! fordert bei allen Rückübernahmeabkommen der Union die Wahrung der
Menschenrechte einzuhalten. Gleichzeitig lehnen wir Abkommen mit autoritären Regimen
ab. Partnerschaften mit Drittländern für koordinierte Rückführungen sollen Vorrang erhalten,
wenn sie im Rahmen eines respektvollen und für beide Seiten vorteilhaften
Rückführungsprozesses und in Verbindung mit der gesetzlichen Migrationspolitik stehen.

WAS! fordert die Anpassung des derzeitigen EU-Rahmens, um die Anerkennung einer
rechtsverbindlichen Definition von Klima-Geflüchteten zu erreichen. Es muss gewährleistet
sein, dass der Begriff im Rahmen internationalen Rechts aufgenommen wird.

WAS! möchte die Einführung eines europäischen Migrationskodex, der neue legale Wege für
alle Lohn- und Qualifikationsstufen schafft, um dem Arbeitskräftemangel in einer alternden
Gesellschaft zu begegnen. Dabei fordert WAS! die Vereinfachung der Anerkennung von
Qualifikationen und Fähigkeiten, die nicht in der EU erarbeitet wurden, um so neue
Perspektiven für internationale Studierende, Forschende und andere Fachkräfte zu
ermöglichen sowie das Hinzufügen von Englisch als Amtssprache, um die Integration zu
erleichtern.

19. Pressefreiheit sowie Sicherheit und Schutz von Journalist:innen

WAS! fordert die Verabschiedung solider Anti-SLAPP-Gesetze (Strategic Lawsuit Against
Public Participation), um unbegründete Klagen gegen Journalist:innen zu verhindern und so
Journalist:innen und kritische Berichterstattung zu schützen. Im Anklagefall sind für sie
sofortige Hilfe, einschließlich Rechtsbeistand, vorübergehenden Wohnortwechsel oder
Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes erforderlich. Nur so können Whistleblower geschützt
werden, die benötigt werden, um Missstände aufzudecken.

20. Europäische Rundfunk und Fernsehanstalten

WAS! möchte den Aufbau eines starken Netzwerks europäischer öffentlich-rechtlicher
Rundfunkanstalten fördern. um eine neutrale Berichterstattung über wichtige Belange der
nationalen europäischen Politik zu gewährleisten. Grundlage sollen Erfahrungen von
Unternehmen wie EBU, ARTE und 3sat bilden und als Forum für alle europäischen
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Rundfunkanstalten zum Austausch von Informationen und „Best Practices“ dienen und
gleichzeitig den Austausch von nationalen Inhalten erleichtern.

21. Transparenz und Sicherung einer neutralen Informationsbeschaffung

WAS! fordert die Gewährleistung eines breiteren Zugangs zu öffentlichen Daten, welche
Statistiken, Forschungsdaten, Geodaten und alle anderen Arten von öffentlichen Daten
sowie Informationen über die Entscheidungsfindung auf allen Regierungsebenen innerhalb
der EU z.B. Abstimmungsprotokolle, Debatten, Finanzinformationen und
Entscheidungsprotokolle umfassen, sofern keine Ausnahmeregelung aus Sicherheits- oder
Vertraulichkeitsgründen erforderlich ist.

WAS! möchte hierfür die Harmonisierung der Rechtsvorschriften, damit die in
Handelsregistern der Mitgliedstaaten veröffentlichten Jahresberichte über private
Unternehmen kostenlos zur Verfügung gestellt werden können.

22. OpenSourceSoftware

WAS! fordert den Aufbau einer zentralen EU-weiten Plattform, die als Basis für verschiedene
Anwendungen dient, z.B. in den Bereichen Verwaltung, Gesundheitswesen, Bildung und
Justiz. Diese Plattform soll modular aufgebaut sein, damit sie an lokale Gegebenheiten
angepasst werden kann. Hierdurch werden gemeinsame technische Standards geschaffen,
die die Zusammenarbeit innerhalb der EU erleichtern. Datenschutz und Cybersicherheit sind
dabei von zentraler Bedeutung. Die Entwicklung und Wartung der Software kann
gemeinschaftlich erfolgen. Einzelne Softwarekomponenten können für alle Bürger:innen
freigegeben werden, sowohl für private als auch für kommerzielle Zwecke. Die Haftung und
Finanzierung für diese Open-Source Software-Komponenten kann auf diejenigen übertragen
werden, die die Software kommerziell einsetzen. So kann ein finanziell nachhaltiges
Ökosystem aufgebaut werden, das unsere Abhängigkeit von unsicheren, freiwilligen
Bemühungen für wichtige Softwarebibliotheken und -infrastrukturen, die sowohl vom
öffentlichen als auch vom privaten Sektor genutzt werden, verringert.

23. Stärkung der Euroregionen – föderales Europa

WAS! möchte die Euroregionen in einem föderalen Europa stärken. Dazu sollen mehrere
Maßnahmen ergriffen werden, die auf einer besseren politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Integration basieren. Euroregionen sind grenzüberschreitende Regionen, die über
nationale Grenzen hinausgehen und darauf abzielen, die Zusammenarbeit und den
Zusammenhalt zwischen verschiedenen Ländern und Regionen zu fördern. Hier stellen wir
uns gemeinsame Wirtschaftsprojekte vor, die über EU-Fonds unterstützt werden können.
Auch die digitale Vernetzung spielt eine entscheidende Rolle sowie die Schaffung einer
länderübergreifenden Infrastruktur.
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24. Klimaneutralität

WAS! fordert Maßnahmen, um europaweit Klimaneutralität zu gewährleisten. Hierfür müssen
alle Mitgliedsstaaten bis 2040 die Netto-Emissionen von Treibhausgasen auf Null senken.
Die Gefahren und Bedrohungen, die von der Klimakrise ausgehen, sind unbestreitbar. Es
gibt klare Belege dafür, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel zu einer
Destabilisierung der Wettermuster und dem Zusammenbruch von Ökosystemen führt. Die
menschlichen und wirtschaftlichen Kosten für die Anpassung an diese negativen Folgen
steigen dabei exponentiell mit jedem zusätzlichen Grad der globalen Erwärmung.

WAS! fordert, das Pariser Abkommen von 2015 als Mindestanforderung umzusetzen. Alle
Länder müssen sich verpflichten, die globale Erwärmung auf 2 °C zu begrenzen und 1,5 °C
anzustreben.

WAS! fordert die Festlegung eines maximalen CO2-Äquivalent-Budgets für die gesamte EU,
um eine maximale Erwärmung von 1,5 °C zu erreichen. WAS! sieht hierzu die Etablierung
von Förderprogrammen durch die Schaffung einer einheitlichen Klimainvestitionsplattform.
Hierfür ist die Initiierung eines Gesetzespakets für den Klimanotstand erforderlich, um die
Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 2019 um 80 % zu reduzieren.

WAS! fordert die Ausweitung des Emissionshandelssystems auf negative Emissionen und
eine Abdeckung von mindestens 90 % (2021 ca. 40 %) aller EU-Kohlenstoffemmissionen
unter einer einzigen Obergrenze. Die Subventionen für fossile Brennstoffe müssen beendet
werden.

WAS! möchte die Prüfung von Ausgleichszahlungen an die Bürger:innen und Bürger, die
EU-weit am meisten von der Klimakrise betroffen sind. Das kann in Form von
„Kohlenstoffdividenden“ erfolgen, wie dies bereits in der Schweiz und Kanada praktiziert
wird.

WAS! fordert die Stärkung des Hochwasserschutzes sowie die Koordinierung der
Anpassungspläne in gefährdeten europäischen Küstengebieten.

WAS! möchte eine angemessene Ausweitung des europäischen Katastrophenschutzes und
humanitärer Hilfe, um auf die zunehmende Zahl von Naturkatastrophen vorbereitet zu sein.
Finanziert werden kann dies über die Besteuerung von Kerosin und anderen fossilen
Brennstoffen.

WAS! fordert die Regeneration natürlicher Ökosysteme, um klimaresistente Infrastrukturen
zu schaffen.

WAS! möchte die Unterstützung effektiver grenzüberschreitender Pfand- und Leihsysteme
für wiederverwendbare Verpackungen, Flaschen und Dosen, die in ganz Europa anerkannt
werden.

WAS! fordert die Gewährleistung einer transparenten Berichterstattung über alle
klimarelevanten externen Effekte von Produkten und Dienstleistungen, um die
Verbraucher:innen in die Lage zu versetzen, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen.

WAS! fordert die Schaffung eines EU-weiten Nachhaltigkeitsindex, ähnlich den bestehenden
Indizes für die Effizienz von Haushaltsgeräten und Häusern, der den gesamten ökologischen
Fußabdruck von Produkten berücksichtigt und ihn auf einer einfachen Skala bewertet,
welche ihre Auswirkungen im Bezug auf ihre Nachhaltigkeit wiedergibt. WAS! fordert die
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Durchsetzung der Verwendung dieses objektiven Nachhaltigkeitsindexes als eines der
Kriterien für die Vergabe aller öffentlichen Aufträge in den Mitgliedstaaten.

WAS! möchte eine Erweiterung der Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von
Unternehmen um eine Endverbraucherkomponente. Diese soll Unternehmen dazu
verpflichten, für einzelne Produkte und Dienstleistungen Transparenz in Bezug auf den
Treibhausgas-Fußabdruck, die Recyclingfähigkeit, die Umweltauswirkungen und andere
Metriken zu belegen.

WAS! fordert die Einbeziehung des Klimaschutzes in alle Bereiche der Politikgestaltung, um
alle Aspekte der Klimakrise, die unser Leben beeinflussen, angemessen zu berücksichtigen.
Hierfür muss die bereichsübergreifende Zusammenarbeit verbessert sowie die
Verabschiedung klimarelevanter Rechtsvorschriften und Anwendung eines
Risikomanagementansatzes in der Klimapolitik beschleunigt werden.

WAS! fordert die Verpflichtung zu einer klimaneutralen Wirtschaft bis 2040 (Energiesektor bis
2035). Schutz, Wiederherstellung und Wachstum natürlicher Kohlenstoffsenker, die für die
Erreichung dieses Ziels unerlässlich sind, sollen sichergestellt werden. Hierfür muss ein
Biodiversitätsplan erstellt werden. WAS! fordert die Auflegung eines europäischen
Forschungsprogramms zu künstlichen und biologischen Methoden der Kohlenstoffbindung.

WAS! fordert die Ersetzung der derzeitigen Subventionen für nicht nachhaltige
Landwirtschaft hin zur Förderung der raschen Einführung bekannter oder in Entwicklung
befindlicher umweltfreundlicher Praktiken (z.B. mehrjährige landwirtschaftliche
Produktionssysteme und Polykulturen). Der Anbau von Pflanzenarten, die eine sehr hohe
Kohlenstoffbindung pro Flächen- und Zeiteinheit aufweisen oder die Quelle nachhaltiger
Rohstoffe für eine Vielzahl von Produkten sind, soll subventioniert werden.

25. CO2-armer Verkehrssektor

WAS! fordert die Stärkung und den Ausbau des Eisenbahnsystems in Europa, da mehr als
20 % der CO2-Emissionen in der EU aus dem Verkehr stammen, sei es aus dem
Straßenverkehr (72 % des Gesamtaufkommens) oder aus dem Luftverkehr (14 %). Die
Bahninfrastruktur muss harmonisiert werden, insbesondere in Bezug auf das Europäische
Zugsicherungssystem (ETCS), die Bahnsteighöhe, die Spurweite und die Zulassung von
Schienenfahrzeugen. Dazu sind erhebliche EU-weite Investitionen und Subventionen auf
allen Ebenen des Schienenverkehrs erforderlich. Dazu gehören integrierte Lang- und
Mittelstreckennetze für den Güter- und Personenverkehr, ein europäisches
Hochgeschwindigkeitsnetz (HSR) sowie der regionale und lokale öffentliche Nahverkehr. Der
nationale und internationale Nachtzugverkehr ist als bequeme Alternative zum Flugverkehr
auszuweiten und zu verbessern.

WAS! fordert die Abschaffung der Steuerbefreiungen für Flugzeugtreibstoff und verstärkte
Anstrengungen zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen im europäischen, internationalen
und nationalen Luftverkehr bis 2040 durch den Beirat für Luftfahrt (ACARE).

WAS! fordert die Umstellung der Straßenfahrzeuge mit Verbrennungsmotor auf Biokraftstoffe
oder synthetische Kraftstoffe.
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26. Erneuerbare Energiesysteme

WAS! fordert die Förderung von Veränderungen im Energieversorgungsmix und die
Durchsetzung alternativer und kohlenstofffreier Energiequellen. Der Übergang zu einem
nachhaltigen europäischen System und das Erreichen einer vollständigen Dekarbonisierung
des Energiesystems soll bis 2035 abgeschlossen sein.

WAS! fordert den vollständigen Ausstieg aus der Kohleverbrennung bis 2030 und das Verbot
neuer Genehmigungen für Bohrungen nach fossilen Brennstoffen und die sofortige
Unterbindung von Flarings. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass 80 % aller
bekannten fossilen Brennstoffreserven im Boden verbleiben. Die Werbung für Produkte aus
fossilen Brennstoffen sollte ähnlich dem Beispiel der Zigarettenwerbung verboten werden.

WAS! möchte die Förderung eines diversifizierten Portfolios an erneuerbaren Energiequellen.
Um einen Mix aus intermittierenden und sich gegenseitig ergänzenden nachhaltigen
Energiequellen zu ermöglichen, sollte neben der Forschung zur Umwandlung von
thermischer Meeresenergie, Gezeiten- und Wellenenergie, Restwärme aus der Industrie,
Biomasse und neuen Konzepten für Solar- und Windenergie auch die Forschung im Bereich
der geothermischen Energie gefördert werden.

WAS! fordert den Ausstieg aus der Atomenergie sowie die Entwicklung eines Konzepts zur
Endlagerung der nuklearen Abfälle. WAS! lehnt den Weiterbetrieb der bestehenden
Atomkraftwerke aufgrund der mangelnden Regelung der Endlagerung sowie der Gefahr von
terroristischen Angriffen ab. Neue AKWs sind nicht zielführend, da die Kosten hierfür im
Vergleich zu der Errichtung anderer Energiequellen viel zu hoch sind.

WAS! fordert den kurzfristigen Ersatz von Erdgas in privaten Haushalten durch so viel Biogas
wie möglich. Biogas soll in der EU mit innovativen Methoden produziert und über die gleiche
Gastransportinfrastruktur zu den Haushalten transportiert werden. Preisobergrenzen für
EU-Biogas müssen etabliert werden.

27. Strommarkt

WAS! fordert eine Reform des Strommarkts. Ziel muss eine effektive Förderung für einen
erfolgreichen Übergang zu erneuerbaren Energien sein. Drei Faktoren sind dabei
entscheidend: Dezentralisierung (Neuverteilung und Fragmentierung von Erzeugungs- und
Flexibilitätsressourcen), Digitalisierung (verbesserte Überwachung und Kontrolle) und
Demokratisierung (mehr Energieressourcen auf Bürger:innen- und lokaler Ebene, die diese
lokalen Akteur:innen befähigen, sich aktiver an den Energiesystemen zu beteiligen).

WAS! fordert die Beseitigung komplizierter regulatorischer Hürden bei der Erteilung von
Genehmigungen für neue kohlenstoffarme Energieanlagen. Ein schneller Abschluss, der in
der EU-Richtlinie vorgesehen ist, ist voranzutreiben.

WAS! fordert die Stärkung des öffentlichen Engagements, indem Gemeinden in die Lage
versetzt werden, sich an der Entwicklung kohlenstoffarmer Energien zu beteiligen sowie
eigene Anlagen genossenschaftlich zu erstellen und zu betreiben. Dies kann Aktivitäten wie
die Erzeugung, den Verbrauch, die gemeinsame Nutzung und den Verkauf von Strom sowie
das Angebot von Flexibilitätsdiensten durch Nachfragereaktions- und Speicherlösungen
umfassen. Dies soll die Akzeptanz von Energiegemeinschaften fördern und die Integration
der Bürger:innen in das Elektrizitätssystem als aktive Teilnehmer:innen vereinfachen.
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28. Nachhaltige Gebäude

WAS! möchte die Förderung des Ersatzes einzelner mit fossilen Brennstoffen betriebener
Heiz- und Kühlanlagen durch Alternativen wie erneuerbare elektrische Heizsysteme,
Wärmepumpen und solare Warmwasserbereitung. Es muss ermöglicht werden, dass
Eigentümer:innen von Wohn- und Bürogebäuden notwendige Investitionen tätigen können.
Dazu muss die öffentliche Finanzierung harmonisiert und aufgestockt werden und eine
direkte, zinsgünstige Finanzierung durch die Europäische Investitionsbank angeboten
werden.

WAS! Fordert die Festlegung von Standards für Niedrigstenergiegebäude für alle neuen
Gebäude in der EU bis 2030 und Netto-Null-Emissionen für alle Gebäude (einschließlich des
bestehenden Gebäudebestands) bis 2035.

29. Ökosysteme

Die Umweltkrise, mit der wir konfrontiert sind, geht über die Klimakrise hinaus. Sie umfasst
die weit verbreitete Umweltverschmutzung, die Verarmung der biologischen Vielfalt und die
Zerstörung unserer natürlichen Lebensräume.

WAS! fordert die Anpassung des Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur an die
Umweltwissenschaft, auch unter Berücksichtigung der Leitlinien der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu Luftverschmutzung, Grünflächen in Wohngebieten,
Chemikalien und Lärm sowie die Festlegung ehrgeiziger Ziele für alle Naturgebiete, die einer
Wiederherstellung bedürfen. Die Verfolgung eines „One-Health-Konzepts“ durch die
Einhaltung der Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation beinhaltet die Beibehaltung
strenger Luftqualitätsnormen, die das Recht und die Freiheit aller Menschen, saubere Luft zu
atmen, gewährleisten.

WAS! fordert die Durchsetzung eines umfassenden Verbots von Chemikalien, die
nachweislich die Gesundheit von Mensch und Umwelt schädigen. 

WAS! möchte die Einstellung des Einsatzes von Fanggeräten, die unerwünschte negative
Auswirkungen auf die Ökosysteme haben, wie z.B. die Zerstörung von Korallen und der
Fang unbeabsichtigter Arten (Beifang) und ein Verbot zerstörerischer Praktiken wie die
Grundschleppnetzfischerei, beginnend in Meeresschutzgebieten (MPA). Schädliche
Subventionen im Fischfang, insbesondere die Befreiung von der Kraftstoffsteuer, müssen
abgeschafft werden.

WAS! fordert die Anpassung der Fangquoten an die Empfehlungen des Internationalen
Rates für Meeresforschung (ICES).

WAS! fordert die Unterstützung grüner wasserstoffbetriebener Fischereifahrzeuge, um die
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Zudem fordert WAS! die
Unterstützung starker Mechanismen und abschreckender Strafen zur Bekämpfung der
illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei (IUU). In diesem Zusammenhang ist
auch eine wirksame Zusammenarbeit mit Drittländern zur Wiederherstellung der
Meeresbestände von entscheidender Bedeutung.
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WAS! möchte die Unterstützung nachhaltiger Aquakulturen. Hierfür ist eine Verstärkung der
Rechtsvorschriften für die Aquakultur und ihre Abwässer und Abfälle erforderlich, um
störende Nährstoffgradienten zu vermeiden und eine nachhaltige, kreislauforientierte und
biodiversitätsfreundliche Form der Aquakultur zu fördern.

WAS! fordert die Schaffung eines Aktionsplans zur Förderung der nachhaltigen Produktion
von Algen und zur Förderung der innovativen Verwendung von Produkten, die mit diesem
Protein hergestellt werden. Europa verbraucht große Mengen an Algen, doch 97 % der
weltweit produzierten Menge stammt aus Asien.

WAS! fordert die Wiederherstellung von Wäldern und damit die Förderung der natürlichen
Kohlenstoffspeicherung durch verstärkte Bemühungen für eine nachhaltige
Waldbewirtschaftung. Die land- und forstwirtschaftlichen Praktiken müssen sich auf die
Reduzierung von Emissionen und den Erhalt der Landschaft fokussieren. Dies hat zum Ziel,
die Kohlenstoffvorräte in Europa auf ein vorindustrielles Niveau zu bringen und
Wüstenbildung zu bekämpfen.

WAS! fordert die Überwachung des EU-Lebensmittelmarktes, denn bei Lebensmitteln
handelt es sich um ein wesentliches Gut. Hierdurch sollen Verbraucher:innen geschützt und
stabile und faire Preise für die Landwirte gewährleistet werden. Dabei soll ein Rahmen für
faire Einzelhandelsverträge, ein Mechanismus für Lokal- und Direktverkaufsregelungen
sowie verbesserte Antidumpingmaßnahmen geschaffen werden.

WAS! fordert die Unterstützung der Gründung lokaler landwirtschaftlicher Genossenschaften,
um die Lebensmittelpreise zu stabilisieren, den Landwirten ein stabiles und faires
Einkommen zu garantieren und die lokalen Versorgungsketten zu fördern.

WAS! fordert die Abschaffung der Subventionen für umweltschädliche landwirtschaftliche
Praktiken und der Zahlungen pro Hektar Landbesitz. Diese Mittel sollen wünschenswerten
landwirtschaftlichen Praktiken zugewiesen werden. Ziel ist die Umstellung auf ein Modell der
regenerativen Landwirtschaft, bei dem nachhaltige und ökologische Lebensmittel, die
Wiederherstellung der Bodengesundheit, die Reduzierung von Pestiziden, eine nachhaltige
Wasser- und Bodennutzung, die Umkehrung des Verlusts der biologischen Vielfalt und der
Tierschutz stark gefördert werden. So soll zu einem nachhaltigen Verbrauchsniveau
zurückgekehrt und gleichzeitig die Rentabilität der Landwirtschaftsbetriebe erhalten bleiben.

WAS! möchte die Forschung und Entwicklung für innovative, mit grüner Energie betriebene
Anbausysteme wie vertikale Landwirtschaft und Hydrokulturen in städtischen Gebieten
fördern, um eine nachhaltigere und kürzere Lebensmittelversorgungskette zu gewährleisten.

WAS! fordert die Einrichtung eines Fonds für den grünen Übergang in der Landwirtschaft,
der es Landwirt:innen ermöglicht, zinsgünstige Darlehen und staatliche Haftung zu erhalten,
um den Landwirt:innen die Erfüllung der Nachhaltigkeitsanforderungen zu erleichtern. Ziel ist
die Förderung der Wiederherstellung von Lebensräumen, eine schonende und
biodiversitätsfreundliche Landwirtschaft und der Ausschluss von
Greenwashing-Maßnahmen.

WAS! unterstützt das Ziel der Europäischen Kommission, den Einsatz chemischer Pestizide
bis 2030 um 50 % zu reduzieren und gleichzeitig die Verbreitung von Praktiken des
integrierten Pflanzenschutzes (IMP) zu fördern, um den Bedarf an Pestiziden zu verringern
und andere agrarökologische Praktiken zu unterstützen.
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30. Ernährung

WAS! möchte die Umstellung auf eine gesunde Ernährung politisch fördern. Diese soll reich
an pflanzlichen Lebensmitteln sein und weniger tierische Lebensmittel enthalten. Das wirkt
sich positiv auf Gesundheit und Umwelt aus. Ein EU-Aktionsplan soll unser
Lebensmittelsystem und unsere Gewohnheiten so gestalten, dass sie ernährungs- und
umweltwissenschaftlichen Empfehlungen entsprechen, wie dies Dänemark kürzlich getan
hat. Subventionen sollen auf die Erhöhung des pflanzlichen Anteils in der Nahrung abzielen.

WAS! fordert die Erhöhung der Mittel für Forschung und zur Entwicklung gesunder
pflanzlicher Alternativen, da dieser Sektor im Vergleich zu den tierischen Alternativen nach
wie vor weitgehend unterfinanziert ist.

WAS! fordert hierfür eine Neuausrichtung der Agrarpolitik, um Produkte mit einer guten
CO2-Bilanz zu fördern. Die „EU-Schulprogramme für Obst, Gemüse und Milch“ und auch
gesunder, pflanzlicher Alternativen zu Milch sollen ausgeweitet werden.

WAS! fordert eine EU-einheitliche und verbindliche Kennzeichnung von Lebensmitteln
bezüglich der Herkunft und der Produktionsmethoden, auch für verarbeitete Lebensmittel
und Mahlzeiten, die in öffentlichen Einrichtungen und Restaurants verkauft werden. Bei
tierischen Erzeugnissen, einschließlich verarbeiteter Produkte, sollen Aufzucht-, Transport-
und Schlachtbedingungen verpflichtend klassifiziert und gekennzeichnet werden. Gleiches
gilt für die Angabe des Nährwertes von Lebensmitteln.

WAS! fordert Angaben bei Textilien zur Nachhaltigkeit, Recyclingfähigkeit und
Kreislaufwirtschaft, um Abfälle zu reduzieren, eine Kreislaufwirtschaft zu fördern und Anreize
für ökologische Designs zu schaffen. Die Lieferkette der Textilien soll für die
Verbraucher:innen nachvollziehbar sein.

WAS! befürwortet die Einführung eines EU-weiten Gütesiegels (mit einem Punktesystem) für
die ökologische Nachhaltigkeit von Produkten, einschließlich Lebensmittel. Berücksichtigt
werden sollen dabei Umweltparameter wie Kohlenstoffemissionen, Pestizideinsatz,
Luftverschmutzung.

WAS! fordert die Abschaffung der Haltung von Tieren in Einzelkäfigen in der Landwirtschaft.
Das Schreddern und Begasen männlicher Küken muss verboten werden. Die
Geschlechtsbestimmung im Mutterleib wird bereits in einigen Mitgliedstaaten eingeführt.

WAS! fordert ein sofortiges Verbot des routinemäßigen Kupierens von Schweineschwänzen,
das in den meisten Mitgliedstaaten auch 15 Jahre nach Inkrafttreten eines EU-weiten
Verbots immer noch routinemäßig durchgeführt wird. Bei Nichtbeachtung sollen empfindliche
Sanktionen verhängt werden.

WAS! fordert die Abschaffung der Langstreckentransporte von Tieren in Nicht-EU-Länder
und Einführung strenger Grenzwerte innerhalb der EU, die sich an artspezifischen und
wissenschaftlich begründeten Mindeststandards orientieren. Ziel muss ein strenges und
transparentes Überwachungs- und Meldesystem sein, um Verstöße wirksam erkennen,
verhindern und sanktionieren zu können.

WAS! Fordert die Einstellung der Pelzproduktion in der EU und ein Verbot der Einfuhr von
Pelzprodukten aus Drittländern.
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WAS! fordert ein Verbot der Zucht und Verwendung von Wildtieren zu
Unterhaltungszwecken. Dies schließt die Verwendung in Zirkussen, Stierkämpfen und
ähnlichen Veranstaltungen und Aquarien/Delfinarien ein. Dabei soll eine Übergangsfrist
gewährt werden, in der die Einrichtungen ihr Geschäft anpassen und die zu
Unterhaltungszwecken verwendeten Wildtiere mit Auffangstationen zusammenbringen
können.

WAS! möchte die Aufstockung der Mittel für die Erforschung von Alternativen zu
Tierversuchen in der Medizin. Dazu soll ein Fahrplan mit klaren Zielen für die Verringerung,
Verbesserung und Ersetzung von Tierversuchen aufgestellt werden. Tierversuche in der
kosmetischen Industrie sollen verboten werden.

WAS! fordert die Bekämpfung des illegalen Heimtierhandels in der EU. Eine EU-Datenbank
für die obligatorische Registrierung (z.B. per Mikrochip) von Heimtieren soll eingeführt
werden.

WAS! möchte die Regulierung des Handels mit exotischen Heimtieren durch eine EU-weite
Positivliste. Dies dient dem Schutz der biologischen Vielfalt, der menschlichen Gesundheit
und der Gesundheit anderer Tiere. In der Liste soll genau festgelegt werden, welche
Tierarten als Haustiere gehandelt werden dürfen.

31. Antibiotika

WAS! fordert die Entwicklung eines EU-weit verbindlichen und wissenschaftlich fundierten
Systems für den Einsatz von Antibiotika in der Humanmedizin. Die Erstlinien-Therapie muss
einheitlich für bestimmte Erkrankungen festgelegt werden. Dadurch wird der Einsatz von
Antibiotika eingeschränkt in Fällen, in denen er nicht notwendig ist.

WAS! fordert die Schaffung von Anreizen, damit Antibiotika wieder in Europa produziert
werden und so zuverlässig zur Verfügung stehen.

WAS! fordert die Verringerung des Antibiotikaeinsatzes in der Tierhaltung. Hierzu muss die
intensive Tierhaltung abgeschafft werden. Eine größere Vielfalt an Tierrassen muss erhalten
bleiben, um das Auftreten und die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern und
widerstandsfähigere Bestände aufzubauen.

32. EU-Emissionshandelssystem (ETS) in der Landwirtschaft

WAS! fordert, dass das EU-Emissionshandelssystem (ETS) auch die Landnutzung,
Landnutzungsänderungen und die Forstwirtschaft (LULUCF) einschließt. Dabei wird jeder
Mitgliedstaat als einzelner Emittent behandelt. Die Kontrolle soll auf EU-Ebene durchgeführt
werden, wobei die einzelnen Mitgliedstaaten ihre jeweiligen Gegebenheiten berücksichtigen
und ihre Strategie verfolgen können.

WAS! fordert die Ausweitung des ETS-Systems auf die Tierhaltung, da auch die
Verschmutzung dieses Sektors berücksichtigt werden muss. Hierfür muss eine Ausweitung
der Richtlinie über Industrieemissionen (IED) auf alle Arten der industriellen Tierhaltung
erfolgen. Dies bezieht sich auf die Betriebe, die eine von der Wissenschaft als relevant
erachtete Anzahl von Tieren halten.
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33. Transparenz , Überwachung und Berichterstattung

WAS! fordert die Einführung eines umfassenden Bewertungssystems für die Überwachung
der Gesundheit und Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen, welches Gebiete aufzeigt, die
eine Renaturierung benötigen. Alle EU-Gebiete müssen betrachtet und über eine interaktive
Karte, die regelmäßig aktualisierte Daten enthält, dargestellt werden. Diese muss online
öffentlich zugänglich sein.

Verpflichtung und Verantwortung

WAS! verpflichtet sich zu größtmöglicher Transparenz in der Umsetzung der politischen
Ziele. Wir werden regelmäßig Rechenschaft über unsere Fortschritte ablegen.

WAS! bindet aktiv alle Parteimitglieder in die Gestaltung und Umsetzung der Ziele und des
politischen Lebens ein. Wir fördern die interne Diskussion und die aktive Weiterbildung zu
unseren Kernthemen.

Das Engagement für Gewaltschutz, Kinderrechte, Gleichberechtigung und Inklusion sind die
Kernthemen unserer Partei WAS!

Und somit eine fortlaufende Aufgabe, die ständige Aufmerksamkeit und Einsatz erfordert.

Dieses Parteiprogramm dient als Grundlage für die politischen Handlungen von WAS! und ist
Ausdruck unserer festen Überzeugung, dass eine gerechtere und sicherere EU erforderlich
ist, um die einzelnen Staaten und so auch Deutschland zu stabilisieren und den Wohlstand
für alle zu sichern.

Wir bitten die Wählerinnen und Wähler um ihr Vertrauen, um diese Vision gemeinsam zu
verwirklichen.
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